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Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 

zur 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach 
am Montag, 19.03.2018, 19:00 Uhr 

im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses, Bergstraße 20 
 

 

Tagesordnung 
 

 
 

1. Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin 
 

2. Haushaltsbericht gemäß § 28 GemHVO über das vorläufige Ergebnis des 
Haushaltsjahres 2017 

 

3. Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 
für das Haushaltsjahr 2018 

 

4. Entwurf Zusatz (Nachtrag) zum Vertrag vom 11.09.1968 zwischen der Stadt 
Kelsterbach und der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. 

 

5. 5. Abweichungssatzung zur Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Kelsterbach 
vom 30.05.1995 

 

6. Bildung einer Kommission zur Vergabe einer Gaskonzession in der 
Legislaturperiode 2016/2021 

 

7. Bericht „Fahrradbeauftragte der Stadt Kelsterbach 2018“ 
 

8. Bürgersprechstunde der Stadt Kelsterbach im Zeitraum von Juni 2017 bis 
Dezember 2017 

 

9. Beteiligungsbericht 2016. 
 

10. Anfragen an den Magistrat 
 

11. Antrag der WIK-Fraktion betr. "Haushaltsdaten.de" 
 

12. Antrag von Herrn Stv. Isikli betr. Gender spezifische Öffnungszeiten des 
Kelsterbacher Schwimmbads 

 

13. Antrag von Herrn Stv. Isikli betr. Vermietung Fritz-Treutel-Haus für private 
Veranstaltungen 
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14. Antrag der WIK-Fraktion betr. glyphosatfreie Zone 
 
 

 
Kelsterbach, 13.03.2018 
 
 
 
Helga Oehne 
Stadtverordnetenvorsteherin 
 
 
 
Manfred Ockel 
Bürgermeister 



 20.03.2018 
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Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach 
 
 

 
G E S A M T E  N I E D E R S C H R I F T  

des öffentlichen Teils 
der 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach 

am Montag, 19.03.2018, 19:00 Uhr bis 21:50 Uhr 
im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses 

 

 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 

Oehne, Helga (CDU)  
 
Anwesend: 

Jeschek, Günther (WIK)  
Angelis, Vasilios (SPD)  
Breser, Christine (CDU)  
Ehrlich, Katja (SPD)  
Ehser, Stephan (SPD)  
Harth, Christoph (SPD)  
Harth, Wilfried (SPD)  
Hufgard, Christian (WIK)  
Isikli, Ayhan  
Koslik, Yvonne (SPD)  
Leonhardt, Alexander (CDU)  
Ley, Hubert (CDU)  
Mohr, Tanja (WIK)  
Ntasiopoulou, Evangelia (SPD)  
Dr. Pelekanos, Christos (FW/FDP/EUK)  
Roselli, Giuseppe (SPD)  
Tanke, Dieter (WIK)  
Wagner, Eleonore (WIK)  
Zecha, Bruno (WIK)  
Zeller, Jürgen (SPD)  
 
Entschuldigt: 

Hamann, Hans-Peter (SPD)  
Albert, Uwe (CDU)  
Dr. de Frênes, Michael (CDU)  
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Dürr, Thomas (SPD)  
Kumar, Kapil (FW/FDP/EUK)  
Omer Oglou, Kamouran (KB)  
Riesner, Thorsten (WIK)  
Selim, Sounai (KB)  
Serio, Giuseppe (SPD)  
Tzevdet, Sefket (FW/FDP/EUK)  
Stadtrat Kumar, Rahul (FW/FDP/EUK)  
Stadtrat Stein, Paul (CDU)  
Stadtrat Wiegand, Bernd Erik (SPD)  
 
Vom Magistrat: 
Bürgermeister Ockel, Manfred (SPD)  
Erster Stadtrat Linnert, Kurt (SPD)  
Stadtrat Schuler, Hans (WIK)  
Stadträtin Tanke, Annerose (WIK)  
Stadtrat Wiegand, Alfred (CDU)  
Stadträtin Will, Ursula (SPD)  
 
Von der Verwaltung: 

Amtsrat Beck, Oliver  
Oberamtsrat Weikl, Stefan  
Dipl.-Ing. Reuthal, Michael  
Dipl.-Verw. Ritzkowsky, Jörg  
Oberamtsrat Theobald, Marco  
Magistratsoberrätin Pohling-Storck, Annerose  
Stabsstellenleiter Schaab, Jochen  
 
 
Gäste: 
./.   
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Tagesordnung 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin  
 

2. Haushaltsbericht gemäß § 28 GemHVO über das vorläufige Ergebnis des 
Haushaltsjahres 2017. 

(63/2018) 

 

3. Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt 
Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2018 

(16/2018) 

 

4. Entwurf Zusatz (Nachtrag) zum Vertrag vom 11.09.1968 zwischen der 
Stadt Kelsterbach und der Fraport AG Frankfurt Airport Services 
Worldwide. 

(77/2018) 

 

5. 5. Abweichungssatzung zur Erschließungsbeitragssatzung der Stadt 
Kelsterbach vom 30.05.1995 

(51/2018) 

 

6. Bildung einer Kommission zur Vergabe einer Gaskonzession in der 
Legislaturperiode 2016/2021 

(44/2018) 

 

7. Bericht „Fahrradbeauftragte der Stadt Kelsterbach 2018“ (69/2018) 
 

8. Bürgersprechstunde der Stadt Kelsterbach im Zeitraum von Juni 2017 bis 
Dezember 2017 

(45/2018) 

 

9. Beteiligungsbericht 2016. (62/2018) 
 

10. Anfragen an den Magistrat  
 

10.1 Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WIK) zum Thema Glyphosat 
vom 15.01.2018 

(42/2018) 

 

10.2 Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WiK) vom 15.01.2018 bzgl. der 
Legionellen-Kontamination in der Mehrzweckhalle Süd 

(66/2018) 

 

10.3 Stellungnahme zur Anfrage der WIK-Fraktion vom 15.01.2018 (74/2018) 
 

11. Antrag der WIK-Fraktion betr. "Haushaltsdaten.de"  
 

12. Antrag von Herrn Stv. Isikli betr. Gender spezifische Öffnungszeiten des 
Kelsterbacher Schwimmbads 

 

 

13. Antrag von Herrn Stv. Isikli betr. Vermietung Fritz-Treutel-Haus für private 
Veranstaltungen 

 

 

14. Antrag der WIK-Fraktion betr. glyphosatfreie Zone  
 

   



Niederschrift der 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach 4 von 10 

Sitzungsverlauf 
 
Frau Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne eröffnet die Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach um 19:00 Uhr und stellt fest, dass die 
Einladung form- und fristgerecht erfolgte und das Gremium beschlussfähig ist. Die 
Stadtverordnetenversammlung geht nunmehr zur Beratung der Tagesordnung über und beschließt 
in den nachfolgenden Angelegenheiten wie folgt: 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin 

 
Frau Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne teilt mit, dass neben den gemäß Tagesordnung zu 
behandelnden Anträgen ein weiterer Antrag der WIK-Fraktion vorliegt, der jedoch verspätet 
einging und daher in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23.04.2018 
behandelt wird. 
 
Des Weiteren weist Frau Oehne auf die verteilten Personalfragebögen hin, mit der Bitte, die Daten 
zu ergänzen bzw. zu korrigieren und zeitnah an das Stadtverordnetenbüro zurückzugeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
 

2. Haushaltsbericht gemäß § 28 GemHVO über das vorläufige Ergebnis 
des Haushaltsjahres 2017 
M 51/17, HF 15/2 

63/2018 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Haushaltsbericht über das vorläufige Ergebnis des 
Haushaltsjahres 2017 zur Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
 
Anmerkung: Der Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 

3. Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt 
Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2018 

16/2018 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt das Genehmigungsschreiben der Aufsichtsbehörde des 
Kreises Groß-Gerau vom 10.01.2018 zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Kelsterbach zur 
Kenntnis. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
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Anmerkung: Das Schreiben der Aufsichtsbehörde ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 

4. Entwurf Zusatz (Nachtrag) zum Vertrag vom 11.09.1968 zwischen der 
Stadt Kelsterbach und der Fraport AG Frankfurt Airport Services 
Worldwide 
M 51/25, HF 15/4, BPU 27/1 

77/2018 

 
Beschluss: 
Dem vorliegenden Entwurf des Zusatzes zum Vertrag vom 11.09.1968 zwischen der Stadt 
Kelsterbach und der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide wird zugestimmt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Auf Antrag der WIK-Fraktion wird gemäß § 24 Abs. 5 der Geschäftsordnung namentlich 
abgestimmt: 
Ja-Stimmen: Herr Stv. Vasilios Angelis, Frau Stv. Katja Ehrlich, Herr Stv. Stephan Ehser, Herr 

Stv. Christoph Harth, Herr Stv. Wilfried Harth, Frau Stv. Yvonne Koslik, Frau Stv. 
Evangelia Ntasiopoulou, Herr Stv. Giuseppe Roselli, Herr Stv. Jürgen Zeller, Frau 
Stv. Christine Breser, Herr Stv. Alexander Leonhardt, Herr Stv. Hubert Ley, Frau 
Stv.-Vorst. Helga Oehne, Herr Stv. Dr. Christos Pelekanos 

Nein-Stimmen: Herr Stv. Christian Hufgard, Herr stellv. Stv.-Vorst. Günther Jeschek, Frau Stv. 
Tanja Mohr, Herr Stv. Dieter Tanke, Frau Stv. Eleonore Wagner, Herr Stv. Bruno 
Zecha, Herr Stv. Ayhan Isikli 

Enthaltungen: ./. 
 
Der Beschluss wird mit 14 Ja-Stimmen, bei 7 Nein-Stimmen, gefasst. 
 
Anmerkung: Der Entwurf ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 

5. 5. Abweichungssatzung zur Erschließungsbeitragssatzung der Stadt 
Kelsterbach vom 30.05.1995 
M 50/5, HF 15/5, BPU 27/2 

51/2018 

 
Beschluss: 
Die im Entwurf vorliegende 5. Abweichungssatzung zur Erschließungsbeitragssatzung der Stadt 
Kelsterbach vom 30.05.1995 wird als Satzung beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Beschluss wird mit 18 Ja-Stimmen, bei 1 Nein-Stimme und 2 Stimmenthaltungen, gefasst. 
 
Anmerkung: Der Satzungsentwurf ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 

6. Bildung einer Kommission zur Vergabe einer Gaskonzession in der 
Legislaturperiode 2016/2021 
M 51/3, HF 15/6 

44/2018 

 
Beschluss: 
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Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Magistrat gemäß § 72 Abs. 1 
HGO für die Wahlperiode 2016/2021 eine Kommission zur Vergabe einer Gaskonzession gebildet 
hat, der gem. § 72 Abs. 2 HGO neben Herrn Bürgermeister Manfred Ockel als Vorsitzender Herr 
Stadtrat Alfred Wiegand als weiteres Mitglied des Magistrats angehört. 
 
Weiterhin nimmt die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis, dass der Magistrat beschlossen 
hat, dass der Kommission fünf Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung angehören und 
beschließt, dass die Sitzzuteilung der fünf Mitglieder nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen 
vorgenommen wird. 
 
Demnach ergeben sich 2 Sitze für die SPD-Fraktion, 
 1 Sitz für die CDU-Fraktion, 
 1 Sitz für die WIK-Fraktion, 
 1 Sitz für die Fraktion FW/FDP/EUK. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Beschluss wird mit 20 Ja-Stimmen, bei 1 Nein-Stimme, gefasst. 
 
Im Anschluss an die Beschlussfassung meldet die SPD-Fraktion ihre Mitglieder wie folgt: 
 
Vertreter: Stellvertreter: 
Stv. Jürgen Zeller Stv. Stephan Ehser 
Stv. Wilfried Harth Stv. Hans-Peter Hamann 
 

7. Bericht „Fahrradbeauftragte der Stadt Kelsterbach 2018“ 
M 51/24, HF 15/7, BPU 27/3 

69/2018 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht „Fahrradbeauftragte der Stadt Kelsterbach 
2018“ zur Kenntnis. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
 
Anmerkung: Der Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 

8. Bürgersprechstunde der Stadt Kelsterbach im Zeitraum von Juni 
2017 bis Dezember 2017 
M 50/9, HF 15/8 

45/2018 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht der Verwaltung vom 07.02.2018 über die 
Bürgersprechstunde im Zeitraum von Juni 2017 bis Dezember 2017 zur Kenntnis. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
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Anmerkung: Der Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 

9. Beteiligungsbericht 2016 
M 51/18, HF 15/9 

62/2018 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Beteiligungsbericht für das Jahr 2016 zur Kenntnis.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
 
Anmerkung: Der Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 

10. Anfragen an den Magistrat 
 

 

10.1 Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WIK) zum Thema 
Glyphosat vom 15.01.2018 
M 50/6 

42/2018 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Magistrat zur Beantwortung der 
Anfrage auf die Stellungnahme des Kelsterbacher Kommunalbetriebes vom 06.02.2018 verweist. 
 
Herr Stv. Christian Hufgard stellt eine Zusatzfrage, die von Herrn Bürgermeister Ockel beantwortet 
wird. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
 
Anmerkung: Folgende Anlagen sind dem Protokoll beigefügt: 
 1. Anfrage der WIK-Fraktion vom 15.01.2018 zum Thema Glyphosat 

 2. Stellungnahme des Kelsterbacher Kommunalbetriebs vom 06.02.2018 
 

10.2 Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WiK) vom 15.01.2018 bzgl. 
der Legionellen-Kontamination in der Mehrzweckhalle Süd 
M 51/10 

66/2018 

 
Beschluss: 
Die Anfrage der WIK vom 15.01.2018 wird von Herrn Bürgermeister Ockel gemäß 
Magistratsbeschluss M 51/10 vom 27.02.2018 beantwortet. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
 
Anmerkung: Folgende Anlagen sind dem Protokoll beigefügt: 
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 1. Anfrage der WIK-Fraktion vom 15.01.2018 zum Thema Legionellen 
 2. Magistratsbeschluss M 51/10 
 

10.3 Stellungnahme zur Anfrage der WIK-Fraktion vom 15.01.2018 
M 51/27 

74/2018 

 
Beschluss: 
Die Anfrage der WIK vom 15.01.2018 zum Thema Geschwindigkeit in der Unterführung Bahnhof 

wird von Herrn Bürgermeister Ockel gemäß Magistratsbeschluss M 51/27 beantwortet. 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
Nur Kenntnisnahme. 
 
Anmerkung: Folgende Anlagen sind dem Protokoll beigefügt: 

 1. Anfrage der WIK-Fraktion vom 15.01.2018 zum Thema Geschwindigkeit in der 
Unterführung Bahnhof 

 2. Magistratsbeschluss M 51/27 
 

11. Antrag der WIK-Fraktion betr. "Haushaltsdaten.de" 
HF 15/10 

 
Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 15.01.2018 folgenden Antrag gestellt: 
 
Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, ob die transparente Darstellung des Haushalts der Stadt 
Kelsterbach auf der Basis der Plattform  > haushaltsdaten.de <  möglich und sinnvoll ist und welche 
Kosten hierbei entstehen würden. 
Unter https://www.haushaltsdaten.de/ sind Beispiele zu sehen und auch die Darstellungsform 
eines Haushaltes. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Dem Antrag wird einstimmig stattgegeben. 
 

 

12. Antrag von Herrn Stv. Isikli betr. Gender spezifische Öffnungszeiten des 
Kelsterbacher Schwimmbads 
HF 15/11 

 
Herr Stadtverordneter Ayhan Isikli hat mit Datum vom 17.01.2018 folgenden Antrag gestellt: 
 
Der Magistrat der Stadt Kelsterbach wird beauftragt zusammen mit dem Betreiber des 
Kelsterbacher Schwimmbads bis zum 01.06.2018 ein Konzept vorzulegen, damit das Kelsterbacher 
Schwimmbad gender spezifische Öffnungszeiten ab 01.01.2019 anbietet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit 17 Nein-Stimmen, bei 2 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen, abgelehnt. 
 

 

https://www.haushaltsdaten.de/
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13. Antrag von Herrn Stv. Isikli betr. Vermietung Fritz-Treutel-Haus für private 
Veranstaltungen 
HF15/12 

 
Herr Stadtverordneter Ayhan Isikli hat mit Datum vom 17.01.2018 folgenden Antrag gestellt: 
 
Der Magistrat der Stadt Kelsterbach wird beauftragt bis zum 01.06.2018 ein Konzept vorzulegen, 
um das Fritz-Treutel-Haus für private Veranstaltungen und insbesondere auch für Türkische 
Beschneidungs- und Hochzeitsfeiern an private Personen ab 01.01.2019 zu vermieten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit 18 Nein-Stimmen, bei 1 Ja-Stimme und 2 Stimmenthaltungen, abgelehnt. 
 

 

14. Antrag der WIK-Fraktion betr. glyphosatfreie Zone 
HF 15/13 

 
Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 01.03.2018 folgenden Antrag gestellt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung verurteilt die Zustimmung der Bundesregierung zur 
Verlängerung der Zulassung von Glyphosat um weitere fünf Jahre. Die Verlängerung der Zulassung 
verstößt gegen das Vorsorgeprinzip, zu dem jede Bundesregierung verpflichtet ist. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, 
 
dafür zu sorgen, dass künftig auf eigenen ge- oder verpachteten landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und Wäldern glyphosathaltige Pflanzenvernichtungsmittel nicht verwendet werden. 
Pächter werden dazu aufgefordert, die Anwendung von glyphosathaltigen 
Pflanzenvernichtungsmitteln zu unterlassen. Bei Neuverpachtungen kommunaler Flächen wird der 
Verzicht auf glyphosathaltige Pflanzenvernichtungsmittel zur Bedingung gemacht. 
 
Der Magistrat wird gebeten, 

 den Kontakt zu den Landwirt*innen mit dem Ziel zu suchen, diese zu einer glyphosatfreien 
Landwirtschaft zu bewegen. 

 den Bürgermeister in dem Bemühen zu unterstützen, dass in allen Kleingärtenanlagen sowie in 
privaten Gärtenauf glyphosathaltige Mittel verzichtet wird. 

 die Fraport und die Landesregierung aufzufordern, den Einsatz von Glyphosat zur Bekämpfung 
der Traubenkirsche auf den hessischen Staatswaldflächen (Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen 
des Planfeststellungsbeschlusses zur Erweiterung des Flughafens Frankfurt) einzustellen. 

Die Stadtverordnetenversammlung bekräftigt den Erlass des Hessischen Umweltministeriums von 
2015, auf allen öffentlichen Flächen  (Plätzen, Sportplätzen, Wegrainen, Friedhöfen etc.) auf den 
Einsatz glyphosathaltiger Mittel zu verzichten und setzt sich für ein vollständiges Verbot von 
glyphosathaltigen Pflanzenvernichtungsmitteln ein. 
 
Die SPD-Fraktion hat mit Datum vom 19.03.2018 folgenden neuen Antrag in gleicher Sache 
gestellt, über den zuerst abgestimmt wird: 
 
In der Absicht, die Artenvielfalt als Grundlage zur Bewahrung einer lebenswerten Umwelt zu 
schützen und möglichst zu erhalten, fordert die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat auf, 
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den Einsatz von Glyphosat im Stadtgebiet wie folgt auch weiterhin zu unterbinden beziehungsweise 
im Rahmen seiner kommunalen Möglichkeiten einzuschränken: 
 
Auf städtischen Grünflächen, Wegen und Plätzen kommt Glyphosat auch weiterhin nicht zum 
Einsatz. 
 
Im Rahmen städtischer Öffentlichkeitsarbeit ist bei allen Grundstückseigentümern, Gärtnern, 
Kleingärtnern und der Landwirtschaft durch Aufklärung und Werbung auf den Verzicht von 
Glyphosat hinzuwirken. 
 
Bei der Neuverpachtung von städtischen Flächen für landwirtschaftliche oder gärtnerische Zwecke 
muss sich der Pächter verpflichten, auf den Einsatz von Glyphosat zu verzichten. 
 
Bei Auflagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens im Zusammenhang mit der 
Traubenkirschenbekämpfung im Kelsterbacher Wald wird der Magistrat, vertreten durch den 
Kelsterbacher Kommunalbetrieb, in seiner bisherigen Haltung auf Verzicht bzw. absolute 
Minimierung von Glyphosat bestärkt und ermutigt, diese Auffassung auch weiterhin umzusetzen. 
 
Unabhängig von der Frage des Glyphosateinsatzes wird der Magistrat aufgefordert, die 
Artenvielfalt von heimischen Pflanzen auf städtischen Flächen auch weiterhin zu fördern. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Dem Antrag der SPD-Fraktion wird mit 13 Ja-Stimmen, bei 7 Nein-Stimmen und 1 
Stimmenthaltung stattgegeben. 
 
Eine Abstimmung über den ursprünglichen Antrag der WIK-Fraktion entfällt somit. 
 

 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Kelsterbach um 20:50 Uhr und bedankt sich bei allen Anwesenden. 
 
 
 
 
Helga Oehne Stefan Weikl 
Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführer 
 



 
Drucksache Nr. 63/2018 

 
Dokumentart: Kenntnisnahme 08.02.2018 / The/le 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Finanzdienste 

Fachdienst  Kämmerei und Steuerverwaltung 

Sachbearbeiter Herr Leonhardt 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 27.02.2018 zur Kenntnis 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 zur Kenntnis 

 

Betreff: 

Haushaltsbericht gemäß § 28 GemHVO über das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 

2017. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Haushaltsbericht über das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Sachdarstellung 

Siehe Anlage  

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  



Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter     

Personalrat     

Frauenbeauftragte     

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. HH_Bericht_2017_2_HJ_FINAL_20_2_18     
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Haushaltsbericht über den Vollzug des Haushaltsplanes 2017 

 

– vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2017 – 
 

Einleitung 
 

Mit der Einführung der Doppik hat der Landesgesetzgeber eine Berichtspflicht gesetzlich 

vorgeschrieben. Nach § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung (Stadtverordneten-

versammlung) mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. 
 

Auf welche Art und Weise die Unterrichtung zu erfolgen hat, ist im Gesetz nicht näher 

beschrieben. Allerdings schreiben die Verwaltungsvorschriften zu § 28 GemHVO vor, dass der 

Magistrat der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen 

Bericht über den Haushaltsvollzug vorzulegen hat. 
 

Der Bericht beinhaltet die Gesamtergebnisrechnung, die Gesamtfinanzrechnung sowie 

Erläuterungen zu den Einzelpositionen dieser beiden Haushaltsrechnungen. Ebenfalls wird 

ein Überblick über den Stand der wesentlichen Investitionen gegeben.  
 

Weiterhin wird auch der Vergleichswert zum Vorjahr, sowohl im Ansatz als auch im Ergebnis, 

aufgezeigt. 
 

Aus dem Jahr 2016 wurden Haushaltsreste für Investitionen in Höhe von 6.514.361 € in das 

Jahr 2017 übertragen, die sich auch auf die Entwicklung des Finanzmittelbestandes 

auswirken. 
 

Die vorliegenden Auswertungen der Ergebnis- und Finanzrechnung 2017 wurden zum 

Stichtag 31.12.2017 erstellt. Darin sind allerdings die Jahresabschlussarbeiten wie die 

Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten sowie die Rechnungsabgrenzungen noch 

nicht enthalten. Das vorläufige Ergebnis wird sich daher noch verändern. 
 

 

 

 

  



2.Haushaltsbericht 2017 

 

Allgemeine Erläuterungen (Informationen) 

 
Vorläufige Haushaltsführung  
 

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte mit Schreiben vom 24.02.2017 die Genehmigung des 
Haushalts durch die Aufsichtsbehörde des Kreises Groß-Gerau. Der Haushalt ist nach 
Bekanntmachung der Genehmigung zum 25.03.2017 rechtskräftig geworden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt bestand nach § 99 Hessischen Gemeindeordnung die vorläufige Haushaltsführung. 
 

Zusätzlich wurde, wie auch bereits im vergangenen Jahr, durch Dienstanweisung des 
Bürgermeisters eine generelle Auftragssperre für Aufträge über 500 Euro verfügt. Hiernach 
müssen alle zu erteilenden Aufträge über 500 Euro dem Bürgermeister zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Grundsätzlich hatten hierbei die Pflichtaufgaben den Vorrang. Diese 
Regelung bleibt auch im Haushaltsjahr 2017 auch nach der Rechtskraft des Haushaltsplanes 
auf Anweisung des Bürgermeisters in Kraft.  
 

Genehmigung des Haushalts 
 

Zu den Genehmigungsauflagen werden in diesem Bericht auch die von der Aufsichtsbehörde 
gegebenen besonderen Hinweise und Empfehlungen aufgezeigt: 
 

Genehmigungsauflagen 
 

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde die in der 
Haushaltssatzung festgesetzte Aufnahme von Investitionskrediten unter den Vorbehalt der 
Einzelgenehmigung gestellt und die maximal mögliche Kreditgenehmigung auf 
1.164.230 Euro festgeschrieben.  
 

Besondere Hinweise und Empfehlungen 
 

Im Rahmen des Genehmigungsschreibens wurden auch besondere Hinweise und 
Empfehlungen ausgesprochen. 
 

Insbesondere wird hingewiesen, dass es den verantwortlichen Gremien obliegt, nun einen 
Haushaltsausgleich auch in der Jahresrechnung real herbeizuführen. Die Stadt 
Kelsterbach ist verpflichtet, den Haushalt nicht nur zum Zeitpunkt seiner Aufstellung, 
sondern auch im Rahmen des Haushaltsvollzuges bis zum Jahresabschluss 
auszugleichen.  
 
Ebenfalls wird für den Bereich Förderung der Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen explizit darauf verwiesen, dass trotz der zum 01.01.2015 
vorgenommenen Anhebung der Elternbeiträge weitere Konsolidierungsmaßnahmen nicht 
ausgeklammert werden dürfen. Angemessene Elternbeiträge zu erheben wird, mit Hinweis 
auf die vom Hessischen Rechnungshof durchgeführte vergleichende Prüfung „Erfolgsfaktoren 
Haushaltsausgleich“, mit der sogenannten Drittelregelung empfohlen. Diese besagt, dass ein 
Drittel der Gesamtaufwendungen der Kindertagesbetreuung von den Eltern zu leisten 
ist. Jede Realisierung von Ergebnisverbesserungspotentialen entlastet den städtischen 
Haushalt und damit auch letztendlich alle Steuerzahler der Stadt Kelsterbach. 
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Ergebnisrechnung
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Ergebnis
 2017

Vergleich 
Ans./Ergeb. 

2017

Ergebnis
in %

Vergleichswert
Ansatz 2016

Vergleichswert
 Ergebnis 2016

      

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.897.882,00 -1.837.871,66 -60.010,34 96,84 -1.857.641,00 -1.893.429,38

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.617.410,00 -3.942.228,00 -675.182,00 85,38 -4.604.500,00 -3.699.613,60

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.023.418,00 -7.077.005,09 53.587,09 100,76 -7.106.378,00 -8.839.644,49

04 Bestandsveränderungen und aktivierte  
Eigenleistungen     -50.000,00  

05 Steuern und steuerähnliche  Erträge einschl. Erträge 
aus gesetzlichen Umlagen -25.014.050,00 -23.971.927,85 -1.042.122,15 95,83 -23.920.375,00 -22.261.154,42

06 Erträge aus Transferleistungen -512.000,00 -545.736,84 33.736,84 106,59 -561.000,00 -501.586,33

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. 
Zwecke u. allgemeine Umlagen -2.820.817,00 -3.245.996,41 425.179,41 115,07 -2.134.300,00 -1.704.031,56

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitonszuweisungen, -945.675,00 -142.196,00 -803.479,00 15,04 -835.485,00 -705.810,62

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen       

09 Sonstige ordentliche Erträge -801.641,00 -681.415,37 -120.225,63 85,00 -820.740,00 -2.751.199,44

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -43.632.893,00 -41.444.377,22 -2.188.515,78 94,98 -41.890.419,00 -42.356.469,84

11 Personalaufwendungen 9.368.408,00 8.945.009,93 423.398,07 95,48 9.046.037,00 8.985.067,58

12 Versorgungsaufwendungen 1.063.371,00 1.000.151,56 63.219,44 94,05 984.602,00 1.112.890,46

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.599.276,00 10.968.278,03 630.997,97 94,56 10.945.975,00 10.791.435,62

14 Abschreibungen 3.098.357,00 493.060,71 2.605.296,29 15,91 3.094.493,00 3.738.036,22

15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie 
besondere Finanzaufwendungen 9.387.034,00 9.509.384,37 -122.350,37 101,30 9.799.188,00 10.569.830,70

16 Steueraufwendungen einschließlich  Aufwendungen 
aus gesetzlichen 9.478.500,00 8.562.921,56 915.578,44 90,34 9.253.500,00 8.526.172,35

Umlageverpflichtungen       

17 Transferaufwendungen       

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.530,00 20.983,95 -453,95 102,21 29.308,00 18.960,06

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 
bis 18) 44.015.476,00 39.499.790,11 4.515.685,89 89,74 43.153.103,00 43.742.392,99

20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 382.583,00 -1.944.587,11 2.327.170,11 -508,28 1.262.684,00 1.385.923,15

21 Finanzerträge -733.575,00 -876.102,19 142.527,19 119,43 -733.805,00 -566.226,07

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 298.673,00 426.242,42 -127.569,42 142,71 295.600,00 678.979,47

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -434.902,00 -449.859,77 14.957,77 103,44 -438.205,00 112.753,40

24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und  Nr. 23) -52.319,00 -2.394.446,88 2.342.127,88 4.576,63 824.479,00 1.498.676,55

25 Außerordentliche Erträge -3.768.000,00 -73.970,91 -3.694.029,09 1,96 -635.000,00 -2.042.276,85

26 Außerordentliche Aufwendungen  266.417,14 -266.417,14   969.982,42

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -3.768.000,00 192.446,23 -3.960.446,23 -5,11 -635.000,00 -1.072.294,43

28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) -3.820.319,00 -2.202.000,65 -1.618.318,35 57,64 189.479,00 426.382,12

Haushaltsbericht 2. Halbjahr 2017
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Detail Ergebnisrechung
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Ergebnis
 2017

Vergleich 
Ans./Ergeb. in 

2017

Ergebnis
in %

E R T R Ä G E     

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.897.882,00 -1.837.871,66 -60.010,34 96,84

01.1 Umsätze Sport- und Wellnessbad -1.156.001,00 -1.129.448,54 -26.552,46 97,70

01.2 sonstige Umsätze -741.881,00 -708.423,12 -33.457,88 95,49

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.617.410,00 -3.942.228,00 -675.182,00 85,38

02.1 Verwaltungsgebühren -412.050,00 -374.191,37 -37.858,63 90,81

02.2 Bußgelder und Verwarnungen -201.200,00 -207.523,42 6.323,42 103,14

02.3 Benutzungsgebühren Stadtentwässerung -2.450.000,00 -2.151.499,53 -298.500,47 87,82

02.4 Benutzungegebühren Abfallwirtschaft -1.400.000,00 -1.012.561,50 -387.438,50 72,33

02.5 Musikschule -95.000,00 -89.977,74 -5.022,26 94,71

02.6 sonstige Gebühren -69.160,00 -129.088,13 59.928,13 186,65

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.023.418,00 -7.077.005,09 53.587,09 100,76

03.1 Vorteilsausgleich Stadt Frankfurt -6.120.000,00 -5.829.020,46 -290.979,54 95,25

03.2 sonstige Erstattungen -903.418,00 -1.247.984,63 344.566,63 138,14

05 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge 
aus gesetzl. Umlagen -25.014.050,00 -23.971.927,85 -1.042.122,15 95,83

05.1 Gewerbesteuer -11.900.000,00 -10.125.925,90 -1.774.074,10 85,09

05.2 Grundsteuer A -6.050,00 -5.853,48 -196,52 96,75

05.3 Grundsteuer B -3.330.000,00 -3.374.967,14 44.967,14 101,35

05.4 Hundesteuer -55.000,00 -55.212,50 212,50 100,39

05.5 Zweitwohnungssteuer -41.000,00 -36.838,84 -4.161,16 89,85

05.6 sonst. Vergnügungssteuer u. Spielapparatesteuer -100.000,00 -171.285,59 71.285,59 171,29

05.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -7.488.000,00 -8.064.145,15 576.145,15 107,69

05.8 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -2.094.000,00 -2.137.699,25 43.699,25 102,09

06 Erträge aus Transferleistungen -512.000,00 -545.736,84 33.736,84 106,59

07 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. 
Zwecke & allg. Umlagen -2.820.817,00 -3.245.996,41 425.179,41 115,07

07.1 Schlüsselzuweisung (LFA) -2.378.503,00 -2.875.554,00 497.051,00 120,90

07.2 Förderung Kindergärten -200.000,00 -196.372,75 -3.627,25 98,19

07.3 Landeszuweisungen für Schulträgeraufgaben -24.000,00 -24.378,68 378,68 101,58

07.4 sonstige Zuweisungen -218.314,00 -145.532,98 -72.781,02 66,66

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -945.675,00 -142.196,00 -803.479,00 15,04

09 Sonstige ordentliche Erträge -801.641,00 -681.415,37 -120.225,63 85,00

09.1 Konzessionsabgaben -530.000,00 -515.741,63 -14.258,37 97,31

09.2 sonstige Erträge -271.641,00 -165.673,74 -105.967,26 60,99

10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos.1 bis 9) -43.632.893,00 -41.444.377,22 -2.188.515,78 94,98

A U F W E N D U N G E N     

11 Personalaufwendungen 9.368.408,00 8.945.009,93 423.398,07 95,48

12 Versorgungsaufwendungen 1.063.371,00 1.000.151,56 63.219,44 94,05

    

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.599.276,00 10.968.278,03 630.997,97 94,56
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Detail Ergebnisrechung
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Ergebnis
 2017

Vergleich 
Ans./Ergeb. in 

2017

Ergebnis
in %

13.1 Bauunterhaltung 2.282.480,00 1.616.187,64 666.292,36 70,81

13.2 Materialaufwand 284.397,00 243.902,43 40.494,57 85,76

13.3 Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe 2.001.147,00 1.963.264,25 37.882,75 98,11

13.4 Wartungskosten 561.440,00 528.435,17 33.004,83 94,12

13.5 Instandhaltung von Fahrzeuge 31.100,00 34.405,65 -3.305,65 110,63

13.6 Fremdentsorgung und Fremdreinigung 847.257,00 968.715,91 -121.458,91 114,34

13.7 Frachten, Fremdlager 370.000,00 186.006,19 183.993,81 50,27

13.8 Entschädigung Ehrenamtliche 125.800,00 140.823,46 -15.023,46 111,94

13.9 Mieten und Leasing 340.295,00 293.174,24 47.120,76 86,15

13.10 Gebühren 915.565,00 929.302,34 -13.737,34 101,50

13.11 Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und 
Gerichtkosten 468.004,00 403.024,15 64.979,85 86,12

13.12 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von 
Rechten und Diensten 986.536,00 1.168.423,19 -181.887,19 118,44

13.13 betriebswirtschaftliche Beratungen 72.950,00 30.450,33 42.499,67 41,74

13.14 Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur und -
zeitschriften 450.243,00 468.761,33 -18.518,33 104,11

13.15 Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel 189.099,00 210.881,82 -21.782,82 111,52

13.16 Fort- und Weiterbildung 97.550,00 83.561,46 13.988,54 85,66

13.17 Versicherungen und Beiträge 354.701,00 317.044,03 37.656,97 89,38

13.18 sonstige betriebliche Aufwendungen 49.300,00 48.929,83 370,17 99,25

13.20 sonstige Aufwendungen für Kommunikation 24.000,00 15.559,50 8.440,50 64,83

13.21 sonstige bezogene Leistungen 1.071.212,00 1.237.556,17 -166.344,17 115,53

13.22 Wareneinsatz Sport- und Wellnessbad 76.200,00 79.868,94 -3.668,94 104,81

14 Abschreibungen 3.098.357,00 493.060,71 2.605.296,29 15,91

15 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. 
Finanzaufwendungen 9.387.034,00 9.509.384,37 -122.350,37 101,30

15.1 Zuschüsse Kindergärten 4.805.000,00 4.916.777,48 -111.777,48 102,33

15.2 Sportförderung 163.550,00 99.242,78 64.307,22 60,68

15.3 sonstige Zuschüsse 4.418.484,00 4.493.364,11 -74.880,11 101,69

16 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. 
Umlageverpflichtungen 9.478.500,00 8.562.921,56 915.578,44 90,34

16.1 Kreisumlage 7.300.000,00 6.890.723,00 409.277,00 94,39

16.2 Gewerbesteuerumlage 2.050.000,00 1.589.466,48 460.533,52 77,53

16.3 Abwasserabgabe 40.000,00 9.120,46 30.879,54 22,80

16.4 sonstige Umlagen 88.500,00 73.611,62 14.888,38 83,18

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.530,00 20.983,95 -453,95 102,21

18.1 Grundsteuer 17.733,00 18.924,14 -1.191,14 106,72

18.2 Kfz-Steuer 2.797,00 2.059,81 737,19 73,64

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 
11 bis 18) 44.015.476,00 39.499.790,11 4.515.685,89 89,74

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) 382.583,00 -1.944.587,11 2.327.170,11 -508,28

21 Finanzerträge -733.575,00 -876.102,19 142.527,19 119,43

22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 298.673,00 426.242,42 -127.569,42 142,71

23 Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) -434.902,00 -449.859,77 14.957,77 103,44

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -52.319,00 -2.394.446,88 2.342.127,88 4.576,63
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Detail Ergebnisrechung
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Ergebnis
 2017

Vergleich 
Ans./Ergeb. in 

2017

Ergebnis
in %

25 Außerordentliche Erträge -3.768.000,00 -73.970,91 -3.694.029,09 1,96

26 Außerordentliche Aufwendungen  266.417,14 -266.417,14  

27 Außerordentliches Ergebnis Pos. 25 ./. Pos. 26) -3.768.000,00 192.446,23 -3.960.446,23 -5,11

28 Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) -3.820.319,00 -2.202.000,65 -1.618.318,35 57,64

Haushaltsbericht 2. Halbjahr 2017
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Erläuterungen zur Detail-Ergebnisrechnung 

 

01 privatrechtliche Leistungsentgelte: 

Diese Position beinhaltet die Umsätze aus allen privatrechtlichen Betätigungen und betrifft vor 

allem das Sport- und Wellnessbad sowie die sonstigen Umsätze, zu denen vor allem die 

Mieterträge zählen. 

 

02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 
Bei den Benutzungsgebühren Stadtentwässerung (Ziffer 02.3) und Abfallwirtschaft 

(Ziffer 02.4) ergibt sich bei dem Ergebnis gegenüber dem Planansatz eine erhebliche 

Abweichung. Dies begründet sich mit der bereits eingeplanten Erhöhung der erst für 2018 

umgesetzten Gebührenanpassung.  

Bei den sonstigen Gebühren (Ziffer 02.6) konnten Mehrerträge bei den Bereichen 

Verkehrsanlagen, öffentliche Parkflächen und dem Bestattungswesen Mehrerträge in Höhe 

von ca. 55 T/Euro generiert werden.  

 

03 Kostenersatzleistungen und Erstattungen: 
Diese Position beinhaltet in der Hauptsache den Vorteilsausgleich der Stadt 

Frankfurt (Ziffer 03.1) mit einem Planansatz von 6.120 T/Euro. Für das Jahr 2017 konnte ein 

Ergebnis von 5.829 T/Euro erreicht werden. 

 

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen: 
 

05.1 Gewerbesteuer 

Bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz in Höhe von 11.900 T/Euro mit den entsprechenden 

Steuersollstellungen bis zu einer Höhe von 10.126 T/Euro erreicht werden. Anzumerken ist 

allerdings – wie auch bereits im Jahr 2016 – dass derzeit immer noch entsprechende 

Gewerbesteuerzahlungen aufgrund von Aussetzungen durch das Finanzamt ausstehen. 

Erfreulicher Weise konnte der ursprüngliche Betrag von ca. 5.000 T/Euro durch 

Teilaufhebungen der Aussetzungen durch das Finanzamt auf einen Betrag von ca. 

2.500 T/Euro reduziert werden.  
 

05.6 Spielapparatesteuer 

Wie bereits im ersten Halbjahresbericht 2017 hingewiesen, konnte gegenüber dem Planansatz 

Mehrerträge in Höhe von 71 /Euro generiert werden. 
 

05.7 / 05.8 Einkommenssteuer / Umsatzsteuer 

Die Erträge aus dem Länderfinanzausgleich (FAG) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr bei 

dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 8,8% und bei der Umsatzsteuer 

um 25,1 %. Die im Finanzplanungserlass des Landes Hessen prognostizierten und im 

Haushalt eingeplanten Ansätze konnten somit übertroffen werden. 

 

06 Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich) 

Die Erträge aus den Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 

ca. 6,6 % erhöht.  

 

07 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen usw.: 
 

07.1 Schlüsselzuweisung 

Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2017 beträgt gemäß vorläufigem Bescheid insgesamt 

2.876 T/Euro und liegt damit um 497 T/Euro über dem Planansatz von 2.378 T/Euro. 
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07.4 sonstige Zuweisungen 

Diese Position beinhaltet auch die vom Land Hessen beschlossenen Entschädigungs-

leistungen aus dem Regionallastenausgleichsgesetzes. Das Gesetz trat allerdings erst im 

Dezember 2017 in Kraft. Die Mittelbeantragung ist erst nach Bekanntgabe der dazugehörigen 

Ausführungsbestimmungen möglich. 

 

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.: 

Buchungen bei dieser Position erfolgen im Rahmen der derzeit noch nicht abgeschlossenen 

Jahresabschlussarbeiten.  

 

09 Sonstige ordentliche Erträge 
 

09.02 sonstige Erträge 

Die Mindererträge dieser Position in Höhe von ca. 100 T/Euro ergeben sich größtenteils aus 

den irrtümlich eingeplanten Erträgen aus der Fehlbelegungsabgabe. 

 

11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 

Die Einsparungen gegenüber dem Ansatz in Höhe von ca. 487 T/Euro setzen sich wie folgt 
zusammen. 
 

Einsparungen in Höhe von ca. 700 T/Euro aufgrund: 

 Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern (dadurch keine Lohnfortzahlung)  

 Stellenvakanzen im Haushaltsjahr 2017  

 Minderausschüttung des Leistungsentgeltes aufgrund noch fehlender Vereinbarung 
 

demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 220 T/Euro durch: 

 nicht im Personalbudget eingeplante Einstellungen und Stundenaufstockungen 

 Höhergruppierungen aufgrund neuer Entgeltordnung  

 vorzeitiger Rückkehr aus der Elternzeit 

 Abfindungszahlung aufgrund eines Gerichtsvergleichs 
 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 

Diese Position wurde gegenüber dem Planansatz um insgesamt 631 T/Euro unterschritten. 

Nachfolgend sind die wesentlichen Unter- bzw. Überschreitungen erläutert.  

 

13.1. Bauunterhaltung  

Den Minderaufwendungen liegen personelle Engpässe zugrunde, wodurch größere 

Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten. Zu nennen sind hier vor allem 

 die Sanierung des Vordaches der IGS ca. 120 T/Euro 

 größere Gehweg- und Straßensanierung ca. 100 T/Euro 

 die Erneuerung der Trennwände in der Baugé-Halle ca. 60 T/Euro 

 die Sanierung der Mauer am „Hinkelstein“ (Denkmalschutz) ca. 20 T/Euro. 
 

Die Ansätze setzen sich grundsätzlich aus den Komponenten größere Instandsetzungen, Auf-

wendungen für Reparaturen (Durchschnitt der letzten Jahre) sowie Unvorhergesehenes 

zusammen. Die beiden zuletzt genannten Komponenten sind nur bedingt planbar. Daher 

unterscheiden sich grundsätzlich die Jahresergebnisse von den Planansätzen. 
 

13.6 Fremdentsorgung Fremdreinigung  

Die Überschreitung begründet sich zum überwiegenden Teil durch die Neuzuzüge in den 

Neubaugebieten. Eine exakte Kalkulierung der Ansätze ist nicht möglich.  
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13.7. Frachten, Fremdlager  

Aufgrund eines Abrechnungsfehlers des Entsorgungsunternehmens sind nur ca. 50 % der 

tatsächlichen Kosten abgerechnet worden. Eine entsprechende Berichtigung ist derzeit in 

Bearbeitung.  
 

13.8 Entschädigung Ehrenamtliche  

Die Überschreitung entstand aus den Lohn- und Gehaltsfortzahlungen für die Mitglieder 

Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr bei Einsätzen in Höhe von ca. 10 T/Euro sowie 

aus Mehraufwendungen für Zahlung von Sitzungsgeldern an die Mandatsträger nach der 

Entschädigungssatzung in Höhe von ca. 5 T/Euro. 
 

13.10 Gebühren 

Die Mehraufwendungen entstanden im Bereich Abwasserbeseitigung (Kläranlage).  
 

13.11. Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtkosten 

Aufgrund der in Ziffer 13.1 erwähnten personellen Engpässen im Fachbereich Bauen, Planen, 

Liegenschaften konnten einige Maßnahmen nicht durchgeführt werden, daher sind auch hier 

Minderaufwendungen zu verzeichnen. 
 

13.12 sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten 

Der überwiegende Teil der Mehraufwendungen sind dem durchgeführten wettbewerblichen 

Dialogverfahren „Am Staudenring“ zuzurechnen. 
 

13.13. betriebliche Beratung  

Die Haushaltsmittel für Beratungsleistungen brauchten nicht in der ursprünglich eingeplanten 

Höhe in Anspruch genommen werden.  
 

13.14 Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur  

Überschreitungen entstand vor allem bei den Datenübertragungskosten sowie bei den 

amtlichen Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen. 
 

13.15 Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel 

Der Planansatz für die jährlich stattfindende Kerb wurde mit ca. 140 % überschritten, was im 

Ergebnis zu den Mehraufwendungen von ca. 21 T/Euro führt. 
 

13.17 Versicherungen und Beiträge  

Die Minderaufwendungen resultieren aus den eingeplanten Mittel für den geplanten Abschluss 

einer Rentenversicherung für Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 

ca.  30 T/Euro. 
 

13.21 sonstige bezogene Leistungen 

Die Überschreitung des Ansatzes um ca. 166 T/Euro setzt sich zusammen aus zusätzlichen 

Aufwendungen für  

 Reinigungsleistungen aufgrund Personalausfalls im Schulbereich sowie Umbau-

arbeiten in Höhe von ca. 54 T/Euro 

 für den behindertengerechten Ausbau eines Arbeitsplatzes in Höhe von ca. 28 T/Euro 

 sowie Kosten für die Schülerbeförderung in Höhe von ca. 77 T/Euro 

 

14 Abschreibungen: 

Die Abschreibungen sind noch von der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln und werden dann im 

Rahmen der Abschlussarbeiten gebucht. Bisherige Buchungen beziehen sich auf Forderungs-

korrekturen. 
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15. Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse 
 

15.2. Sportförderung  

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den veränderten Vertragsbedingungen im 

Rahmen des Neuabschlusses des Pachtvertrages mit dem Betreiber des Kegel- und 

Bowlingcenters. Hierdurch konnten Aufwendungen in Höhe von ca. 65 T/Euro eingespart 

werden.  
 

15.3. sonstige Zuschüsse  

Die Überschreitung resultiert aus den Aufwendungen für die Verbandsumlage an den 

Zweckverband Mönchhof in Höhe von ca. 34 T/Euro sowie Mehrkosten für den Bereich soziale 

Einrichtungen in Höhe von ca. 40 T/Euro, wobei diese Mehrkosten die Weiterreichung von 

Landeszuschüssen darstellen.  

 

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendung aus gesetzlicher Umlageverpflichtung: 
 

16.1 Kreisumlage 

Aufgrund des seit 2016 bestehenden neuen kommunalen Finanzausgleichs (KFA) hat sich die 

Umlagezahlung für das Jahr 2017 verringert.  
 

16.4 sonstige Umlagen  

Hier handelt es sich um die Zahlungen an den Regionalverband Frankfurt. 

 

21 Finanzerträge 

Diese Position beinhaltet Zinsen aus vergebenen Darlehen sowie Zinsen aus Gewerbesteuer-

nachforderungen. Der Planansatz weist einen Mittelwert von Erträgen aus vergangen Jahren 

aus, allerdings ist eine exakte Planung der Ansätze hier nicht möglich. 

 

22 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen  

Die Mittelüberschreitung ergibt sich aus Zinsenaufwendungen für Gewerbesteuer-

rückzahlungen. Auch hier ist eine exakte Planung der Ansätze nicht möglich.  

 

25 und 26 außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen: 

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 266 T/Euro betreffen größtenteils die 

zeitlich befristete Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen.  
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Finanzrechnung 

 

  



Finanzhaushalt
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Ergebnis
 2017

Vergleich 
Ans./Ergeb. 

2017

Ergebnis
in %

Vergleichswert
Ansatz 2016

Vergleichswert
 Ergebnis 2016

02 Aufnahme von Krediten und der Begebung von 
Anleihen 4.500.000,00 1.190.000,00 3.310.000,00 26,44 407.000,00 38.000,00

03 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und 
Investitionsbeiträge 2.498.676,00 550.878,41 1.947.797,59 22,05 800.000,00 1.247.069,41

04 Verkaufserlöse aus Abgängen von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 4.753.000,00 179.835,00 4.573.165,00 3,78 9.481.000,00 3.444.197,69

05 Rückzahlung von gewährten Krediten 139.403,00 384.104,27 -244.701,27 275,54 167.654,00 167.136,08

06 Summe der Einzahlungen 11.891.079,00 2.304.817,68 9.586.261,32 19,38 10.855.654,00 4.896.403,18

08 Tilgung von Krediten -574.822,00 -367.076,51 -207.745,49 63,86 -294.938,00 -357.320,07

09
Investitionen für immaterielle 
Vermögensgegenstände, Sachanlagen und 
Finanzanl.

-15.152.870,00 -6.598.681,64 -8.554.188,36 43,55 -11.374.596,00 -3.410.611,53

10 davon: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und 
Investitionsbeiträge -3.601.655,00 -1.925.832,61 -1.675.822,39 53,47 -1.383.625,00 -931.554,59

12 Investitionen in Finanzanlagen 0,00 -11.110,00 11.110,00 0,00 0,00 -121.031,94

13 davon: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Ausleihungen 0,00 -11.110,00 11.110,00 0,00 0,00 0,00

15 Summe der Auszahlungen -15.727.692,00 -6.965.758,15 -8.761.933,85 44,29 -11.669.534,00 -3.767.931,60

16 Saldo -3.836.613,00 -4.660.940,47 824.327,47 121,49 -813.880,00 1.128.471,58

Haushaltsbericht 2. Halbjahr 2017
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Erläuterungen zur Finanzrechnung 

 

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt alle geplanten und verbuchten Einzahlungen und 

Auszahlungen und stellt damit den Finanzmittelfluss dar.  

 

Einzahlungen  

 

02 Kreditaufnahme 
 

Das Ergebnis dieser Position weist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 1.190 T/Euro 

und beinhaltet die Kreditaufnahme von 

 1.100 T/Euro Investitionskredit 

 38 T/Euro aus der 2. Rate der Pauschalmittel in Rahmen des kommunalen 

Investitionsprogramms (KIP) 

 52 T/Euro als regelmäßige Schulbaupauschale.  
(siehe auch weitere Erläuterungen zur Position Finanzmittelbestand / Liquiditätsstand) 

 

03 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 
 

Die Mindererträge ergeben sich größtenteils daraus, dass sich Vorhaben und Projekte zeitlich 

verschoben haben und folglich die Zahlung von Zuweisungen und Zuschüsse sich dadurch 

ebenfalls verschiebt. 

 

Position 04 Verkaufserlöse aus Abgänge des Anlagevermögens  
 

Diese Position beinhaltet vor allem Grundstücksverkäufe, wobei betragsrelevante 

Veräußerungen in 2017 geplant, aber noch nicht abgeschlossen werden konnten.  

 

05 Rückzahlung von gewährten Krediten  
 

Die erhöhten Einzahlungen von 244 T/Euro resultieren aus vorzeitig zurückgezahlten 

Darlehen der Baugenossenschaft Kelsterbach.  

 

 

Auszahlungen  

 

Pos. 09 und 11 Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände; Sach- und 

Finanzanlagen  
 

Die Position 11 beinhaltet einerseits die noch nicht gänzlich abgerufenen Mittel des 

städtischen Zuschussprogrammes für Schallschutzmaßnahmen, sowie die bereitgestellten 

Zuschussmittel für das NH-Wohnprojekt Waldstraße. 

 

Pos. 12 Investitionen in Finanzanlagen 
 

Diese Position beinhaltet eine Anteilsaufstockung an der Untermain Erneuerbare 

Energien GmbH in Höhe von 11 T/Euro.  
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Finanzmittelbestand / Liquiditätsstand (Finanzstatusbericht)  
 

Finanzmittelbestand: 
 

Zum 01.01.2017 wurde mit einem Finanzmittelbestand von 500.000 Euro geplant. Der 

Bankkontenbestand zum 31.12.2016 betrug nach Abzug des aufgenommenen Kassenkredites 

allerdings - 681.654,48 Euro. 
 

Der Finanzmittelbestand (Kassenbestand) zeigt für das Jahr 2017 folgende Entwicklung:  
 

 
Kassenkredit: 
 

In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag an Kassenkredit in Höhe von 7.000.000 Euro 
veranschlagt worden. 
 

Der Kassenkredit wurde im gesamten Jahr in voller Höhe in Anspruch genommen.  
 

Im Berichtszeitraum sind allerdings keinerlei Zinsen für die Kassenkreditaufnahme 
angefallen. Hingegen konnten aufgrund der derzeitigen Zinssituation im Kreditmarktgeschäft 
allerdings ca. 2.100 Euro an Guthabenzinsen für den aufgenommenen Kassenkredit 
eingenommen werden.  
 

Investitionskredite 
 

Im Haushaltsplan 2017 ist im Berichtszeitraum eine Kreditaufnahme im Rahmen des 
Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) des Landes Hessen in Höhe von 38 T/Euro erfolgt. 
 

Ebenfalls ist die regelmäßige Kreditaufnahme in Form der Schulbaupauschale in Höhe von 
52 T/Euro erfolgt. Im Gegensatz zu der bisherigen Verfahrensweise der Kreditaufnahme mit 
einer vierjährigen vorausgehenden Ansparverpflichtung, konnte jetzt durch ein wählbares 
Alternativangebot des Landes Hessen eine Kreditaufnahme gewählt werden, bei der die 
Ansparverpflichtung entfällt und zusätzlich eine geringere Zinsaufwendung notwendig ist. 
 

Weiterhin ist im Dezember 2017 eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 1.100 T/Euro 
erfolgt. Der Investitionskredit wurde mit einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren und einem für die 
gesamte Laufzeit fest vereinbarten Zinssatz von 1,37 % abgeschlossen. Nach Laufzeitende 
ist der Kredit getilgt.  
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Investitionen 



Investitionen
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Haushaltsreste
 2016

Üpl Apl Reserviert Bewegung Verfügbar

A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-
Abteilung 166.500,00 0,00 0,00 0,00 16.370,20 196.850,68 -46.720,88

A0102-3 BGA städtische 
Wohngebäude 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00

A0202-1 BGA Gewerbe- und 
Ordnungsamt 37.800,00 14.051,00 0,00 0,00 0,00 1.501,48 50.349,52

A0202-2 BGA Bürgerbüro 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
A0203-1 BGA und Lizenzen 
Feuerwehr 47.070,00 164.800,00 0,00 0,00 21.617,95 68.910,11 121.341,94

A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben 129.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.900,00

A0302-1 BGA KTS 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.061,47 -7.161,47

A0302-2 BGA BGHS 5.410,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 3.026,55 6.883,45

A0303-1 BGA IGS 61.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.751,61 26.118,39

A0303-2 BGA IGS-Mensa 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

A0304-1 BGA KKS 27.200,00 10.000,00 0,00 0,00 308,69 13.525,28 23.366,03
A0402-1 BGA Archiv und 
Porzellansammlung 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.295,10 4,90

A0405-1 BGA Musikschule 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.318,00 3.682,00

A0406-1 BGA SSB 630,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.091,56 -3.961,56

A0501-1 BGA Asylbewerber 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

A0502-1 BGA Altenwohnheim 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
A0502-2 Betriebs- u. 
Geschäftsausst. Obdachl.-Unterk. 0,00 10.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.402,00

A0504-1 BGA sonst. Hilfen soz. 
Beratungen 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

A0602-1 BGA Jugendarbeit 1.800,00 0,00 0,00 0,00 5.605,50 1.362,73 -5.168,23

A0801-3 BGA Vereinsheime 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00

A0802-2 BGA Baugé-Halle 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.657,21 4.142,79

A0802-3 BGA MZH Süd 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
A0802-5 BGA Sport- und 
Wellnessbad 27.900,00 0,00 0,00 0,00 10.399,50 15.347,33 2.153,17

A0802-9 BGA Kegelsportanlage 15.300,00 7.500,00 0,00 0,00 2.399,00 12.917,67 7.483,33
A1103-1 Betriebs- und 
Geschäftsausst. Stadtentwässerung 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

A1502-1 BGA Rathaus 41.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.635,85 33.214,15
A1502-3 Betriebs- und 
Geschäftsausst. Fritz-Treutel-Haus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.772,05 -6.772,05

B0203-16/1 Neubau Feuerwehr 322.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 13.682,03 408.317,97

B0302-13/1 Neubau KTS 300.000,00 0,00 0,00 0,00 56.787,52 423.805,44 -180.592,96

B0302-17/1 Erweiterung BHS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 42.049,34 47.022,85 -29.072,19
B0303-15/1 IGS Modernisierung 
Heizung/Lüftung C2 1.403.000,00 0,00 0,00 0,00 434.502,77 1.183.576,45 -215.079,22

B0303-15/2 IGS Trennung 
Trink-/Löschwasser 114.000,00 0,00 0,00 0,00 44.636,86 866,32 68.496,82

B0604-13/1 Neubau Kindergarten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.124,16 -11.124,16

B0802-15/2 Dachsanierung SWB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.731,01 -13.731,01

B0802-16/1 SWB Bürocontainer 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50 39.436,50
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, 
Sanierung  Pumpst. Süd 0,00 1.025.000,00 0,00 0,00 85.007,71 0,00 939.992,29

B1103-12/1 Erweiterung Kanal 
Staudenäcker 0,00 341.184,00 0,00 0,00 31.442,85 206.629,72 103.111,43

B1103-13/1 Grundhafte 
Erneuerung Kanalnetz 250.000,00 421.651,00 0,00 0,00 116.021,28 174.632,63 380.997,09

B1103-17/1 Kanalsanierung 
Fasanenweg/Aspenhaag 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

B1201-08/1 Umgestaltung 
Stadtmitte 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.246.812,24 740.561,66 -987.373,90

B1201-08/5 Neubaukosten 
Straßenbau Länger Weg II/III 1.422.000,00 223.332,00 0,00 0,00 73.263,50 233.677,86 1.338.390,64
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Investitionen
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Haushaltsreste
 2016

Üpl Apl Reserviert Bewegung Verfügbar

B1201-09/1 Umgestaltung 
Marktstraße, Unterdorf 0,00 50.000,00 0,00 0,00 8.925,00 0,00 41.075,00

B1201-10/1 Neubau Planstraße A 
ENKA 0,00 20.554,00 0,00 0,00 404,56 1.803,97 18.345,47

B1201-12/1 Erschließung Straße 
Staudenäcker 0,00 678.376,00 0,00 0,00 164.852,30 414.228,81 99.294,89

B1201-13/4 Brücke Staudenring 
Sanierung 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

B1201-14/1 Erneuerung Parkplatz 
Sportpark 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. 
Ring-/Mörfelder Str. 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00

B1201-15/5 Ausbau 
Straßenbeleuchtung 190.000,00 20.579,00 0,00 0,00 39.385,90 11.457,59 159.735,51

B1201-15/6 Zufahrt Rapp 0,00 17.287,00 0,00 0,00 0,00 372,17 16.914,83
B1201-16/1 Verkehrsführung 
Kirschenallee/Frankfurter Str. 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

B1201-16/2 Parkplatz 
Schwanheimer Straße 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

B1201-17/1 Ausbau 
Wendehammer Am Bahndamm 50.000,00 0,00 0,00 0,00 8.924,05 60.840,52 -19.764,57

B1204-13/1 Neubau 
Bushaltestellen 180.000,00 223.689,00 0,00 0,00 28.245,99 13.306,96 362.136,05

B1301-10/1 Wettbewerb Mainufer 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
B1301-12/1 Herstellung Grünfläche 
Länger Weg II + III 0,00 215.374,00 0,00 0,00 61.548,37 249.571,77 -95.746,14

B1303-08/1 Umbau und Sanierung 
Friedhof 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

B1303-15/1 Friedhof 
Bewässerungsbrunnen 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr 0,00 551.163,00 0,00 0,00 0,00 66.047,85 485.115,15

F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
G0102-01 Zugänge unbebaute 
Grundstücke 10.000,00 28.093,00 0,00 0,00 425,00 93.911,31 -56.243,31

G0102-02 Abgänge unbebaute 
Grundstücke -985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112.200,00 -872.800,00

G1201-01 Zu- und Abgänge 
Grundstücke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,66 -1.295,66

Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale 
Stadt 2.127.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.600,00 1.463.578,00

Z0901-2 Invest.-Zusch. NH 
Stadtumbau West 19.800,00 0,00 0,00 0,00 20.513,20 900.000,00 -900.713,20

Z1001-1 Investitionszuschuss EB 
KKB 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Z1101-1 Investitionszuschuss 
Stadtwerke Kelsterbach 332.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.951,00

Z1104-1 Zuschuss für Kreisel 
Mönchhof 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Z1201-1 Invest. Zuschuss Radweg 
Opelwerk 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 96.448,96 58.551,04

Z1201-2 Neubau 
Lärmschutzmaßnahmen 0,00 637.672,00 0,00 0,00 0,00 237.395,98 400.276,02

Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV 50.000,00 24.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.654,00
Z1602-1 Weiterleitung Mittel KIP-
Programm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 -38.000,00

ZE0203-1 Zuschuss vom Land 
Digitalfunk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.254,14 6.254,14

ZE0302-1 Invest.-Zuschuss 
Ganztagsschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -755,65 755,65

ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale 
Stadt -1.448.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -363.600,00 -1.085.076,00

ZE0901-2 Lärmschutzfond Land 
Hessen -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00

ZE0901-3 IKZ Zuschuss 
Mainvorland -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00

ZE1201-1 Erschließung 
Lärmschutzwall Länger Weg II/III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 1.800,00

Haushaltsbericht 2. Halbjahr 2017



Investitionen
Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung Ansatz
 2017

Haushaltsreste
 2016

Üpl Apl Reserviert Bewegung Verfügbar

ZE1201-2 Erschließungskosten 
Staudenäcker -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00

ZE1204-1 Zuschuss Umbau 
Bushaltestellen -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00

ZT1602-1 Tilgung Zuschuss 
Konjunkturprogramm 73.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.400,00

 SUMME Ausgaben 8.652.509,00 6.514.361,00 0,00 0,00 2.520.449,28 6.305.432,28 6.340.988,44

 SUMME Einnahmen -3.483.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739.609,79 -2.744.066,21

Haushaltsbericht 2. Halbjahr 2017
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Sachstandsbericht über größere Investitionsvorhaben im 2. Halbjahr 2017 
 
Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionen  
 
In diesem Bericht ist bei der Investitionsauflistung eine zusätzliche Spalte „Reserviert“ mit 
ausgewiesen und dokumentiert, welche Mittel bereits im Rahmen der Auftragsbuchhaltung 
durch Aufträge gebunden sind.  
Überschreitungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen werden durch Minderaufwendungen 
bei anderen Investitionen kompensiert.  
 

Investitionsnummer 
 

Bezeichnung 
(HR= Haushaltsreste) 

B0203-16/1 Neubau Feuerwehr einschl. HR  
Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist in 
Vorbereitung. 
 

B0302-13/1 KTS – Erweiterung/Umbau Nebengebäude 
Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist in 
Vorbereitung. 
 

B302-17/1 BHS – Erweiterung  
Die Entwurfsplanung ist derzeit in Bearbeitung. 
 

B0303-15/1 IGS Modernisierung Heizung / Lüftung  
Die Maßnahme ist noch abgeschlossen. 
 

B0303-15/2 IGS Trennung Trink / Löschwasser  
Die Ausführung erfolgt im Sommer 2018. 
 

B1103-09/2  HR  
Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpstation Süd 
Die Ausführung steht vor dem Abschluss. Mit den 
Rodungsarbeiten wurde der Eigenbetrieb „KKB“ beauftragt.  
 

B1103-12/1 HR 
Erweiterung Kanal Staudenäcker 
Die Maßnahme ist abgeschlossen 
 

B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz einschl. HR 
Die Ausführung erfolgt ab dem Frühjahr 2018. 
 

B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg / Aspenhaag 
Die Maßnahme wird bis zur endgültigen Erschließung des 
Gewerbegebietes Taubengrund zurückgestellt.  
 

B1201-08/1 HR 
Umgestaltung Stadtmitte / Unterführung 
Die Festlegung der Zeitachse steht noch aus. Die Erstellung des 
Förderantrags für die GVFG-Mittel erfolgt bis April 2018. 
 

B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III einschl. HR  
Der Endausbau beginnt im Frühsommer 2018. 
 

B1201-09/1 HR 
Umgestaltung Marktstraße Unterdorf  
Die Maßnahme ist fertiggestellt.  
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Investitionsnummer 
 

Bezeichnung 
(HR= Haushaltsreste) 

B1201-12/1  HR 
Erschließung Straße Staudenäcker 
Der Vorstufenausbau ist abgeschlossen. 
 
 

B1201-13/4 Brücke Staudenring Sanierung  
Die Planung erfolgt im Jahr 2018. 
 

B1201-14/1 
 

HR 
Erneuerung Parkplatz Sportpark  
Die Ausführung ist für den Sommer 2018 vorgesehen. 
 

B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ringstraße/Mörfelder Straße  
Die Zeitschiene der Maßnahme ist noch festzulegen.  
 

B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung einschl. HR 
Die Maßnahme ist in der Umsetzung. 
 

B1201-17/1 Ausbau Wendehammer Am Bahndamm 
Die Maßnahme ist abgeschlossen. 
 

B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen einschl HR 
Die Planung ist abgeschlossen. Der Beginn der Maßnahme ist  im 
Jahr 2018 vorgesehen.  
 

B1301-10/1 HR 
Wettbewerb Mainufer 
Es erfolgt eine erneute Ausschreibung. Die Umsetzung ist ab dem 
Frühsommer 2018 vorgesehen. 
 

B1303-15/1 HR 
Friedhof Bewässerungsbrunnen  
Die Maßnahme ist in Bearbeitung. 
 

F0203-1 HR 
Fuhrpark Feuerwehr  
Die Auslieferung des Fahrzeuges HLF ist erfolgt. 
 

Z1001-1 HR 
Investitionszuschuss EB KKB 
Eine Anforderung erfolgt nach Notwendigkeit durch den 
Eigenbetrieb KKB. 
 

Z0901-1 Investitionszuschuss NH Soziale Stadt 
Die Mittel werden vom Land Hessen zugeteilt.  
 

Z1101-1 Investitionzuschuss Stadtwerke Kelsterbach  
Eine Anforderung erfolgt nach Notwendigkeit durch den 
Eigenbetrieb Stadtwerke. 
 

Z1104-1 Zuschuss für Kreisel Mönchhof  
Die Gestaltung des zweiten Kreisels wird im Laufe des Jahres 
2018 gestaltet.  
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Investitionsnummer 
 

Bezeichnung 
(HR= Haushaltsreste) 

Z1201-1  HR 
Investitionszuschuss Radweg „Opelwerk“  
Die Mittel wurden abgerufen. 
 

Z1201-2 HR 
Neubau Lärmschutzmaßnahmen  
Der aktuelle Stand weist 293 Antragsteller auf, die jeweils einen 
unterschiedlichen Bearbeitungsstand aufweisen. Bisher konnten 
159 Projekte abgeschlossen werden. 
 

Z1204-1  Investitionszuschuss ÖPNV einschl. HR  
Die Zahlungsverpflichtung des Landes für den „barrierefreier 
Umbau S-Bahnstation“ verschiebt sich in das Jahr 2018. 
Die Zahlung der Zuschussmittel für den Umbau der 
Bushaltestellen verschiebt sich ebenfalls in das Jahr 2018.  
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Fazit / Ausblick 

 

Ergebnishaushalt 
 

Das vorläufige ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von derzeit 2.395 T/Euro 

ab. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist noch nicht mit den Jahresschlussarbeiten 

begonnen worden. Wenn diese Arbeiten, worunter vor allem die Abschreibungen, die 

Auflösung der Sonderposten als auch die Rechnungsabgrenzung fallen, abgeschlossen sind, 

wird sich das ordentliche Ergebnis nochmals ändern.  

Nach derzeitigem Stand geht die Kämmerei davon aus, dass nach Erstellung des 

Jahresabschlusses 2017 ein geringer Fehlbetrag von ca. - 200 T/Euro verbleiben wird. Damit 

wäre das Planziel noch nicht erreicht, aber im Vergleich zu den Vorjahren eine stetige 

Ergebnisverbesserung erkennbar. 

 

Finanzhaushalt 
 

Der Saldo des Finanzhaushalts weist auch zum Jahresende 2017 immer noch einen 

erheblichen Fehlbetrag aus. Dieser resultiert aus der Tatsache, dass im Berichtzeitraum nur 

geringe Einzahlungen aus Grundstückverkäufen erfolgten.  

Die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf im Bereich des Gewerbegebietes 

„Staudenäcker“ (ca. 1.841 T/Euro) ist für April 2018, die Einnahmen aus dem 

Grundstücksverkauf im Bereich der „Rüsselsheimer Straße“ für Oktober 2018 vorgesehen.  
 

Auch ist zu beachten, dass derzeit immer noch Gewerbesteuerzahlungen aufgrund von 

Aussetzungen durch das Finanzamt ausstehen. Die ursprünglich ausgesetzten 

Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von ca. 5.500 T/Euro konnten allerdings zum Jahresende 

durch die Teilaufhebung der Aussetzungen auf ca. 2.500 T/Euro verringert werden. 

 

Finanzmittebestand 
 

Der Finanzmittelbestand befindet sich derzeit – wie bereits aufgezeigt – im Durchschnitt stetig 

bei ca. – 5.421 T/Euro und hat sich somit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 

durchschnittlich ca. 2.000 T/Euro verschlechtert.  

 

Ausblick  
 

Angesichts der Entwicklung des Jahresergebnis 2015 und dem erstmals zu verzeichnenden 

negativen Finanzmittelbestand sind bereits bei der Haushaltsplanung 2016 sowie auch bei 

der Planung 2017 Einsparungen vorgenommen worden. Ebenfalls wurde seit Juli 2016 im 

Fachbereich Finanzdienste eine Auftragsbuchhaltung implementiert. Ziel der 

Auftragsbuchhaltung ist die Schaffung einer effizienten Datengrundlage für die Stabsstelle 

Controlling und für die Budgetverantwortlichen. Seit dem 01.01.2016 ist die 

Auftragsbuchhaltung nun flächendeckend auf die gesamte Verwaltung ausgeweitet worden.  
 

Um die Arbeit der Verwaltung auch weiterhin effektiv zu gestalten, ist für das Jahr 2018 auch 

die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows vorgesehen.  
 

Bei der Planung der Folgejahre konnte bereits ab dem Jahr 2016 eine erhebliche Reduzierung 

des Defizits erfolgen. Dies resultiert größtenteils aus dem seit 2016 eingeführten neuen 

kommunalen Finanzausgleich, der die Stadt Kelsterbach im Rahmen der Erhebung der 

Kreisumlage erheblich entlastet hat. 

Allerding wird sich die Entlastung in den zukünftigen Jahren wieder rasch aufheben, da auch 

der Kreis Groß-Gerau – wie alle Städte und Gemeinden – die gesetzliche Verpflichtung hat, 
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sein enormes Defizit vor allem im Bereich der Kassenkredite (Stand 31.12.2016 

= ca. 272 Mio. Euro) zu reduzieren. Diese Reduzierung wird er natürlich durch die Erhöhung 

der Hebesätze bei der Kreisumlage auf die Gemeinden umlegen. Bereits mit dem Haushalt 

2018 hat der Kreis damit begonnen und die Hebesätze - wenn auch nur geringfügig - erhöht. 
 

Dies wirkt sich für die Stadt Kelsterbach umso mehr auf den Haushalt 2018 aus, als die 

Erhöhung für alle anderen kreisangehörigen Gemeinden durch eine gleichzeitige Senkung der 

Schulumlage wieder kompensiert worden ist. Durch die eigene Schulträgerschaft der Stadt 

gibt es hier keine Kompensation.  
 

Auch wenn das vorläufige Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 nicht mehr wie in den 

vergangenen Jahren mit einem erheblichen Defizit endet, so muss dennoch berücksichtigt 

werden, dass Kelsterbach in den zukünftigen Jahren umfangreiche Investitionen in Höhe von 

mehreren Millionen Euro tätigen muss. Zu nennen ist hier vor allem der Schulneubau der Karl-

Treutel-Schule.  
 

Im Hinblick auf die vorgenannten Rahmenbedingungen sowie den seit 2017 gesetzlich 

vorgegebenen Auftrag des jährlichen Haushaltsausgleiches ist eine weitere Konsolidierung für 

die nächsten Jahre erforderlich. Dies wird insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen 

erforderlich sein, da der Spielraum bei Pflichtaufgaben gering ist.  
 

Sollte allerdings bei dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 kein Ausgleich gelingen, 

so ist die Aufstellung eines zusätzlichen Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtend.  
 

Investive Aufwendungen sind in Zukunft hauptsächlich nur noch mit Kreditaufnahmen 

finanzierbar. Daher muss weiterhin Ziel bleiben, die Gewebesteuereinnahmen durch 

Neuansiedlungen zu verbessern. 

Da viele Kommunen aufgrund der Haushaltslage einen hohen Investitionsbedarf ihrer 

Einrichtungen haben, bleibt abzuwarten, ob es ein weiteres Investitionspaket aus Bund / Land 

insbesondere für den Bildungsbereich und der Digitalisierung geben wird.  
 

Die Einbringung des Haushaltsplans 2018 erfolgte in der Sitzung der Stadtverordneten-

versammlung am 13. November 2017 und die anschließende Beratung und Beschluss-

fassung in der Sitzung am 11. Dezember 2017. 

Die Haushaltsgenehmigung der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau liegt seit dem 

16.01.2018 vor. Der Haushalt 2018 ist seit dem 28.01.2018 rechtskräftig. 
 

Die Stadt Kelsterbach ist damit die erste Gemeinde im Kreis Groß-Gerau, deren Haushalt für 

das Jahr 2018 genehmigt wurde.  

 

 

 

 

 

Ockel  

Bürgermeister 

 

 

Stand: 15.02.2017 



 
Drucksache Nr. 16/2018 

 
Dokumentart: Kenntnisnahme 16.01.2018 /     
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Finanzdienste 

Fachdienst  Kämmerei und Steuerverwaltung 

Sachbearbeiter Herr Theobald 
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 23.01.2018 zur Kenntnis 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 zur Kenntnis 

 

Betreff: 

Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das 

Haushaltsjahr 2018 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat nimmt das Genehmigungsschreiben der Aufsichtsbehörde des Kreises Groß-

Gerau vom 10.01.2018 zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Kelsterbach zur Kenntnis und 

leitet es an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter. 

 

 

 

 

Sachdarstellung 

Siehe Anlage 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  



Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter     

Personalrat     

Frauenbeauftragte     
 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. 2018_HH_Genehmigung_Landrat_Original     















 
Drucksache Nr. 77/2018 

 
Dokumentart: Beschlussvorlage 02.02.2017 / ÖA-js 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Stabsstelle 

Fachdienst  Öffentlichkeitsarbeit/Stadtarchiv 

Sachbearbeiter Jochen Schaab 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 27.02.2018 beschließend 

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Umweltschutz 

12.03.2018 beschließend 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 beschließend 

 

Betreff: 

Entwurf Zusatz (Nachtrag) zum Vertrag vom 11.09.1968 zwischen der Stadt Kelsterbach 

und der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat stimmt dem vorliegenden Entwurf des Zusatzes zum Vertrag vom 11.09.1968 

zwischen der Stadt Kelsterbach und der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide zu 

und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung diesen Entwurf zu beschließen.  

 

 

 

 

Sachdarstellung 

 

Ausgangslage 

1968 unterzeichneten die Stadt Kelsterbach und die Flughafen Frankfurt/Main AG (FAG) 

einen Vertrag. Hierin wurden die „nachbarschaftlichen Beziehungen“ zwischen den 

Vertragspartnern vor dem Hintergrund der jeweiligen Interessenslage definiert. Ein für die 

Stadt Kelsterbach und seine Bürgerinnen und Bürger wesentlicher Inhalt dieser vertraglichen 

Vereinbarung war die Verpflichtung der FAG eine „Lärmschutzanlage“ zu errichten, um die 



gutachterlich festgelegten Wirkpegel, die vom Flughafengelände ausgehen, einzuhalten. Eine 

solche Anlage wurde in drei Bauabschnitten (1970, 1978, 1984) mit der noch heute 

bestehenden Lärmschutzwand entlang des Airportrings errichtet (vgl. Anlage 1). 

 

Die Fraport AG als Rechtsnachfolgerin der FAG teilte mit Schreiben vom 17. Februar 2012 

der Stadt mit, dass die Bausubstanz der Lärmschutzwand sich verschlechtert hat. Die in 2015 

durchgeführte Bauwerkshauptprüfung kam schließlich zu dem Ergebnis, dass die 

Nutzungsdauer der Lärmschutzwand noch ca. 10 Jahr beträgt und empfahl den Neubau der 

Anlage. Im Rahmen von routinemäßigen Überprüfungen wurden 2017 an der 

Lärmschutzwand zwei Plattenfelder identifiziert, die wegen erheblicher Schadstellen nicht 

sanierungsfähig waren und im August des gleichen Jahres demontiert wurden. Dabei wurde 

festgestellt, dass „eine dauerhafte Sanierung der Lärmschutzwand nicht sinnvoll und mit 

längeren Einschränkungen im Bereich des Airportrings verbunden“ wäre. Ausgehend von 

dieser Erkenntnis beabsichtigt die Fraport AG voraussichtlich ab 2019 mit dem 

abschnittsweisen Abbruch der bestehenden Lärmschutzwand. Der Neubau einer 

Ersatzanlage soll zeitnah nach der Demontage erfolgen. 

 

Interfraktionelle Arbeitsgruppe 

Mit dem Abbruch und dem Neubau der Lärmschutzwand werden wesentliche Inhalte des 

Vertrages von 1968 berührt. Zwischen den Vertragspartnern besteht Einigkeit, dass der 

Vertrag deshalb über einen Zusatz angepasst werden muss. Die dazu notwendigen 

Gespräche wurden durch eine aus der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach 

gebildeten interfraktionellen Arbeitsgruppe (IF AG) begleitet (vgl. Anlage 2). Hierzu wurde 

u.a. ein Ortstermin durchgeführt sowie schalltechnische Untersuchungen zu den Wirkungen 

der Lärmschutzwand und möglicher Ersatzmaßnahmen beauftragt.  

 

Themen 

 Ergänzung des Vertrages 1968 

Die Mitglieder der IF AG waren sich einig, dass es der wesentliche Inhalt der 

Zusatzvereinbarung sein musste, den im Vertrag von 1968 für die Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt zugesicherte Lärmschutz zu wahren. Die neue Lärmschutzanlage musste den 

gleichen Lärmschutz wie die bisherige Anlage gewährleisten. Diese Zielsetzung der IFAG wird 

in Absatz 2 der Präambel gesichert: 

 

„(2) Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die vorhandene Lärmschutzanlage 

bautechnisch abgängig ist und nicht im Bestand saniert werden kann. Sie soll 

rückgebaut und durch eine neue Lärmschutzanlage ersetzt werden, und zwar so, dass 

für Kelsterbach an keiner Stelle eine Verminderung des Lärmschutzes gegenüber den 

gemäß Vertrag von 1968 zu erbringenden Lärmschutzanforderungen eintritt.“ (vgl. 

Entwurf „Zusatz(Nachtrag) zum Vertrag vom 11.09.1968, S. 2 – Anlage 3).  

 

Als zweite wesentliche Themenstellung identifizierte die IF AG die nachhaltige Sicherung des 

vereinbarten Lärmschutzes bei baulichen Veränderungen. Das Gutachten von BeSB GmbH 

hatte nämlich ausgeführt, dass der Bodenlärm der Luftfahrzeuge wirksam „durch die 

zwischen den Rollwegen und der Lärmschutzwand befindlichen Gebäude abgeschirmt“ wird 



(BeSB, 2015, S.3). In dem Zusatz musste deshalb die Situationen berücksichtigt werden, bei 

denen bestehende bauliche Anlagen, die für den Lärmschutz von Bedeutung sind, ersatzlos 

entfallen. Es musste vertraglich sichergestellt werden, dass der Lärmschutz für die 

Kelsterbacher Bürgerinnen und Bürger auch dann gesichert ist, falls es auf dem Flughafen-

Gelände zu relevanten baulichen Veränderungen kommen würde. Diese Überlegungen 

wurden aufgenommen, in dem die Fraport AG in §1 Abs. 4 verpflichtet wurde,  

 

„durch bauliche Veränderungen an der dann vorhandenen Lärmschutzanlage den 

Schallschutz für die Stadt Kelsterbach in angemessener Zeit so wieder herzustellen, 

dass das gleiche Schallschutzniveau wie vor der Beseitigung der baulichen Anlagen 

erreicht wird, sofern die damit verbundenen Kosten in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem zu erreichenden Schallschutz stehen“ (Entwurf „Zusatz(Nachtrag) 

zum Vertrag vom 11.09.1968, S. 3 – Anlage 3). 

 

Neben den Passagen, die die Lärmschutzwand und den Lärmschutz für die Bürgerinnen und 

Bürger behandeln, wurden unter § 2 des Zusatzes noch Themen aus dem Vertragswerk von 

1968 aufgegriffen, die aus Sicht der beiden Partner im Zuge der Aktualisierung angepasst 

werden sollten. Es handelt sich dabei um Paragraphen, deren Inhalte sich aufgrund 

teilweiser schon jahrzehntealter Entwicklungen überholt haben und aus diesem Grund 

gestrichen werden.  

 

Die übrigen Inhalte des Vertragswerks von 1968 bleiben im Übrigen unangetastet. Das wird 

in § 2 Abs. 1 des Zusatzes ausdrücklich festgelegt Entwurf „Zusatz(Nachtrag) zum Vertrag 

vom 11.09.1968, S. 3 – Anlage 3). 

 

 Bewertung des Ersatzkonzeptes 

 

Das Ersatzkonzept der Fraport AG sieht eine Lärmschutzwand vor, die an gleicher Stelle 

wie die vorhandenen Anlage errichtet wird. Gleichfalls sieht das Ersatzkonzept vor, die 

Wand im Westen von der Okriftler Straße in östliche Richtung bis auf Höhe des Gebäudes 

„Lufthansa Aviation Center“ mit einer Länge von ca. 2,9 Km zu führen. Der Abschnitt von der 

Okriftler Straße bis zum Tor 27 soll dabei eine Höhe von 15 m und dementsprechend die 

gleiche Höhe der bestehenden Wand ausweisen. Zwischen den Toren 27 und 23 sieht das 

Konzept eine vier Meter hohe Wand vor. Diese gegenüber der alten Wand reduzierte Höhe 

wird begründet mit Gebäuden, die in diesem Abschnitt unmittelbar hinter der Wand auf 

dem Gelände der Fraport AG in den letzten Jahrzehnten entstanden sind und die durch die 

geschlossene Form und ihrer Höhe von teilweise über 15 m die Lärmschutzfunktion der 

Wand übernommen haben. Im Bereich der Halle 5, auf dem sich auf Fraport-Seite 

Einrichtungen zur Durchführung von Triebwerksprobeläufen befinden, ist nach dem 

Ersatzkonzept für die Wand eine Höhe von acht Metern vorgesehen. Die zu errichtende 

Wand wird nach dem Stand der Technik ausgestattet sein. Dementsprechend soll sie – im 

Gegensatz zu der aus bloßem Beton bestehenden aktuellen Wand - auf beiden Seiten 

hochabsorbierend ausgeführt werden, um den entstehenden Schall bestmöglich zu 

dämmen.  

 



Die Fraport AG hatte für die akustische Bewertung ihrer Pläne zur Neugestaltung ihrer 

Abschirmwand das schalltechnische Büro BeSB GmbH Berlin (vgl. Anlage 4) beauftragt. Das 

Büro kommt in seinem Gutachten vom April 2015 zu folgendem wesentlichem Ergebnis: 

„Akustisch gesehen ist der Vorschlag der Fraport dazu geeignet, die bestehende 

Abschirmwand so zu ersetzen, dass keine Veränderung der Geräuschsituation eintritt. 

Teilweise wird die Zielsetzung durch die vorliegende Planung übererfüllt“ (BeSB, 2015, Seite 

3). Zur Überprüfung der in dem Gutachten von BeSB GmbH gemachten Aussagen und 

Ergebnisse hat die IF AG dem Magistrat empfohlen, eine gutachterliche Stellungnahme bei 

GSA Ziegelmeyer GmbH zu beauftragen (vgl. Anlage 5). Der Gutachter konnte in seiner 

Stellungnahme die wesentlichen Inhalte des von Ihm zu beurteilenden Gutachtens, „dass 

eine ‚voll umfängliche‘ Wiederherstellung der zur Sanierung anstehenden 

Schallschutzwand…ist im Hinblick auf die veränderten Emissionssituationen des Flughafens 

und durch die Übernahme der Abschirmwirkung dieser Schallschutzwand durch den 

zwischenzeitlich errichteten Gebäudebestand somit nicht mehr erforderlich“ bestätigen 

(GSA, 2016, Seite 19). 

 

Die Aussagen der Gutachter beruhen auf wissenschaftlichen Berechnungsmodellen. Mit der 

Fraport AG bestand Einigkeit, dass der Ersatz der Lärmschutzwand messtechnisch begleitet 

werden wird, um eine ggf. vorhandene Differenz der Wirksamkeit Objektiv dokumentieren 

zu können. Grundlage hierfür ist der Vorschlag für ein Messkonzept des Büros BeSB GmbH 

vom 20. Dezember 2017 (vgl. Anlage 6). „Hierzu sollen Messungen vor Abbruch der 

bestehenden Wand, nach Errichtung der neuen Wand, optional (sofern möglich) zu einem 

Zeitpunkt ohne Wand durchgeführt werden“ (BeSB GmbH, 2017, S.1).  

 

Der Bürgerschaft von Kelsterbach wurden im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 

28. September 2017 die Pläne zum Abriss der Lärmschutzwand und zum Neubau der 

Ersatzanlage vorgestellt. Hierzu präsentierten Vertreter der Fraport AG und der beauftragten 

Ingenieurbüros und standen für Fragen der anwesenden Bürgerinnen und Bürger zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

  Kostenstelle 



Ertragserhöhung 
 

Betrag Euro 
 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter     

Personalrat     

Frauenbeauftragte     

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 
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Erster Stadtrat Kurt Linnert (stellv. Vorsitzender) 

Vertreter der SPD-Fraktion 
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Zusatz (Nachtrag) 

zum  

Vertrag vom 11.09.1968 

zwischen 

der Stadt Kelsterbach 

– nachfolgend Stadt Kelsterbach genannt –

und 

der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 

– nachstehend Fraport genannt –

Anlage 3 
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Präambel 

 

(1) Die Stadt Kelsterbach und Fraport (noch unter ihrer alten Firma „Flughafen Frankfurt/ 

Main AG“) haben am 11.09.1968 zur Regelung ihrer nachbarschaftlichen Beziehungen 

einen Vertrag abgeschlossen, in dem insbesondere die Errichtung einer Lärmschutzan-

lage am Airportring geregelt wurde. 

 

(2) Die Vertragspartner sind sich darin einig, dass die vorhandene Lärmschutzanlage bau-

technisch abgängig ist und nicht im Bestand saniert werden kann. Sie soll rückgebaut und 

durch eine neue Lärmschutzanlage ersetzt werden, und zwar so, dass für Kelsterbach an 

keiner Stelle eine Verminderung des Lärmschutzes gegenüber den gemäß Vertrag von 

1968 zu erbringenden Lärmschutzanforderungen eintritt. 

 

 

§ 1 

Lärmschutzanlage 

 

Aufgrund der in der Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen der Bebauung auf dem Flug-

hafengelände, die faktisch Lärmschutzfunktion übernommen hat, und des Alters der beste-

henden Lärmschutzanlage wird der bisherige § 1 wie folgt neu gefasst: 

 

(1) Fraport verpflichtet sich, auf eigene Kosten eine neue Lärmschutzanlage entsprechend 

den Gutachten 

 

a) von BeSB GmbH Berlin Schalltechnisches Büro, Gutachten Nr. 4060.15-15 „Ab-

schirmwand entlang des Airportrings; Bewertung der Neuplanung der Fraport aus 

akustischer Sicht“ vom 20.04.2015, 

 

b) von GSA Ziegelmeyer GmbH Beratungsgesellschaft Schallimmissionsschutz, Schall-

technische Stellungnahme P 15078 „Abschirmwand entlang des Airportringes Bewer-

tung der Neuplanung der Fraport aus schalltechnischer Sicht“ vom 31.05.2016, und 

 

c) von BeSB GmbH Berlin Schalltechnisches Büro, Stellungnahme SB/B02 „Erneuerung 

der Wand entlang des Airportrings, Antworten auf Detailfragen“ vom 09.11.2016 und 

 

d) von BeSB GmbH Berlin Schalltechnisches Büro, Stellungnahme SB/B03 „Erneuerung 

der Wand entlang des Airportrings, Anmerkungen zur schalltechnischen Stellung-

nahme GSA Ziegelmeyer GmbH vom 10.11.2016 

 

zu errichten. Die schematische Darstellung des Ersatzkonzeptes hinsichtlich des Ver-

laufs und der Wandhöhen der neuen Lärmschutzanlage ist aus der beiliegenden Planan-

lage (Lageplan mit Standort und Höhe der neuen Lärmschutzanlage) ersichtlich. Ihr end-

gültiger Verlauf sowie ihre Ausgestaltung werden nach dem zum Zeitpunkt der Errich-

tung neuesten Stand der Technik im Einvernehmen der Vertragsschließenden festge-

legt. 
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(2) Die neue Lärmschutzanlage wird südlich des Airportrings errichtet und beginnt am Park-

haus P43 und verläuft bis zum Bauende der bestehenden Lärmschutzanlage beim Ge-

bäude 430. Die Wandhöhe beträgt entsprechend der Plananlage in Abschnitten 4,0 m, 

8,0 m und 15,0 m. Die Höhe von 15,0 m entspricht der Wandoberkante der bestehenden 

Lärmschutzanlage. Die Höhenangaben beziehen sich auf die Höhe des Flughafengelän-

des. Im Bereich von Ein- und Ausfahrtstoren zum Flughafengelände wird die neue Lärm-

schutzanlage bis zur bestehenden Durchfahrtshöhe unterbrochen. Da die Durchfahrts-

höhe größer 4,0 m ist, wird in den Abschnitten mit einer Wandhöhe von 4,0 m keine 

Lärmschutzanlage errichtet. Die neue Lärmschutzanlage wird beidseitig hochabsorbie-

rend ausgeführt. 

 

(3) Die Baumaßnahme wird voraussichtlich 2019 beginnen. Die Lärmschutzanlage wird ab-

schnittsweise abgebrochen. Die Reihenfolge der Abschnitte erfolgt in Abhängigkeit der 

zeitlichen Flächenverfügbarkeiten, die zum Abbruch und Neubau erforderlich sind. 

Fraport strebt an, den Neubau baldmöglichst nach dem Abbruch zu beginnen. Daraus 

resultierend wird die Schallschutzanlage vorübergehend – je nach Ablauf der Baumaß-

nahme teilweise oder vollständig – nicht vorhanden sein. Vor Beginn der Baumaßnahme 

wird Fraport der Stadt Kelsterbach einen vorläufigen Zeitplan übergeben. 

 

(4) Wenn baulichen Anlagen auf dem Gelände des Flughafen, denen nach den im Absatz 1 

genannten Gutachten eine schalltechnisch relevante Schallschutzfunktion zukommt, be-

seitigt werden, ist Fraport verpflichtet, durch bauliche Veränderungen an der dann vor-

handenen Lärmschutzanlage den Schallschutz für die Stadt Kelsterbach in angemesse-

ner Zeit so wieder herzustellen, dass das gleiche Schallschutzniveau wie vor der Beseiti-

gung der baulichen Anlagen erreicht wird, sofern die damit verbundenen Kosten in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem zu erreichenden Schallschutz stehen. Die Vertrags-

partner werden sich hierzu gesondert abstimmen. 

 

 

§ 2 

Weitere Anpassungen des Vertrages vom 11.09.1968 

 

(1) Die Vertragspartner stimmen überein, dass die §§ 2, 3, 4 Abs. 2, §§§ 8, 9 und 10 des 

Vertrages vom 11.09.1968 bestehen bleiben. 

 

(2) Die Vertragspartner stimmen weiter überein, dass sich die § 4 Abs. 1, §§§ 5, 6 und 7 des 

Vertrages vom 11.09.1968 aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte erledigt 

haben. 

 

 

 

§ 3 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Dieser Zusatz wird zweifach gefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. 
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(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages den gesetzlichen Vorschriften wider-

sprechen oder nichtig sein, so sollen diese vertraglichen Bestimmungen als so abgeän-

dert gelten, dass die gesetzlichen Vorschriften beachtet werden unter gleichzeitiger Er-

reichung des von den Parteien mit der ursprünglichen Klausel beabsichtigten wirtschaftli-

chen Erfolgs. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. Die 

Vertragspartner verpflichten sich, alle hierzu erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

 

(3) Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für den Verzicht für das Schriftformerfordernis. 

 

 

 

 

Kelsterbach, den .........................  Frankfurt am Main, den .........................  
 

Für die Stadt Kelsterbach:   Für die Fraport AG  
      Frankfurt Airport Services Worldwide: 
 
 
 
.....................................................  ..................................................... 
 
 
 
.....................................................  ..................................................... 
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1 Zusammenfassung 

Die Fraport beabsichtigt an Stelle der stark sanierungsbedürftigen Abschirm-

wand entlang des Airportrings (Länge ca. 2,9 km, Höhe 15 m über Boden) ein 

Ersatzbauwerk zu errichten. Im Vorfeld hierzu wurden von uns im Zuge einer 

Messkampagne vor Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nord-West sowie 

ergänzenden theoretischen Untersuchungen grundsätzliche Überlegungen 

zur Wirksamkeit der derzeitigen Abschirmwand durchgeführt.  

 

Ergebnis unserer Untersuchungen war, dass die Abschirmwand mit Ausnah-

me des an deren östlichem Ende gelegenen Vorfeldes der Wartungshalle 6 

nicht mehr zu einer Geräuschminderung im Bereich der nächstgelegenen 

Anwohner beiträgt und daher vollständig entfallen könnte. Im Bereich des 

Vorfeldes vor der Wartungshalle 6 würde eine 5 m hohe Wand die gleiche 

Abschirmung erzielen, wie die bestehende 15 m hohe Wand.  

 

Hintergrund der vorstehenden Aussagen ist, dass die Geräuschbelastung im 

Bereich der nächstgelegenen Anwohner in Kelsterbach nahezu ausschließlich 

durch Starts vom Parallelbahnsystem, Landungen auf der neuen Landebahn 

Nordwest sowie Straßenverkehrsgeräusche bestimmt wird und diese Ge-

räuschquellen durch die Abschirmwand entlang des Airportrings nicht beein-

flusst werden können. Der Bodenlärm der Luftfahrzeuge wird hingegen wirk-

samer durch die zwischen den Rollwegen und der Lärmschutzwand befindli-

chen Gebäude abgeschirmt als durch die Wand.  

 

Zwischenzeitlich liegt ein Vorschlag der Fraport für die Ersatzbebauung vor. 

Dieser sieht im Westen, wo südlich der Wand keine höheren Gebäude ste-

hen, die Errichtung einer neuen Abschirmwand in gleicher Höhe (15 m) vor. 

Am östlichen Ende der Abschirmwand im Bereich des Vorfeldes nördlich der 

Wartungshalle 6, ist eine 8 m hohe Abschirmwand vorgesehen. In dem da-

zwischen liegenden Bereich wird eine Wand mit einer Höhe von 4 m über 

Boden vorgeschlagen.  

 

Akustisch gesehen ist der Vorschlag der Fraport dazu geeignet, die beste-

hende Abschirmwand so zu ersetzen, dass keine Veränderung der Ge-

räuschsituation eintritt. Teilweise wird die Zielsetzung durch die vorliegende 

Planung übererfüllt.  



 BeSB GMBH BERLIN Blatt  4 / 14 zum Gutachten 4060.15-15 vom 20.04.2015 

2 Einleitung und Aufgabenstellung 

Die seit Anfang der 1970er Jahre abschnittsweise über einen Zeitraum von 

rund 10 Jahren errichtete Abschirmwand entlang des Airportrings mit einer 

Höhe von 15 m und einer Länge von ca. 2,9 Km ist trotz Regelinstandhaltung 

und bedarfsorientierter Teilsanierungen inzwischen in der Substanz so stark 

beschädigt, dass eine weitere Sanierung ingenieurtechnisch wie auch wirt-

schaftlich schwierig ist. 

 

Die Schallschutzwand entlang des Airportringes geht auf einen Vorschlag des 

Gutachters Kraege aus dem Jahre 1968 zurück. Vorangegangen war eine 

messtechnische Untersuchung in der Umgebung des Flughafens, in welcher 

auch eine (Grob)analyse der vom Flughafen ausgehenden Geräuscharten 

(Fluglärm, Bodenlärm, etc.) vorgenommen wurde. 

  

Inzwischen hat sich die Bebauung auf dem Flughafen gegenüber den Plänen 

des Jahres 1968 in vielen Bereichen verändert (vgl. Abb. 2.1: und Abb. 2.2:). 

Wesentlich aus schalltechnischer Sicht ist, dass zwischenzeitlich eine nahezu 

durchgehende Bebauung parallel zu den Start-Landebahnen entstanden ist, 

die, akustisch gesehen, weitgehend einer zweiten parallelen Abschirmwand 

gleichkommt. Demgegenüber sahen die Planungen des Jahres 1968 eine 

Bebauung vor, die im Wesentlichen senkrecht zu den Start-Landebahnen 

angeordnet werden sollte. 

 

Vor diesem Hintergrund sind von uns in den Jahren 2010/11 und 2013 Unter-

suchungen zur Wirksamkeit der bestehenden Abschirmwand durchgeführt 

worden. Hierauf aufbauend hat die Fraport eine Planung für die Neugestal-

tung der Abschirmwand entlang des Airportrings erstellt.  

 

Aufgabe dieses Gutachtens ist es, die Erkenntnisse der vorangegangenen 

Untersuchungen zusammenzuführen sowie die Pläne der Fraport für die 

Neugestaltung einer Abschirmwand aus akustischer Sicht zu bewerten. 
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Abb. 2.1: Lageplan Flughafen Frankfurt Main (Stand 1968) mit den geplanten, neuen Hallen 

des Frachtzentrums und Lage der vorgeschlagenen Schallschutzwand entlang 

des Airportrings.  

 

 

Quelle Hintergrund Luftbild: www.maps.google.de 

Abb. 2.2: Luftbild Flughafen Frankfurt Main (Stand ca. 2014) mit Frachtzentrum, neuer 

Landebahn Nord-West und Lage der derzeitigen Abschirmwand entlang des Air-

portrings 
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Abb. 2.3: Höhenprofil der bestehenden Bebauung entlang des Airportrings sowie des 

geplanten neuen Frachtzentrums LCC Neo und der Winterdienstgebäude 
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3 Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse zur 

akustischen Wirkung der Abschirmwand entlang des Air-

portrings 

Die Wand entlang des Airportrings kann nur gegenüber Geräuschquellen 

wirken, die sich im Schallschatten der Abschirmwand, d.h. von den Anwoh-

nern aus gesehen hinter der Abschirmwand befinden. Des Weiteren gilt, dass 

sich eine wesentliche Lärmminderung nur dann ergeben kann, wenn die 

Sichtverbindung zwischen Geräuschquelle und Empfänger unterbrochen ist. 

Bei großen Entfernungen, wie sie hier größtenteils vorliegen, wird die Ge-

räuschminderung durch Beugungseffekte vermindert. Diese können dazu 

führen, dass sich trotz Unterbrechung der direkten Sichtlinie keine lärmmin-

dernde Wirkung einstellt.  

 

Zur Beantwortung der Frage, welche Länge und welche Höhe ein Ersatzbau-

werk haben müsste, wurde im November 2010 und damit vor Inbetriebnahme 

der neuen Landebahn Nord-West eine größere Messkampagne durchgeführt 

[4]. Anlässlich der Messkampagne wurden die Geräuschanteile der einzelnen 

auf die jeweiligen Immissionsorte einwirkenden Geräuschquellen ermittelt. Die 

Messungen wurden zeitgleich sowohl auf dem Gelände des Flughafens als 

auch in der Umgebung durchgeführt. Die Gleichzeitigkeit der Messungen 

ermöglichte eine Zuordnung von in der Nachbarschaft gemessenen Geräu-

schereignissen zu Ereignissen auf dem Gelände des Flughafens.  

 

Hinsichtlich der Geräuschimmissionen durch Standläufe, die nördlich der 

Flugzeugwartungshalle 6 unmittelbar vor der Abschirmwand entlang des Air-

portrings stattfinden, konnten die Messungen keinen Aufschluss geben. Die 

Standläufe an dieser Stelle sind beschränkt auf die Laststufe "Idle" (Leerlauf) 

und auf kleinere und mittlere Flugzeuggrößen (max. Flugzeuge der A320- und 

B737 Familie). Zur Ermittlung des Einflusses der Abschirmwand wurde von 

uns eine theoretische Berechnung durchgeführt, bei der die Höhe der Ab-

schirmwand variiert wurde. Die sich jeweils im Wohnsiedlungsbereich der 

Stadt Kelsterbach ergebenden Geräuschimmissionen wurden rechnerisch 

ermittelt [5].  

 

Anmerkung: 

Für weitere Details hinsichtlich der Messkampagne und der Messergebnisse 
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sowie der Berechnungsergebnisse zur Wirkung der Abschirmwand im Bereich 

der Flugzeugwartungshalle 6 siehe Anhang.  

 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 Abschnitt westlich der östlichen Rollbrücke 

 Die Geräuschimmissionen im Bereich Kelsterbach werden vor al-

lem durch Starts vom Parallelbahnsystem, Landungen auf der 

neuen Landebahn Nordwest sowie Straßenverkehrsgeräusche 

(insbesondere Autobahn) bestimmt. Auf diese Geräuschquellen 

hat die Abschirmwand entlang des Airportrings keinen Einfluss. 

Die maßgeblichen vom Flughafen ausgehenden Geräusche wer-

den daher mit und ohne Abschirmwand im gleichen Maße wahr-

genommen. 

 Geräusche durch rollende Flugzeuge auf dem Flughafengelände 

sowie Geräusche durch Flugzeuge an der Abstellposition (Roll- 

und Bodenlärm) werden durch die parallele Bebauung auf dem 

Flughafengelände gegenüber den Anwohnern in Kelsterbach ab-

geschirmt. 

 Im Bereich nördlich der Startbahn 18 sind die Abstände der Ab-

stellpositionen zur Abschirmwand so groß (mindestens ca. 100 

m), dass sich keine relevante abschirmende Wirkung mehr ergibt.  

 Eine abschirmende Wirkung der Wand entlang des Airportrings 

ergibt sich nur gegenüber einem Teil der "sonstigen Betriebsge-

räusche", wozu Speditionsgeräusche und Fahrgeräusche auf 

dem Flughafengelände zählen. Diese Geräuschquellen sind je-

doch viel zu leise, um einen merkbaren Geräuscheintrag in 

Kelsterbach zu erzeugen.  

 Abschnitt östlich der östlichen Rollbrücke 

 Die in diesem Bereich entstehenden Geräusche des Roll- und 

Bodenlärms auf dem Flughafengelände werden bereits durch die 

parallele Bebauung abgeschirmt.  

 In Bezug auf Geräusch durch Standläufe, die – begrenzt auf die 

Triebwerkslaststufe Leerlauf - nördlich der Wartungshalle 6 vor 

der Abschirmwand entlang des Airportrings durchgeführt werden, 
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haben die Berechungen ergeben, dass die Höhe der Abschirm-

wand auf 5 m über Boden reduziert werden kann, ohne dass dies 

in Kelsterbach zu einer wahrnehmbaren Erhöhung der durch 

Standläufe verursachten Geräuschimmissionen führt. Konkret 

bedeutet eine Reduktion der Höhe der Abschirmwand von derzeit 

15 m auf 5 m eine Erhöhung um lediglich max. 0,4 dB, was vom 

menschlichen Ohr nicht wahrgenommen werden kann (vgl. 

Tab. A6 im Anhang).  

 Die geringe Differenz zwischen den für eine Wandhöhe von 5 m 

bzw. 15 m ermittelten Immissionspegeln resultiert daraus, dass 

die Geräuschimmissionen in Kelsterbach wesentlich durch die 

von der Fassade der Flugzeugwartungshalle 6 reflektierten Ge-

räuschanteile bestimmt werden. Aufgrund des großen Abstands 

zwischen der Halle 6 und der Abschirmwand (ca. 130 m) hat 

selbst die bestehende 15 m hohe Abschirmwand in Bezug auf die 

reflektierten Geräuschanteile kaum eine geräuschmindernde Wir-

kung.  

Zurückzuführen ist dies auch darauf, dass die Geräuschemissio-

nen von Flugzeugtriebwerken bei der Laststufe "Idle" im rückwär-

tigen Bereich des Flugzeugs wesentlich geringer sind, als im Be-

reich vor dem Flugzeug. Damit werden Geräusche im vorliegen-

den Fall vor allem in Richtung der Halle 6 abgestrahlt, von wo sie 

in Richtung Kelsterbach reflektiert werden.  

 

In der vorstehenden Aufzählung wurde als einer der Gründe für die relative 

Wirkungslosigkeit der Abschirmwand ausgeführt, dass der Abstand zwischen 

Geräuschquelle und Abschirmwand zu groß ist, um eine wesentliche Ge-

räuschminderung entfalten zu können. Dies soll nachfolgend nochmals an-

hand eines Beispiels verdeutlicht werden.  

 

Zur Ermittlung der Schirmwirkung der Lärmschutzwand im Bereich der Ab-

stellpositionen am Kopf der Startbahn 18 wurde ein Triebwerk mit einer 

Schallleistung von 135 dB(A) (entspricht oberer Grenze der Leistungsstufe 

"Idle", vgl. Ausführungen in [1]) in verschiedenen Abständen zur Wand model-

liert und die Geräuscheinwirkung am Südrand der Siedlung „Hasenpfad“ mit 
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und ohne Lärmschutzwand errechnet. Als Quellhöhe wurde mit 2.0 m ein 

mittlerer Wert zwischen den im Gutachten G10.1B [1] angenommenen Wer-

ten von 1,75 m für kleine und mittlere sowie 2,5 m für große Flugzeuge ange-

setzt. Die Ergebnisse der Berechnung sind Tab. 3.1 zu entnehmen. 

 

LA,eq mit Wand

(dB(A))

LA,eq ohne Wand

(dB(A))

Schirmwirkung

(dB(A))

14 33,6 46,5 12,9
31 38,6 46,3 7,7
50 41,9 46,1 4,2
78 44,3 45,9 1,6

100 45,0 45,7 0,7
150 45,2 45,2 0,0
200 44,8 44,8 0,0
300 43,9 43,9 0,0
400 43,2 43,2 0,0
500 42,4 42,4 0,0

Geräuschimmission am Bereich Hasenpfad
Abstand der 

Quelle von der 

Wand (m)

 

Tab. 3.1: Bestimmung der Schirmwirkung der bestehenden Lärmschutzwand 

entlang des Aiportrings (Höhe: 15,0 m)im Modell  

 

Zum Vergleich einige reale Abstände: 

 Flughafenstraße (Containertransporte): ca. 40-60 m 

 Nächstgelegene Abstellpositionen (V261-V270): ca. 70–100 m 

 Abstellpositionen F231-F240: ca. 250 m 

 Warte- und Startposition Startbahn 18: ca. 500 m 

 

Mit zunehmendem Abstand der Geräuschquelle von der Wand nimmt die 

Wirkung rasch ab und liegt auf Höhe der nächstgelegenen Abstellpositionen 

nur noch bei ca. 1 dB. Auf Höhe der Flughafenstraße kann immerhin noch mit 

einer Reduzierung von ca. 4 dB gerechnet werden. Für die übrigen Abstellpo-

sitionen sowie die Warte- und Startposition der Startbahn 18 dagegen liegt 

keine Abschirmwirkung mehr vor.  

 

Gleiches gilt für die Triebwerksprobeläufe nördlich der Wartungshalle 6. Wie 

zuvor ausgeführt, werden die aus diesen Vorgängen resultierenden Geräu-

schimmissionen in Kelsterbach vor allem durch von der Wartungshalle reflek-

tierte Schallanteile bestimmte. Da der Abstand der reflektierenden Hallenfas-

sade zur Abschirmwand ca. 130 m beträgt, können die reflektierten Ge-

räuschanteile auch von einer 15 m hohen Abschirmwand nicht wesentlich 
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gemindert werden.  

 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass aus akustischer Sicht die 

Abschirmwand entlang des Airportrings mit Ausnahme des Bereichs entlang 

des Vorfelds der Flugzeugwartungshalle 6 komplett entfallen könnte. Im Be-

reich des Vorfelds nördlich der Halle 6 ist eine Abschirmwand mit einer Höhe 

von 5 m über Boden ausreichend (zur Lage der verbleidenden Lärmschutz-

wand siehe nachfolgende Abb. 3.1).  
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LSW = Lärmschutzwand entlang des Airportrings 

Abb. 3.1: Lage der aus akustischer Sicht minimal notwendigen Abschirmwand 

entlang des Airportrings 

 

Hinsichtlich der Materialien, aus denen der verbleibende Abschnitt der Ab-

schirmwand bestehen sollte ergeben sich die folgenden Anforderungen: 

 

Luftschalldämmmaß R’
w
 > 15 dB 

Absorptionsgrad: keine Anforderungen 

 

Anmerkung: 

Die vorstehenden Anforderungen werden von nahezu jedem Werkstoff, aus 

dem eine 4 m hohe Abschirmwand hergestellt werden könnte, erfüllt. 
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4 Planung der Fraport für eine Ersatzbaumaßnahme 

Der Vorschlag der Fraport für einen Ersatz der Lärmschutzwand entlang des 

Airportrings ist in der nachfolgenden Abb. 4.1 dargestellt.  
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LSW = Lärmschutzwand entlang des Airportrings 

Abb. 4.1: Vorschlag der Fraport für einen Ersatz der Lärmschutzwand entlang 

des Airportrings  

 

Wie aus der vorstehenden Abb. 4.1 zu entnehmen ist, ist mit Ausnahme des 

westlichen Bereiches (nördlich des Kopfes der Bahn 18) ein Neubau mit re-

duzierter Höhe vorgesehen. Im Bereich des Vorfeldes der Halle 6 ist wegen 

der dort stattfindenden Idle-Standläufe eine Wandhöhe von 8 m vorgesehen. 

In allen übrigen Bereichen ist eine Wand mit einer Höhe von 4 m vorgesehen.  
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5 Bewertung des Konzepts der Fraport aus akustischer Sicht  

Würde man die bestehende Abschirmwand entlang des Airportrings durch 

den Vorschlag der Fraport ersetzen, so hätte dies keine Auswirkungen auf die 

Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft.  

 

Der Vorschlag der Fraport geht dabei sogar über die in Kap. 3 abgeleiteten 

Anforderungen hinaus.  

 

Am östlichen Ende der Lärmschutzwand im Bereich des Vorfeldes der Halle 6 

sieht der Vorschlag der Fraport eine 8 m hohe Lärmschutzwand vor. Dies 

stellt eine Art Sicherheitszuschlag dar gegenüber der in Kap. 3 als ausrei-

chend abgeleitete Höhe von 5m.  

 

Für den Bereich zwischen dem äußersten östlichen und dem äußerst westli-

chen Teil sieht der Entwurf der Fraport eine 4 m hohe Lärmschutzwand vor. 

Eine derartige Lärmschutzwand führt zwar nicht zu einer Verringerung der 

Geräuschimmissionen durch Flugzeuge im Bereich der nächstgelegenen 

Anwohner. Im Fall einer schallabsorbierenden Ausführung der Wandoberflä-

chen ließen sich jedoch gegenüber der bestehenden, schallharten Beton-

wand Schallreflektionen mindern (Nordseite: insbesondere Geräusche vom 

Airportring; Südseite: insbesondere Fahrzeuggeräusche auf den Betriebs-

straßen nahe der Lärmschutzwand). 

 



 BeSB GMBH BERLIN Blatt  14 / 14 zum Gutachten 4060.15-15 vom 20.04.2015 

6 Verwendete Unterlagen  

[1] Gutachten G10.1B, Flugbetriebsbedingte und sonstige Geräu-

schimmissionen ausgehend vom Gelände des Flughafens, Teil B Roll- 

und Bodenlärmuntersuchung, Obermeyer Planen und Beraten, Stand 

31.10.2006 

[2] Gutachten G10.1D, Flugbetriebsbedingte und sonstige Geräu-

schimmissionen ausgehend vom Gelände des Flughafens, Teil D Sons-

tige Geräusche, BeSB GmbH Berlin, Stand 22.11.2006 

[3] DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Stand 10/1999 

[4] Stellungnahme zur Abschätzung der Wirkung der Abschirmwand ent-

lang des Airportrings; Auswertung der Messungen vom 02./03. Novem-

ber 2010, BeSB GmbH Berlin, 20.01.2011 

[5] Einfluss der Abschirmwand entlang des Airportrings auf die durch 

Standläufe auf dem Vorfeld der Halle 6 verursachten Geräuschimmissi-

onen in der Nachbarschaft, Gutachtliche Stellungnahme Nr.  

4060.1-01/70/II, BeSB GmbH Berlin vom 20.03.2013 

[6] Lärmschutzwand Ersatzkonzept, Fraport AG, Stand 24.02.2015 

 



 BeSB GMBH BERLIN Anhang Blatt  1 zum Gutachten 4060.15-15 vom 20.04.2015 

 

Anhang 1:  

Messkampagne 11-2010 [4], wesentliche Mess- und Berechnungsergebnisse  

Zur Bewertung des verbliebenen Nutzens der Abschirmwand wurden am 

02./03. November 2010 Messungen an mehreren Messpunkten in Kelster-

bach sowie auf dem Flughafengelände durchgeführt. Zum Zeitpunkt der 

Messungen war die neue Landebahn Nord-West noch in Bau, weshalb ver-

schiedentlich Baugeräusche mit gemessen wurden. Diese wurden bei der 

Auswertung herausgerechnet.  

 

1. Standorte der Messpunkte und Vorgehen 

Die Messungen bestanden in der Bestimmung und Dokumentation der Ge-

räuschimmissionen an mehreren Messpunkten in Kelsterbach (Mp Hasen-

pfad, Mp 08, Mp Taubengrund) sowie an zwei weiteren Messpunkten auf 

dem Flughafengelände (Mp Scout, Mp Halle 5) zu verschiedenen Tages- und 

Nachtzeiten (zur Lage der Messpunkte siehe nachfolgende Abb.) Während 

der Messkampagne herrschte auf dem Flughafen durchgängig Betriebsrich-

tung 25. 

 

Die Messpunkte „Scout“, „Hasenpfad“ und „08“ waren während der Messun-

gen permanent durch einen Mitarbeiter besetzt. An den Messpunkten „Taub-

engrund“ und „Halle 5“ arbeiteten automatische Messstationen. Diese Mess-

stationen erfassten die Geräusche permanent und zeichneten bei speziellen 

Ereignissen zusätzlich eine Sounddatei auf. An allen vorstehend genannten 

Messstellen wurde zeitlich parallel gemessen. Darüber hinaus wurden kurz-

zeitige Messungen an weiteren Messpunkten durchgeführt, insbesondere zur 

Lokalisierung von speziellen Geräuschereignissen (z.B. Baugeräusche). 
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Abb. A 1:  Luftbild mit Lage der Messpunkte 

 

Aufgabe des Messpunktes „Scout“ war es, die Vorgänge vor dem Kopf der 

Startbahn 18 zu erfassen. Dieser Bereich ist für die Frage, welchen akusti-

schen Nutzen die Abschirmwand westlich der Rollbrücke für die nördlich ge-

legenen Anwohner hat, von besonderer Bedeutung, da hier keine potenziell 

abschirmende parallele Bebauung auf dem Flughafengelände existiert.  

 

2. Immissionsanteile an den Messpunkten außerhalb des Flughafens 

Die nachfolgenden Tabellen sollen einen Überblick darüber geben, in wel-

chen Größenordnungen die Geräuschanteile der verschiedenen Immissionen 

an den Messpunkten außerhalb des Flughafens liegen.  

 

Tab. A 1: zeigt die Ergebnisse für einen Zeitraum während der Tageszeit, 

während dessen Bodenlärmereignisse nicht wahrnehmbar waren.  
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* Rechenwert auf Basis Zählung und Messung an Autobahn 

** Kombination aus Messwert (Geräuschpegel gelegentlicher Einzelgeräusche) 

und Rechenwert nach Ermittlung Lage und Geräuschpegel der einzelnen 

Baumaschinen auf der Baustelle 

*** Restanteil nach energetischer Subtraktion aller aufgeführter Einzelanteile vom 

Messwert für die Summe aller Ereignisse 

**** Nur lokale Geräusche (Vorbeifahrten) 

Tab. A 1: Gemittelte Immissionsanteile an den Messpunkten außerhalb des 

Flughafengeländes für einen Zeitraum ohne erkennbare Bodenge-

räusche (Mittelungszeitraum: 03.11., 13:40-14:20 Uhr) 

 
Tab. A 2 zeigt die Ergebnisse für einen Zeitraum am späten Abend, zu dem 

auf dem Baufeld keine Arbeiten mehr stattfanden, jedoch immer noch ein 

reger Flugverkehr herrschte und auch sonstige Aktivitäten auf dem Flugha-

fengelände mit erkennbaren Bodengeräuschen stattfanden.  

 

Immissionsanteil (
Leq(3)

) Mp Hasenpfad 

[dB(A)] 

Mp 08 

[dB(A)] 

Mp Taubengrund 

[dB(A)] 

Summe alle Geräusche 53,8 56,5 64 

Starts 52,4 54,4 57 

Autobahn 46,0* 50,6* 57 

Baulärm Nicht vorhanden Nicht vorhanden Nicht vorhanden 

Rest 44,1*** 47,5*** 61**** 

* Rechenwert auf Basis Zählung und Messung an Autobahn 

*** Restanteil nach energetischer Subtraktion aller aufgeführter Einzelanteile vom 

Messwert für die Summe aller Ereignisse 

**** Nur lokale Geräusche (Vorbeifahrten) 

Tab. A 2: Gemittelte Immissionsanteile an den Messpunkten außerhalb des 

Flughafengeländes für einen Zeitraum mit erkennbaren Bodengeräu-

schen (Mittelungszeitraum: 03.11., 22:10-22:35 Uhr) 

 
Anmerkung:  

Gemäß den langjährigen Auswertungen der Fluglärmüberwachungsanlage 

Immissionsanteil (L
eq(3)

) Mp Hasenpfad 

[dB(A)] 

Mp 08 

[dB(A)] 

Mp Taubengrund 

[dB(A)] 

Summe alle Geräusche 54,2 56,0 67 

Starts 52,4 52,6 56 

Autobahn 48,0* 52,6* 58 

Baulärm 42,0** 42,5** 42,5** 

Rest 40,1*** 42,1*** 66**** 
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wurde bei Betriebsrichtung 25 am Messpunkt 08 vor Inbetriebnahme der neu-

en Landebahn Nord-West für den Geräuschanteil Fluglärm ein L
eq(3)

 von 53 bis 

54 dB(A) gemessen. Dieser Wert ist zwar nicht direkt mit den hier ermittelten 

Werten vergleichbar, da hier eine wesentlich geringere Mittelungszeit zugrunde 

liegt. Da die anlässlich der Messcampagne erhobenen Messwerte für den 

Geräuschanteil Fluglärm aber dennoch recht gut mit den sich im langfristigen 

Mittel ergebenden Werten übereinstimmt, ist davon auszugehen, dass wäh-

rend der Messkampagne keine unüblichen Witterungsbedingungen vorlagen.  

 

Nach Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nord-West wird am Messpunkt 

08 bei Betriebsrichtung 25 für den Geräuschanteil Fluglärm tagsüber ein L
eq(3)

 

ca. 59 dB(A) gemessen.
1
 

 

Aus den vorstehenden Tabellen wird deutlich, dass an allen Messpunkten 

diejenigen Geräuschquellen den Gesamtpegel bestimmen, die unabhängig 

von der Schirmwirkung der Schallschutzwand sind. Lediglich der an den 

Messpunkten „Hasenpfad“ und „08“ in der Zeile „Rest“ angegebene Ge-

räuschanteil ist für die Untersuchung des Einflusses der Abschirmwand rele-

vant. In dem in Tab. A 2 betrachteten Zeitraum lagen erkennbar höhere Bo-

dengeräusche als in den sonstigen Messzeiträumen vor, so dass in Tab. A 2 

gewissermaßen die Obergrenze des Geräuschanteils aufgezeigt wird, den die 

unter dem Begriff „Rest“ zusammengefassten Geräuschquellen einnehmen 

können. Aber auch dieser Anteil ist außerordentlich klein. 

 

In Bezug auf den Messpunkt Taubengrund werden die unter „Rest“ zusam-

mengefassten Geräuschimmissionen fast ausschließlich durch lokale Ereig-

nisse wie Vorbeifahrten von LKW und PKW erzeugt. Die durch Starts erzeug-

ten Geräuschpegel sind annähernd gleich hoch wie die Vorbeifahrten auf der 

Straße vor dem Gebäude, im Vergleich zu den Vorbeifahrten aber wesentlich 

seltener. 

 
 
 
 
 
 

                                                   

1
  Vgl. http://apps.fraport.de/laermschutz/public?area=messung 
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3. Einfluss „lauter“ Einzelereignisse auf dem Flughafengelände auf die 

Geräuschpegel in der Nachbarschaft  

Nachdem dargelegt wurde, in welchen Größenordnungen die verschiedenen 

Geräuschanteile an den Messpunkten liegen, soll nachfolgend untersucht 

werden, inwieweit neben den Geräuschen aufgrund von Fluglärm (insbeson-

dere Starts) auch andere „laute“ Ereignisse des Flughafenbetriebs Einfluss 

auf die Geräuschpegel in der Nachbarschaft haben. 

 

3.1 Pegel-Zeitverlauf 

Als Beispiel seien nachfolgend die Pegel-Zeitverläufe für den 03. November 

2010 im Zeitraum von 12:57 bis 13:27 Uhr dargestellt. 

 

Starts vom Parallelbahnsystem (Betriebsrichtung 25) führen meist an allen 

Messpunkten zu erkennbaren Pegelspitzen in den Zeitverläufen. An den 

Messpunkten auf dem Flughafengelände (Mp Scout, Mp Halle 5) kommt es 

häufig vor, dass der sehr hohe lokale Grundgeräuschpegel den Fluglärm von 

startenden Flugzeugen überdeckt. Dies gilt vor allem für die Starts von der 

Startbahn 18. 

 

An den Messpunkten Hasenpfad und Mp 08 sind Starts vom Parallelbahnsys-

tem meist, Starts von der Startbahn 18 teilweise als Pegelspitzen zu erken-

nen. 

 

Der Geräuschpegel am Messpunkt Taubengrund wird hauptsächlich durch 

die Autobahngeräusche sowie durch lokale Ereignisse wie Vorbeifahrten von 

LKW und PKW bestimmt, deren Pegelspitzen annähernd gleich hoch wie die 

durch Starts erzeugten Pegelspitzen sind. 

 

Das im dargestellten Zeitraum am Messpunkt Scout (Parkhausdach) gemes-

sene Ereignis des Rollens eines Flugzeugs auf die Abstellposition F237 (Ab-

stand ca. 300 m zum Messpunkt Scout) kann an den Messpunkten außerhalb 

des Flughafens dagegen nicht wahrgenommen oder gemessen werden. 

Gleiches wurde für Geräusche aufgrund von Containertransporten entlang 

der Flughafenstraße festgestellt, welche lokal am Messpunkt Scout Pegelspit-

zen in der Größenordnung von Starts verursachen, an den Messpunkten au-

ßerhalb des Flughafens jedoch nicht wahrnehmbar sind. 
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Mittag 03.11., Hasenpfad, 12:57 - 13:27 Uhr
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Mittag 03.11., Mp 08, 12:57 - 13:27 Uhr
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** Pegelspitzen durch Baulärm

***

*** Hochlaufen und Halten Triebwerksleistung wahrnehmbar

S18 S18

S18

Starts 25 meist erkennbar

Starts S18 meist nicht erkennbar

           LAeq    [dB(A)]

           LAmax [dB(A)]

 bzgl. 5 Sekunden-Intervallen

 

Mittag 03.11., Messstation Taubengrund,

12:57 - 13:27 Uhr
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Weder Starts S18 noch S25 heben sich gegenüber Vorbeifahrten ab

           LAeq    [dB(A)]

           LAmax [dB(A)]

 bzgl. 5 Sekunden-Intervallen
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Mittag 03.11., Messstation Halle 5,

12:57 - 13:27 Uhr
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Mittag 03.11., Parkhausdach, 12:57 - 13:27 Uhr
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*

* Rollen zu Abstellposition F237
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Starts S25 meist erkennbar

Starts S18 meist nicht erkennbar
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3.2 Auswertung messbarer Rollverkehrsereignisse  

Zur genaueren Bewertung der Bedeutung der Abschirmwand in Hinblick auf 

den Rollverkehr an den Rollwegen und Abstellpositionen am Kopf der Start-

bahn 18 wurden einzelne Ereignisse, die in diesem Bereich vom Messpunkt 

Scout aus beobachtet wurden, näher untersucht. 

 

Während die Triebwerksgeräusche, die an den Abstellpositionen aufgrund 

ankommender  und startender Flugzeuge entstehen, am Messpunkt Scout 

als deutliche Ereignisse in den Pegelzeitverläufen erkennbar sind, stellt sich 

die Suche nach Korrelationen an den Messpunkten außerhalb des Flugha-

fens schwierig dar. Aufgrund der pegelbestimmenden Geräusche von Auto-

bahn, Starts und Baulärm sind hier die aus dem Rollverkehr oder sonstigen 

Quellen auf dem Flughafengelände resultierenden Geräuscheinträge im Pe-

gelzeitverlauf meist weder mess- noch hörbar. 

 

In der folgenden Tab. A 3 sind einzelne Ereignisse aufgelistet, bei denen eine 

Zuordnung des Ereignisses an den Messpunkt Hasenpfad und Messpunkt 08 

möglich war. (Der Messpunkt Taubengrund ist aufgrund seiner Nähe zur Au-

tobahn sowie des starken lokalen Verkehrs für diese Betrachtung ungeeig-

net.) 

 

Für diese Ereignisse wurden an allen Messpunkten Mittelungspegel über ei-

nen geeigneten Zeitraum (in der Regel ca. 30 Sekunden) gebildet, die an-

schließend um den Hintergrundpegel, der zu diesem Zeitraum vorlag, korri-

giert wurden (L
eq,Mess

). 

 

Zur Ermittlung des korrespondierenden Geräuschpegels ohne Wand wurde 

die sich theoretisch ergebende Schirmdämpfung der Wand auf den o.g. 

L
eq,Mess

 aufgeschlagen. Dies führte für keines der Ereignisse zu einer wesentli-

chen Erhöhung des Schallpegels an den betrachteten Immissionspunkten 

(maximal 0,1 dB). Die Ergebnisse dieser Betrachtung sind in Tab. A 4 zu-

sammengestellt. 
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Nr. Position Zugehörige 

D/A 

Datum Zeit D/A 

(hh:mm:ss) 

Typ Abstand Wand 

(m) 

1 F238 D 18 02.11.2010 23:26:40 A30B 280 

2 F239 D 25R 02.11.2010 23:54:52 B752 250 

3 F234 D 25R 02.11.2010 23:47:52 MD11 300, Gebäude 

4 F237 A 25L 03.11.2010 13:05:54 A30B 280 

5 Rollweg/Wartepos. 

zu Bahn 18 

D 18 03.11.2010 22:53:10 B744 520 

Tab. A 3: Angaben zu einzelnen Rollverkehrsereignissen in der Nähe 

des Messpunktes Scout, die in der Nachbarschaft messbar 

waren 

 
Nr. Mp Scout Mp Hasenpfad Mp 08 

 L
eq,Mess

 

[dB(A)] 

L
eq,Mess

 

[dB(A)] 

L
eq,ohne Wand

* 

[dB(A)] 

Minderung 

Wand [dB] 

L
eq,Mess

 

[dB(A)] 

L
eq,ohne Wand

* 

[dB(A)] 

Minderung 

 Wand [dB] 

1 69,1 40,6 40,7 0,1 45,7 45,7 0 

2 70,6 37,6 37,7 0,1 44,8 44,8 0 

3 72,4 46,6 46,6 0 48,9 48,9 0 

4 69,1 48,9 48,9 0 51,6 51,6 0 

5 73,7 48,5 48,5 0 52,1 52,1 0 

* Rechenwert, siehe Text 

Tab. A 4: Wirkung der Abschirmwand bei den in Tabelle 4 angegebenen 

messbaren Ereignissen an den Messpunkten Hasenpfad und 08  

 

Man kann somit zusammenfassend feststellen, dass die Abschirmwand be-

züglich des Roll- und Bodenlärms auf dem Vorfeld der Startbahn 18 sowie an 

den Abstellpositionen in diesem Bereich keine bzw. keine nennenswerte ab-

schirmende Wirkung besitzt. 

Anmerkung: 

Eine Differenz von 0,1 dB stellt die kleinste Unterscheidung dar, die bei der 

Ergebnisdarstellung von akustischen Berechnungen vorgenommen wird. Eine 

Differenz von 0,1 dB ist vom menschlichen Ohr nicht wahrnehmbar und von 

daher ohne Belang. 

 

3.3 Einfluss der Schallschutzwand auf die sonstigen Betriebsgeräusche 

An dieser Stelle soll ein möglicher Einfluss der Abschirmwand in Bezug auf 

die sonstigen Betriebsgeräusche und hierbei insbesondere auf die Aktivitäten 

in der Cargo City Nord untersucht werden. Geräusche aus dem Bereich der 

Cargo City Nord konnten an den Messpunkten außerhalb des Flughafens zu 

keinem Zeitpunkt wahrgenommen werden, weshalb nachfolgend eine theore-

tische Abschätzung durchgeführt wird. 
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Zu den sonstigen Betriebsgeräuschen gehören:  

 Be- und Entladevorgänge im Bereich der CargoCityNord, 

 Straßenverkehrsgeräusche auf dem Flughafengelände, 

 Park- und Rangiergeräusche auf dem Flughafengelände. 

 

Die Containertransporte und Verladetätigkeiten der Cargo City Nord spielen 

sich zum Teil in relativ geringem Abstand zur Abschirmwand (unter 50 m) ab, 

so dass hier ein schirmender Einfluss durch die Wand anzunehmen ist. Ande-

rerseits stellen sie nur einen Teil der „sonstigen Betriebsgeräusche“ dar.  

 

Für diese theoretische Abschätzung des Einflusses der Abschirmwand auf 

die „sonstigen Betriebsgeräusche“ wurden alle Geräuschanteile, die auch im 

Rahmen des Gutachtens G10.1D betrachtet wurden, berechnet. Die Berech-

nung wird zum einen mit der vorhandenen, 15 m hohen Abschirmwand und 

zum anderen mit einer auf 4 m verringerten Abschirmwand als auch gänzlich 

ohne Wand (bzw. mit lediglich einem Sichtschutz ohne schallschützende Wir-

kung) ausgeführt. 

 

Anmerkung: 

Es ist davon auszugehen, dass aus Gründen des Sichtschutzes zumindest 

eine ca. 4m hohe Wand entlang des Airportrings errichtet wird. 

 

15 m

(dB(A))

4 m

(dB(A))

keine bzw.

nur Sichtschutz

(dB(A))

4 m
keine bzw.

nur Sichtschutz

KEL 02 Hasenpfad Grenzweg 37,3 37,4 38,2 0,1 0,9

KEL 06 Taubengrund Am Grünen Weg 40,5 40,8 41,7 0,3 1,2

Minderung der 

Schallausbreitung (dB)

durch 15 m Abschirmwand 

gegenüberIO entspricht Mp Adresse
Abschirmwand Airportring

Cargo City + Straßenverkehr

auf Gelände Flughafen PF 2020

 

Tab. A 5: Wirkung der Abschirmwand in Bezug auf die „sonstigen Betriebsge-

räusche“; Berechnung gem. Ansätzen in Gutachten G10.1 D [2], 

energetischer Mittelwert L
Aeq,22-6h

, Betriebsfall Nacht 

 

Anmerkung: 

Die korrespondierenden energetischen Mittelwerte für die Tageszeit sind  

12 dB niedriger, da die Aktivitäten in der Cargo City während der Nachtzeit 

höher als am Tage sind. 
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Aus der vorstehenden Tabelle sind zwei Dinge zu entnehmen: 

 Die berechneten absoluten Pegel (energetischer Mittelwert L
Aeq

) sind 

niedriger als die für den Anteil „Rest“ gemessenen energetischen Mit-

telwerte (vgl. Tab. A 1: und Tab. A 2:). Insofern passt die Beobach-

tung, dass die „sonstigen Betriebsgeräusche“ an den Messpunkten 

nicht hörbar waren.  

 Eine merkliche Geräuschreduktion durch die 15m hohe Abschirm-

wand tritt nicht auf. Schon allein in Bezug auf die „sonstigen Betriebs-

geräusche“ ist die Abschirmwirkung nicht wahrnehmbar. Dies gilt erst 

recht in Bezug auf die Gesamtgeräuschsituation, denn die „sonstigen 

Betriebsgeräusche“ stellen nur einen sehr kleinen Anteil aller in der 

Nachbarschaft auftretenden Geräusche dar (vgl. wiederum  Tab. A 1: 

und Tab. A 2:). 
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Anhang 2:   

Einfluss der Abschirmwand entlang des Airportrings auf die durch Standläufe 

auf dem Vorfeld der Halle 6 verursachten Geräuschimmissionen in der Nach-

barschaft [5] 

 

Zur Beantwortung der Fragestellung hinsichtlich der Wirksamkeit der vorhan-

denen Wand entlang des Airportrings im Bereich des Vorfelds der Halle 6 

wurden die in der Nachbarschaft entstehenden Geräuschimmissionen rech-

nerisch ermittelt, wobei die Höhe der Abschirmwand variiert wird.  

 

Hinsichtlich der Geräuschemissionen und der Berechnungsmethodik wurde 

dabei auf die Angaben im Gutachten G10.1B [1] zurückgegriffen. 

 

Standlaufpos

H6

Vorhandene Wand 

Airportring

h=15m

LHT Halle 6

DLH Aviation

Center

Schubumlenker

Standlaufpos

H6

Vorhandene Wand 

Airportring

h=15m

LHT Halle 6

DLH Aviation

Center

Schubumlenker

 

Abb. A 2: Lage des Vorfeldes der Halle 6 sowie der Position für die Durchführung 

von Triebwerksprobeläufen und Lage der Abschirmwand entlang des 

Airportrings (Quelle: Google Earth) 

 

Die Immissionsprognose wurde rechnergestützt unter Anwendung der DIN 

ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien [3] mit fre-

quenzabhängiger Bodendämpfung durchgeführt. Alle Berechnungen wurden 

mit Oktavbandbreite durchgeführt. Sämtliche Prognoseberechnungen wurden 

für eine leichte Mitwindsituation und eine Immissionshöhe von 6,3 m gerech-

net. Pegelmindernde Windrichtungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.  
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Der Ground Parameter g wurde für die Flächen auf dem Flughafen Frankfurt 

Main zu g = 0 (versiegelte Böden) gesetzt. Für alle übrigen Bereiche wurde 

der Ground Parameter zu g = 1 (zum Bewuchs geeignete Flächen) gesetzt.  

 

Eine Bebauungsdämpfung wurde nicht berücksichtigt. Demzufolge sind die 

Berechnungsergebnisse für Bereiche hinter der ersten Bebauungsreihe in 

Kelsterbach tendenziell etwas zu hoch.  

 

Alle abschirmend angenommenen Einzelgebäude sind in den Lärmkarten als 

türkisfarbene Quader dargestellt.  

 

Berechnungsergebnisse  

Die Berechnungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. A 6 für Immissi-

onsorte am nächstgelegenen Rand der Wohnbebauung von Kelsterbach an-

gegeben (zur Lage der Immissionsorte siehe Schallpegelverteilungspläne im 

Anhang – die Immissionsorte Kel_03 und Kel_04 stimmen mit den entspre-

chend benannten Immissionsorten in [1] überein). Dargestellt ist jeweils der 

Maximalpegel infolge eines Triebwerksprobelaufs auf dem Vorfeld der Hal-

le 6. Die flächenhafte Verteilung der Maximalpegel zeigen die Schallpegelver-

teilungspläne im Anhang.  

 

 

Probelaufpos. H6 Stdl H6 Stdl H6 Stdl H6 Stdl 
Verschlechterung  

Abschirmwirkung Höhe Wand 15 m 8 m 5 m 0 m 

Immissionsort 

L
Amax

  

[dB(A)] 

L
Amax

  

[dB(A)] 

L
Amax

  

[dB(A)] 

L
Amax

  

[dB(A)] 

0-15m 

[dB] 

5-15m 

[dB] 

8-15m 

[dB] 

KEL 03 37,1 37,3 37,3 37,3 0,2 0,2 0,2 

KEL 03a 38,8 38,8 38,8 41,2 2,4 0,0 0,0 

KEL 04 39,1 39,5 39,5 41,5 2,4 0,4 0,4 

Tab. A 6: Maximalpegel infolge von Triebwerksprobeläufen auf dem Vorfeld 

der Halle 6 bei Variation der Höhe der Abschirmwand entlang des 

Airportrings  

 

Wie aus der vorstehenden Tab. A 6 zu entnehmen ist, beträgt die Erhöhung 

des Maximalpegels an den Immissionsorten bei Reduktion der Abschirm-

wand von 15 m auf 5 m maximal 0,4 dB. Geräuschveränderungen dieser 

Größenordnung können vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen wer-
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den, weshalb sie als irrelevant anzusehen sind. Insofern ist die Immissionssi-

tuation bei einer Höhe der Abschirmwand von 15 m akustisch gleichwertig zu 

einer Situation mit einer Höhe der Abschirmwand von 5 m. Die im Rahmen 

unserer gutachtlichen Stellungnahme Nr. 4060.70-13 GS 02 vom 12.03.2013 

ermittelten Berechnungsergebnisse sind für verschiedene Wandhöhen 

nochmals im Anhang dargestellt. 

 

Eine deutliche Erhöhung der Geräuschimmissionen ergibt sich erst dann, 

wenn auf die Abschirmwand komplett verzichtet wird. In diesem Falle ist mit 

einer Erhöhung um bis zu 2,4 dB zu rechnen.  

 

Das vorstehende Ergebnis gilt nicht nur für die in der vorstehenden Tabelle 

aufgeführten Einzelimmissionsorte. Die Schallpegelverteilungspläne unter-

scheiden sich für die Wandhöhen 5, 8 und 15 m nahezu überall nur marginal 

voneinander.  

 

In Bezug auf die absolute Höhe der Maximalpegel ist zu berücksichtigen, 

dass sich im Bereich der maßgeblichen Immissionsorte in Kelsterbach auch 

während der leisesten Nachtstunde und auch bei "schlafendem" Flughafen 

Schalldruckpegel von wenigstens 40 dB(A) ergeben (vgl. auch Gutachten 

G10.1D, [2]). In vielen Nächten wird auch ein Schalldruckpegel von 45 dB(A) 

nicht unterschritten. Die durch die Probeläufe erzeugten Maximalpegel liegen 

somit in der gleichen Größenordnung wie die sich ohne Betrieb des Flugha-

fens ohnehin ergebenden Hintergrundgeräuschpegel. Eine besondere Stör-

wirkung infolge der Triebwerksprobeläufe auf dem Vorfeld der Halle 6 ist so-

mit selbst ganz ohne Abschirmwand und auch während der Nachtzeit nicht 

zu erwarten.  

 

Da das vorstehende Ergebnis auf den ersten Blick etwas verwunderlich ist, 

wurden weitere Untersuchungen zur Plausibilisierung der Ergebnisse durch-

geführt. Hierbei zeigte sich, dass die aus den betrachteten Triebwerksprobe-

läufen resultierenden Geräuschimmissionen in Kelsterbach vor allem durch 

von der Hallenfront der Halle 6 reflektierte Geräuschanteile bestimmt werden. 

Werden diese Reflexionen rechnerisch unterdrückt, so ergeben sich ca. 4 dB 

niedrigere Geräuschimmissionen. 
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Zurückzuführen ist dies darauf, dass die Geräuschemissionen von Flugzeug-

triebwerken in der Laststufe Idle vor allem in den Bereich vor den Triebwer-

ken, im vorliegenden Falle somit in Richtung der Halle 6, abgestrahlt werden. 

Diese Geräuschanteile treffen auf die nördliche Hallenfront der Halle 6 und 

werden von dort aus reflektiert. Akustisch spricht man in diesem Falle von 

einer Spiegelschallquelle. Aufgrund des großen Abstandes der Halle 6 zur 

Abschirmwand ist die geräuschmindernde Wirkung der Abschirmwand in 

Bezug auf die von der Hallenfront der Halle 6 reflektierten Geräuschanteile 

selbst bei der aktuellen Wandhöhe von 15 m nur marginal.  

 

Anmerkung: 

Eine wesentliche Abschirmwirkung ergibt sich nur dann, wenn die Abschirm-

wand entweder dicht an der Quelle oder dicht am Immissionsort errichtet wird. 

Aufgrund von Beugungseffekten ist bei Abständen von mehr als 150 m keine 

nennenswerte Abschirmwirkung mehr erreichbar. Dies gilt auch für Spiegel-

schallquellen. 

 

Als Fazit lässt sich sagen, dass aus akustischer Sicht eine 5 m hohe Wand 

zur Abschirmung der direkten, rückwärtigen Schallabstrahlung der Triebwerke 

ausreichend ist. Die von der Hallenfront der Halle 6 reflektierten Geräuschan-

teile werden selbst von der bestehenden, 15 m hohen Schallschutzwand 

nicht wirksam abgeschirmt, so dass im Fall des Neubaus eine 15 m hohe 

Konstruktion gegenüber einer nur 5 m hohen Konstruktion immissionsseitig 

im Bereich der nächstgelegenen Anwohner in Kelsterbach keinen wahrnehm-

baren Vorteil bietet. 
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Schallpegelverteilungsplan

Maximalpegel bei Standläufen
auf Vorfeld Halle 6

Flugzeugtyp: A321
Triebwerksleistung: Idle
Höhe Abschirmwand: 15 m  
LASmax infolge Standlauf
Berechnung gem. DIN 9613-2
Berechnungshöhe: 6.3 m

   >  30.0 dB[A]
   >  35.0 dB[A]
   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]
   >  65.0 dB[A]
   >  70.0 dB[A]
   >  75.0 dB[A]

____________________________
Maßstab  1 : 12500

Nr. 4060.70-11; 12.03.2013
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Schallpegelverteilungsplan

Maximalpegel bei Standläufen
auf Vorfeld Halle 6

Flugzeugtyp: A321
Triebwerksleistung: Idle
Höhe Abschirmwand: 8 m  
LASmax infolge Standlauf
Berechnung gem. DIN 9613-2
Berechnungshöhe: 6.3 m

   >  30.0 dB[A]
   >  35.0 dB[A]
   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]
   >  65.0 dB[A]
   >  70.0 dB[A]
   >  75.0 dB[A]

____________________________
Maßstab  1 : 12500

Nr. 4060.70-11; 12.03.2013
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____________________________

Schallpegelverteilungsplan

Maximalpegel bei Standläufen
auf Vorfeld Halle 6

Flugzeugtyp: A321
Triebwerksleistung: Idle
Höhe Abschirmwand: 5 m  
LASmax infolge Standlauf
Berechnung gem. DIN 9613-2
Berechnungshöhe: 6.3 m

   >  30.0 dB[A]
   >  35.0 dB[A]
   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]
   >  65.0 dB[A]
   >  70.0 dB[A]
   >  75.0 dB[A]

____________________________
Maßstab  1 : 12500

Nr. 4060.70-11; 12.03.2013
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Schallpegelverteilungsplan

Maximalpegel bei Standläufen
auf Vorfeld Halle 6

Flugzeugtyp: A321
Triebwerksleistung: Idle
Höhe Abschirmwand: 0 m  
LASmax infolge Standlauf
Berechnung gem. DIN 9613-2
Berechnungshöhe: 6.3 m

   >  30.0 dB[A]
   >  35.0 dB[A]
   >  40.0 dB[A]
   >  45.0 dB[A]
   >  50.0 dB[A]
   >  55.0 dB[A]
   >  60.0 dB[A]
   >  65.0 dB[A]
   >  70.0 dB[A]
   >  75.0 dB[A]

____________________________
Maßstab  1 : 12500

Nr. 4060.70-11; 12.03.2013
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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 
Die Fraport beabsichtigt, anstelle der stark sanierungsbedürftigen Abschirm-
wand entlang des Airportringes (Länge ca. 2,9 km, Höhe 15 m über Boden) 
ein Ersatzbauwerk zu errichten. /1/ 
 
Die hierzu gefertigte Gutachtliche Stellungnahme P 4060.15-15 kam zu dem 
Ergebnis 
 

… dass die Abschirmwand mit Ausnahme des an deren östlichen 
Ende gelegenen Vorfeldes der Wartungshalle 6 nicht mehr zu ei-
ner Geräuschminderung im Bereich der nächstgelegene Anwohner 
beiträgt und daher vollständig entfallen könnte. Im Bereich des 
Vorfeldes vor der Wartungshalle 6 würde eine 5 m hohe Wand die 
gleiche Abschirmung erzielen, wie die bestehende 15 m hohe 
Wand. … /1/ 

 
Die Stadt Kelsterbach beauftragte den Unterzeichner, die in die Berechnun-
gen und Bewertungen der Gutachtlichen Stellungnahme /1/ eingeflossenen 
Parameter zu prüfen und die wesentlichen Schritte der Gutachtlichen Stel-
lungnahme nachzuvollziehen. 
 
Die hierauf gestützten Ausführungen dienen in Zusammenhang mit /1/ der 
Bewertung der Planungsmaßnahme der Fraport durch die Fachabteilungen 
der Stadt Kelsterbach. Für die kursorische Prüfung der Stellungnahme /1/ 
wurden folgende Unterlagen herangezogen: 
 

 Gutachten Nr. 4060.15-15 /1/ 
 
 Gutachten G10.1, Flugbetriebsbedingte und sonstige Geräuschimmissi-

onen ausgehend vom Gelände des Flughafens Teil B, Roll- und Boden-
lärmuntersuchungen 

 aufgestellt: Obermeyer Planen und Beraten GmbH, 06.08.2004 
 
 Gutachten G10.1, Flugbetriebsbedingte und sonstige Geräuschimmissi-

onen ausgehend vom Gelände des Flughafens Teil D, Sonstige Geräu-
sche ausgehend vom Flughafengelände 
aufgestellt: Planungsgemeinschaft BeSB-OBERMEYER, 22.12.2006 
 

 über die durch die Erweiterung des Flughafens Frankfurt/Main zusätzlich 
für die Stadt Kelsterbach zu erwartenden Lärmbelastungen und über die 
möglichen Lärmschutzmaßnahmen. 

 
 Gutachten über die durch die Erweiterung des Flughafens Frank-

furt/Main zusätzlich für die Stadt Kelsterbach zu erwartenden Lärmbe-
lastungen und über die möglichen Lärmschutzmaßnahmen. 

 Institut für Schall- und Schwingungstechnik Dipl.-Ing. Rudolf Kraege, 
Hamburg, 14.11.1967, Kommentierung und Bewertung von Einzelpositi-
onen der Stellungnahme 4060.15-15 

 
  

                                                
/1/  Gutachten Nr. 4060.15-15, Abschirmwand entlang des Airportringes, Bewertung der Neuplanung der 

Fraport aus akustischer Sicht, BeSB GmbH Berlin, Schalltechnisches Büro, 12203 Berlin 
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Die Auswirkungen der Planungsmaßnahme „Ersatzbauwerk für die Abschirm-
wand entlang des Airportringes“ werden in der Stellungnahme /1/ für mehrere 
Berechnungsaufpunkte in Höhe der Ortsrandlage Kelsterbach geprüft. Im Fol-
genden werden die Berechnungsgänge für die Immissionsaufpunkte 
 

KEL_03 
KEL_03a und 
KEL_04 

 
gemäß der nachfolgenden Darstellung durch eigene Berechnungen für den 
Bereich „Vorfeld Halle 6“ nachvollzogen.  
 
Die Berechnungen basieren auf einem hierfür erstellten digitalen Berech-
nungsmodell, in dem die Stellung der Gebäude/die Lage der Schallschutz-
wand sowie die topografischen Verhältnisse annähernd nachgebildet wurden. 
Im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Basisdaten stellt dies eine Annä-
herung an ein exaktes topografisches und den Gebäudebestand vollständig 
erfassendes Berechnungsmodell dar – wird jedoch für die Aufgabenstellung 
dieser Stellungnahme als ausreichend qualifiziert eingestuft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2.2:  Luftbild Flughafen Frankfurt Main (Stand ca. 2014) mit Frachtzentrum, neuer Landebahn Nord-West und Lage  
 der derzeitigen Abschirmwand entlang des Airportrings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2.3:  Höhenprofil der bestehenden Bebauung entlang des Airportrings sowie des geplanten neuen  
 Frachtzentrums LCC Neo und der Winterdienstgebäude 

 Darstellungen entnommen aus /1/ 

  

                                                
/1/  Gutachten Nr. 4060.15-15, Abschirmwand entlang des Airportringes, Bewertung der Neuplanung der 

Fraport aus akustischer Sicht, BeSB GmbH Berlin, Schalltechnisches Büro, 12203 Berlin 
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2. KOMMENTIERUNG / BEURTEILUNG 
 
 

2.1 ABSCHIRMUNG DES BEREICHES NÖRDLICH DER  
 STARTBAHN 18 WEST 

 
 
In der Stellungnahme /1/ wird für Schallimmissionen, die im Bereich westlich 
der östlichen Rollbrücke entstehen ausgeführt: 
 
 Abschnitt westlich der östlichen Rollbrücke 
 

 Die Geräuschimmissionen im Bereich Kelsterbach werden vor allem 
durch Starts vom Parallelbahnsystem, Landungen auf der neuen 
Landebahn Nordwest sowie Straßenverkehrsgeräusche (insbesonde-
re Autobahn) bestimmt. Auf diese Geräuschquellen hat die Ab-
schirmwand entlang des Airportrings keinen Einfluss. Die maßgebli-
chen vom Flughafen ausgehenden Geräusche werden daher mit und 
ohne Abschirmwand im gleichen Maße wahrgenommen. 

 
 Geräusche durch rollende Flugzeuge auf dem Flughafengelände 

sowie Geräusche durch Flugzeuge an der Abstellposition (Roll- und 
Bodenlärm) werden durch die parallele Bebauung auf dem Flugha-
fengelände gegenüber den Anwohnern in Kelsterbach abgeschirmt.  

 
 Im Bereich nördlich der Startbahn 18 sind die Abstände der Abstell-

positionen zur Abschirmwand so groß (mindestens ca. 100 m), dass 
sich keine relevante abschirmende Wirkung mehr ergibt. 

 
 Eine abschirmende Wirkung der Wand entlang des Airportrings ergibt 

sich nur gegenüber einem Teil der "sonstigen Betriebsgeräusche", 
wozu Speditionsgeräusche und Fahrgeräusche auf dem Flughafen-
gelände zählen. Diese Geräuschquellen sind jedoch viel zu leise, um 
einen merkbaren Geräuscheintrag in Kelsterbach zu erzeugen. /1/ 

 
Für den Bereich der Abstellpositionen V261-V270 sowie der Warte- und Start-
position der Startbahn 18 werden in /1/ folgende Emissionsannahmen getrof-
fen: 
 

- Mittlere Höhe der Triebwerke über Boden h = 2 m, Schallleistung des 
Triebwerkes LWA 135 dB(A) 

 (entspricht der oberen Grenze der Leistungsstufe Idle). 
 
- Verschiedene Abstände der Triebswerksposition (Quelle) zur Schall-

schutzwand Airportring zwischen 14 m und 500 m. 
 

  

                                                
/1/  Gutachten Nr. 4060.15-15, Abschirmwand entlang des Airportringes, Bewertung der Neuplanung der 

Fraport aus akustischer Sicht, BeSB GmbH Berlin, Schalltechnisches Büro, 12203 Berlin 
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Auf Grundlage des für diese Prüfung aufbereiteten Berechnungsmodells wird 
für 2 Aufstellungsbereiche  
 

- Triebwerke im Abstellungsbereich bei V261-V270, Übernahme der 
Quellehöhe und  

 
- Einstellung der Richtcharakteristik der Triebwerke „Idle/Rollen“ aus 

/3/  
 

für die Berechnungspositionen MP Hasenpfad und KEL_03 die sich aus der 
Schallschutzwand „Bestand“ Airportring, h = 15 m ergebende Schirmwirkung 
wie folgt berechnet: 
 
  Warteposition SB 18 W 
  MP Hasenpfad   ΔL ~ 5 dB, 
  KEL_03    ΔL ~ 5 dB, 
 
  Abstellposition V261-V270   
  MP Hasenpfad   ΔL ~ 5 dB, 
  KEL_03    ΔL ~ 4 dB. 
 
Die Berechnungshöhe bezieht sich dabei auf Einwirkungsorte im „Wohnau-
ßenbereich“ [h = 2 m ü.G.]. 
 
Verändert man die Bezugshöhe der Schalleinwirkungen auf eine Lage etwa im 
2. OG/Dachgeschoss der Bebauung, ergeben sich folgende Abschirmungen: 
 
  Warteposition SB 18 W 
  MP Hasenpfad   ΔL ~ 6 dB, 
  KEL_03    ΔL ~ 6 dB, 
 
  Abstellposition V261-V270   
  MP Hasenpfad   ΔL ~ 6 dB, 
  KEL_03    ΔL ~ 6 dB. 
 
In den Berechnungen sind über die eigentlichen „Schirmwirkungen“ hinaus 
noch Effekte der Bodendämpfung auf dem Schallausbreitungsweg für die un-
terschiedlichen Bezugshöhen enthalten. 
 
Der Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den Ergebnissen aus /1/, Ta-
belle 3.1 für 
 
 Entfernung Triebwerk zur Wand 78 m (entspricht dem Standort Ab-

stellposition V261-V270), Pegelreduzierung ~ 1,6 dB(A) 
 
zeigt, dass die vorgenommenen Vergleichsberechnungen eine um +3 dB hö-
here Schirmwirkung für das „Bestandsbauwerk“ Schallschutzwand Airportring 
ergeben. Für Entfernungen von 500 m zwischen Standort des Triebwerkes 
und der Schallschutzwand wird in /1/, Tabelle 3.1, wird keine Schirmwirkung 
mehr ausgewiesen. Die Vergleichsberechnungen ergeben für diese Situation 
noch Schirmwirkungen von ~ 5 dB. 
 

                                                
/3/  Gutachten G10.1, Teil B, Allgemeine Angaben zum Berechnungsmodell  
/1/  Gutachten Nr. 4060.15-15, Abschirmwand entlang des Airportringes, Bewertung der Neuplanung der 

Fraport aus akustischer Sicht, BeSB GmbH Berlin, Schalltechnisches Büro, 12203 Berlin 
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Die auftretenden Differenzen konnten im Zuge dieser Vergleichsbetrachtungen nicht weiter angeglichen werden. Unter Umständen 
liegen hier Differenzen in den topografischen Modellen oder in der Anordnung der Berechnungshöhe am Einwirkungsort vor. In /1/, 
Anhang 2, wird ausgeführt, dass die Prognoseberechnungen für eine Immissionshöhe von 6,3 m über Gelände durchgeführt wur-
den. Die Bodenabsorptionskenngrößen G wurden für die Fläche des Flughafens mit 0 (versiegelte Böden), alle übrigen Bereiche mit 
G = 1 (zum Bewuchs geeignete Flächen) angesetzt. Diese Angaben beziehen sich auf die Berechnungen aus dem Vorfeld der Halle 
6 – inwieweit diese Ansätze auch für die Berechnungen – Abschnitt westlich der östlichen Rollbrücke - gewählt wurden, ist dem ent-
sprechenden Textabschnitt nicht unmittelbar zu entnehmen.  
 
Mit Bezug auf /1/ besteht gemäß Abbildung 4.1 ein Vorschlag der Fraport für den Ersatz der Lärmschutzwand, der in diesem Be-
reich die Wiederherstellung der Schallschutzwand mit einer Bauhöhe von 15 m vorsieht. Gestützt auf die vorliegenden Berechnun-
gen und die Differenzen in der berechneten Abschirmwirkung sollte dem Vorschlag der Fraport für diesen Bereich gefolgt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LSW = Lärmschutzwand entlang des Airportrings 
Abb. 4.1:  Vorschlag der Fraport für einen Ersatz der Lärmschutzwand entlang 
 des Airportrings 
 

 Darstellung entnommen aus /1/ 

 
 

 Berechnungshöhe 2 m (Wohnaußenbereiche 

Standort Triebwerk mit SSW Airportring 15 m ohne SSW  ΔL Abschirmung Entfernung Triebwerk 

zu SSW  MP Hasenpfad KEL_03 MP Hasenpfad KEL_03 MP Hasenpfad KEL_03 

SB 18 W 44,9 43,3 50,1 48,5 5,2 5,2 
~ 500 m 

Abstellposition  

V261-V270 
43,5 40,6 48,6 44,9 5,1 4,3 ~ 90 m 

 
  

                                                
/1/  Gutachten Nr. 4060.15-15, Abschirmwand entlang des Airportringes, Bewertung der Neuplanung der Fraport aus akustischer Sicht, BeSB GmbH Berlin, Schalltechnisches Büro, 

12203 Berlin 
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Fortsetzung Tabelle 

 Berechnungshöhe 8 m (~ 2. OG/DG) 

Standort Triebwerk mit SSW Airportring 15 m ohne SSW  ΔL Abschirmung Entfernung Triebwerk 

zu SSW  MP Hasenpfad KEL_03 MP Hasenpfad KEL_03 MP Hasenpfad KEL_03 

SB 18 W 45,0 43,4 51,3 43,4 6,3 6,4 
~ 500 m 

Abstellposition  

V261-V270 
43,8 40,9 50,0 46,6 6,2 5,7 ~ 90 m 
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2.2 VORFELD DER HALLE 6 (TRIEBWERKSTESTLÄUFE) 
 
 
Die Berechnungen für die Geräuschentwicklungen aus dem Vorfeld der Hal-
le 6 werden in /1/ wie folgt kommentiert: 
 
 Abschnitt östlich der östlichen Rollbrücke 
 

 Die in diesem Bereich entstehenden Geräusche des Roll- und Boden-
lärms auf dem Flughafengelände werden bereits durch die parallele 
Bebauung abgeschirmt.  

 
 In Bezug auf Geräusch durch Standläufe, die – begrenzt auf die 

Triebwerkslaststufe Leerlauf - nördlich der Wartungshalle 6 vor der 
Abschirmwand entlang des Airportrings durchgeführt werden, BeSB 
GMBH BERLIN Blatt 9 / 14 zum Gutachten 4060.15-15 vom 
20.04.2015 haben die Berechungen ergeben, dass die Höhe der Ab-
schirmwand auf 5 m über Boden reduziert werden kann, ohne dass 
dies in Kelsterbach zu einer wahrnehmbaren Erhöhung der durch 
Standläufe verursachten Geräuschimmissionen führt. Konkret bedeu-
tet eine Reduktion der Höhe der Abschirmwand von derzeit 15 m auf 
5 m eine Erhöhung um lediglich max. 0,4 dB, was vom menschlichen 
Ohr nicht wahrgenommen werden kann (vgl. Tab. A6 im Anhang). 


 Die geringe Differenz zwischen den für eine Wandhöhe von 5 m bzw. 

15 m ermittelten Immissionspegeln resultiert daraus, dass die Ge-
räuschimmissionen in Kelsterbach wesentlich durch die von der Fas-
sade der Flugzeugwartungshalle 6 reflektierten Geräuschanteile be-
stimmt werden. Aufgrund des großen Abstands zwischen der Halle 6 
und der Abschirmwand (ca. 130 m) hat selbst die bestehende 15 m 
hohe Abschirmwand in Bezug auf die reflektierten Geräuschanteile 
kaum eine geräuschmindernde Wirkung. Zurückzuführen ist dies 
auch darauf, dass die Geräuschemissionen von Flugzeugtriebwerken 
bei der Laststufe "Idle" im rückwärtigen Bereich des Flugzeugs we-
sentlich geringer sind, als im Bereich vor dem Flugzeug. Damit wer-
den Geräusche im vorliegenden Fall vor allem in Richtung der Halle 6 
abgestrahlt, von wo sie in Richtung Kelsterbach reflektiert werden. 

 
Im Nachfolgenden werden die Rechengänge, die zur Ermittlung der Abschir-
mung der Schallschutzwand im Bereich des Vorfelds vorgenommen wurden, 
rechnerisch nachvollzogen. Dabei wird das Rechenverfahren der 
DIN ISO 9613-2 /2/ herangezogen. Die Berechnungsparameter zur Positionie-
rung der Schallschutzwand, die Höhe der Emissionsquellen (Triebwerke über 
Grund) sowie die in die Berechnungen einzustellenden Faktoren für die Bo-
dendämpfung und Reflexionswirkung wurden mit Verweis auf /3/ übernom-
men. 
 

Schallreflexionsgrad 0,8, entsprechend einem Reflexionsverlust von          
-1 dB (glatte Gebäudewände mit Fenstern, reflektierende Schallschutz-
wand). 
Bodenfaktor G = 0 (schallharte Flächen, befestigte Flugbetriebsfläche) 

 
Die Berechnungen wurden mit dem EDV-Programm Cadna/A, Version 
4.6.155, Datakustik, Greifenberg, durchgeführt. 

  

                                                
/1/  Gutachten Nr. 4060.15-15, Abschirmwand entlang des Airportringes, Bewertung der Neuplanung der 

Fraport aus akustischer Sicht, BeSB GmbH Berlin, Schalltechnisches Büro, 12203 Berlin 
/2/  DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungs-

verfahren, Oktober 1999 
/3/  Gutachten G10.1, Teil B, Allgemeine Angaben zum Berechnungsmodell  
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Die Nachbildung der Richtcharakteristik des Triebwerks in der Betriebsstufe 
„Idle“ (Triebwerksprobelauf) wurde nach Abbildung 3.2 aus /3/ (A-bewertet) 
eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.2:  Richtwirkungsmaße für Strahltriebwerke bei unterschiedlichen Lastpunkten. 

 Darstellung entnommen aus /3/ 
 

 
 

                                                
/3/  Gutachten G10.1, Teil B, Allgemeine Angaben zum Berechnungsmodell  
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In den folgenden Tabellen sind die Berechnungsergebnisse der „Vergleichsberechnungen“ ausgewiesen. 
 
Tabelle 1: Geräuschimmissionen LAmax nach BeSB Nr. 4060.15-15 in Verbindung mit G 10.1, Teil B (Obermeyer) aus dem 
   Vorfeld Halle 6 auf die Ortsrandlage Kelsterbach 
   Triebwerkprobeläufe, Betriebssituation IDLE, 2 m über Grund  
   Auswirkung von Schallschutzmaßnahmen  
 
 

Berechnungs- mit Schallschutzwand 

Airportring, Bestand 

h = 15 m 

ohne Schallschutzwand 

Airportring 

mit Schallschutzwand, neu, ge-

mäß Entwurf Fraport bei Halle 6 

h = 8 m 

mit Schallschutzwand, neu, gemäß 

„Minimalerfordernis“ nach BeSB 

Nr. 4060.15-15, h = 5 m 
position 

KEL_03 37,3 dB(A) 38,8 dB(A) 38,5 dB(A) 38,8 dB(A) 

KEL_3a 39,1 dB(A) 42,0 dB(A) 40,1 dB(A) 40,1 dB(A) 

KEL_04 39,4 dB(A) 42,2 dB(A) 40,4 dB(A) 40,5 dB(A) 

 
 
Tabelle 2: Pegeldifferenz ΔL aus den Berechnungsergebnissen gegenüber Schallschutzwand Airportring  
   BESTAND 
 
 

Berechnungs- mit Schallschutzwand 

Airportring, Bestand 

h = 15 m 

ohne Schallschutzwand 

Airportring 

mit Schallschutzwand, neu, ge-

mäß Entwurf Fraport bei Halle 6 

h = 8 m 

mit Schallschutzwand, neu, gemäß 

„Minimalerfordernis“ nach BeSB 

Nr. 4060.15-15, h = 5 m 
position 

KEL_03 -- +1,5 dB +1,2 dB +1,5 dB 

KEL_3a -- +2,9 dB +1,0 dB +1,0 dB 

KEL_04 -- +2,8 dB +1,0 dB +1,1 dB 
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Die berechneten Pegeldifferenzen bezüglich der Geräuschabstrahlung aus 
dem Bereich des Vorfeldes der Halle 6 zeigen somit, dass zwischen der Situa-
tion „mit Schallschutzwand Airportring h = 15 m“ und dem vollständigen Ent-
fernungen dieser Schallschutzwand für diesen Immissionsanteil sich eine Pe-
geldifferenz von etwa 3 dB ergibt. Die Wiederherstellung der Schallschutz-
wand mit einer Höhe von h = 8 m bringt gegenüber dem „Wegfall“ der Schall-
schutzwand dann noch einen Vorteil von ca. +2 dB (Schirmwirkung), gegen-
über der Situation h = 15 beträgt der Verlust der Schirmwirkung hier etwa 1 
dB. Die Geräuschentwicklungen sind dabei auf geringe Schallimmissionen ~ 
40 dB aus diesen Betriebsabläufen anzuwenden, sodass die Einschätzung 
aus /1/ 
 

… ohne dass dies in Kelsterbach zu einer wahrnehmbaren Erhöhung 
der durch Standläufe verursachten Geräuschimmissionen führt … 

 
geteilt werden dann. 
 
Die Differenzen zwischen der Schallschutzwand mit h = 15 m und dem „Er-
satzbauwerk“ mit h = 8 bzw. 5 m mit einer Pegeldifferenz von etwa 2 dB wird 
in der Gesamtgeräuschbelastung der Ortslage Kelsterbach durch Fern-
lärmeinträge/Betriebsgeräusche der Start- und Landebahn „Nord“ zu keiner 
signifikanten Veränderung der Belastung der Ortslage führen. 
 
 
 

  

                                                
/1/  Gutachten Nr. 4060.15-15, Abschirmwand entlang des Airportringes, Bewertung der Neuplanung der 

Fraport aus akustischer Sicht, BeSB GmbH Berlin, Schalltechnisches Büro, 12203 Berlin 
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3. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

Die schalltechnische Prüfung des Gutachtens /1/ ergab, dass in den Abschnit-
ten mit vorhandenem „Gebäudebestand“ die zurzeit vorhandene Schall-
schutzwand „Airportring“ mit einer Bauhöhe von h = 15m keine relevante 
Schallschutzfunktion mehr übernimmt. In Höhe des Aufstellungsbereiches 
V 261-V 270 einschließlich Aufstellungsbereich Startbahn 18 West werden in 
Abhängigkeit des Standortes der Flugzeuge zur Schallschutzwand in der gut-
achtlichen Stellungnahme /1/ Abschirmwirkungen zwischen Δ Lz ~ 4 dB(A) 
(50m Entfernung bis Δ Lz 0 dB(A) [≥ 150m] ausgewiesen. 
 
Die hierzu durchgeführten „Gegenberechnungen“ lassen hingegen noch 
Schallschutzwirkungen in der Größenordnung von ~ 4-6 dB für diesen Bereich 
erwarten. Im Rahmen der Berechnungen konnte die noch als „relevant“ einzu-
stufenden Pegeldifferenzen zwischen den Berechnungen anhand der zur Ver-
fügung stehenden Eingangsdaten zu den Quellenmodellen (topographischen 
Daten) nicht in eine bessere Übereinstimmung gebracht werden. 
 
Für diesen Bereich sollte dem „Fraport-Vorschlag“ nach /1/ gefolgt werden; die 
vorhandene Schallschutzwand durch ein Ersatzbauwerk gleicher Höhe jedoch 
mit begrenzter Baulänge wieder herzustellen. 
 
Die Berechnungen zur Wirkung der Schallschutzwand im Bereich des Vorfel-
des der Halle 6 zeigen eine hinreichende Übereinstimmung zwischen den bei-
den Berechnungsmodellen. Die in diesem Bereich beschriebene Reflexions-
wirkung der Wartungshalle 6 beschränkt die Wirkung der hier vorhandenen 
Schallschutzanlage mit h = 15m in der Art und Weise, dass auch bei einer 
„niedrigeren“ Schallschutzwand mit einer Bauhöhe gemäß Fraport-Vorschlag 
nach /1/ von 8m nur eine um 1 dB erhöhte Immissionssituation für die Randla-
ge Kelsterbach für diesen Immissionsanteil zu erwarten ist. 
Im Hinblick auf die „Gesamtbelastung“ in diesem Bereich sind hieraus keine 
subjektiv nachvollziehbaren Veränderungen in der Geräuschbelastung zu er-
warten. 
 
Eine „voll umfängliche“ Wiederherstellung der zur Sanierung anstehenden 
Schallschutzwand des Fraportringes in gleicher Länge und durchgängig glei-
cher Bauhöhe ist im Hinblick auf die veränderten Emissionssituationen des 
Flughafens und durch die Übernahme der Abschirmwirkung dieser Schall-
schutzwand durch den zwischenzeitlich errichteten Gebäudebestand somit 
nicht mehr erforderlich. 
 
 
DIESER BERICHT UMFASST 19 SEITEN. 
 
 
LIMBURG, DEN 31. MAI 2016 ZI/BA/SCH 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
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Bau- und Raumakustik  
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Ersatz Abschirmwand entlang des Airportrings, Vorschlag für ein begleitendes, schall-
technisches Messprogramm 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Ersatz der Wand entlang des Airportrings soll messtechnisch begleitet werden, um eine ggf. 
vorhandene Differenz der Wirksamkeit objektiv dokumentieren zu können. Hierzu sollen Mes-
sungen  

• vor Abbruch der bestehenden Wand,  
• nach Errichtung der neuen Wand,  
• optional (sofern möglich) zu einem Zeitpunkt ohne Wand 

durchgeführt werden.  
 
Nachfolgend möchten wir einen Vorschlag für die Durchführung der messtechnischen Beglei-
tung unterbreiten. 
 
1. Messkonzept 
 
Aufgrund der schwankenden Geräuschimmissionen sowie sich ständig ändernder Witterungs-
bedingungen ist eine einmalige, kurzzeitige Messungen während der o.g. Bauzustände nicht 
aussagekräftig.  
 
Zielführend ist u.E., die Geräuschimmissionen während der o.g. Situationen über einen länge-
ren Zeitraum messtechnisch zu erfassen und statistisch auszuwerten. (Zur Dauer der Messun-
gen sowie zur Auswertung siehe nachstehende genauere Erläuterungen.) 

BeSB GMBH BERLIN 
SCHALLTECHNISCHES BÜRO 
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Als Messort schlagen wir Messpunkt 8 der Fraport-Fluglärmüberwachungsanlage vor. (Für eine 
Ansicht des Mp 8 sowie zur Lage siehe nachfolgende Abb. 1.) Folgende Gründe sprechen für 
diesen Messpunkt: 

• Es handelt sich um eine vorhandene Messstation. Einrichtungs- und Sicherheitsfragen 
sind damit geklärt. 

• Mp 8 befindet sich zwischen dem Flughafen und Kelsterbach. 
• Die vom Flughafen ausgehenden Geräusche sind am Mp 8 gut messbar. 
• Die Geräuschsituation am Mp 8 wird durch lokale Geräuschquellen (vorliegend insbes. 

Gewerbe und Froschquaken) nur zeitweilig, dann aber deutlich erkennbar beeinflusst.  
 

 

Quelle Foto: Fraport Messbericht 9-2017 vom 12.12.2017 

Abb. 1 Lage und Ansicht des Mp 8 der Fraport Fluglärmanlage 
 
2. Konzept zur Erhebung und Auswertung der Messungen 
 
Die Fluglärmmessanlage der Fraport misst die am jeweiligen Messort auftretenden Geräusche 
kontinuierlich rund um die Uhr. Dabei werden verschiedene, die Geräusche kennzeichnende 
Parameter ermittelt. Dies geschieht unabhängig von der Art der auftretenden Geräusche. Die 
Bestimmung des in den Fraport Messberichten angegebenen Geräuschanteils „Fluglärm“ ge-
schieht im Nachhinein nach einem in DIN 45643 festgelegten Verfahren.  
 
Die am Mp 8 auftretenden Geräusche lassen sich grob unterteilen in:  

• Geräusche infolge Starts und Landungen, 
• Alle sonstigen Geräusche  

 
Die geräuschmindernde Wirkung einer Abschirmwand beruht im Wesentlichen darauf, dass der 
Schall einen Umweg um das Hindernis herum nehmen muss. Daher kann die Abschirmwand 
gegenüber Geräuschen, die durch Flugzeuge in der Luft entstehen, keine geräuschmindernde 
Wirkung entfalten. Für eine Auswertung zur Wirksamkeit der Abschirmwand sind daher nur die-
jenigen Zeiträume von Belang, in denen die Geräusche nicht durch Flugzeuge in der Luft be-
stimmt werden.  
 
Die Zeiträume, in denen die Geräusche an der jeweiligen Messstation durch startende oder 
landende Flugzeuge bestimmt werden, werden im Zuge der Auswertung des Geräuschanteils 
„Fluglärm“ bestimmt. Sie sind in der nachfolgenden Abb. gelb markiert. Da dieser Geräuschan-
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teil i.d.Regel nicht durch die Abschirmwand beeinflusst werden kann, werden für die messtech-
nische Begleitung vor allem die übrigen, in der nachfolgenden Abb. 2 grün markierten Bereiche 
herangezogen (im Folgenden „grüne Zeitbereiche“ genannt).  
 

 
Quelle: Screenshot franom.fraport.de/franom.php 
Abb. 2 Screenshot, Internetdarstellung der Lage der sich im Luftraum befindenden Flugzeuge 

sowie Darstellung des Pegel-Zeitverlaufs am Mp 8  
 
Auch innerhalb der „grünen“ Zeitabschnitte treten unterschiedlich hohe Geräuschimmissionen 
auf. Zur Kennzeichnung schwankender Geräuschimmissionen sind in VDI 3723, Teil 1; 1993-05 
„Anwendung statistischer Methoden bei der Kennzeichnung schwankender Geräuschimmissio-
nen“ die folgenden Parameter definiert:  

LAFeq: äquivalenter Dauerschallpegel (Mittelungspegel) nach DIN 1320  

LAF1: 1-% Überschreitungspegel (Schalldruckpegel, der in 1% des auszuwertenden Zeitab-
schnitts (z.B. Tageszeit 6-22 Uhr) überschritten wird.) 

LAF95: 95-%-Überschreitungspegel (Schalldruckpegel, der in 95% des auszuwertenden Zeitab-
schnitts (z.B. Tageszeit 6-22 Uhr) überschritten wird.) 

 
Der LAF95 wird zur Beschreibung der niedrigen Pegel (Grundgeräusch), der LAF1 zur Charakteri-
sierung der hohen Pegel (Geräuschspitzen) verwendet. Ein Beispiel für die Auswertung eines 
Pegel-Zeitverlaufs gem. VDI 3723-1 zeigt die nachstehende Abb. 3. 
 
Für die messtechnische Begleitung des Ersatzes der Lärmschutzwand ist die Betrachtung des 
1-% Überschreitungspegels nicht zielführend, da die Geräuschspitzen in der Regel durch star-
tende oder ladende Flugzeuge bestimmt werden, und diese Geräuschimmissionen nicht durch 
die Abschirmwand beeinflusst werden können.  
 
Aus diesem Grunde werden für die Bestimmung des äquivalenten Dauerschallpegels LAFeq auch 
nur diejenigen Zeitabschnitte herangezogen, die nicht durch startende oder landende Flugzeu-
ge dominiert werden (in Abb. 2 grün markierte Bereiche). 
 
Für die Bestimmung des 95-%-Überschreitungspegel LAF95 ist es unerheblich, ob dieser über 
den gesamten Zeitraum oder nur über die Zeitabschnitte ohne startende oder landende Flug-
zeuge bestimmt wird, da der LAF95 ein Maß die für niedrigsten auftretenden Geräusche ist (vgl. 
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auch Abb. 3). Vorliegend ist eine Bestimmung über den gesamten Zeitraum einfacher, da die 
Fluglärmmessanlage der Fraport den LAF95 standardmäßig in Intervallen von 1 Stunde ermittelt. 
  

 
Quelle: VDI 3723-1 1993-05, Bild 2  
Abb. 3 Beispiel für die Auswertung eines Zeitabschnitts mit schwankenden Geräuschimmissi-

onen nach VDI 3723-1 
 
Für jeden Messzeitraum werden zusätzlich die vorherrschenden meteorologischen Bedingun-
gen sowie die Betriebsrichtung ermittelt. Ausgewertet werden nur Zeitabschnitte, für die annä-
hernd gleiche Witterungsbedingungen sowie die gleiche Betriebsrichtung vorlagen. Da diese 
Bedingung für ganze Tage nur schwer einzuhalten ist, ist es sinnvoll, den Tag in mehrere Teil-
zeiten zu unterteilen. Vorliegend bietet sich eine Unterteilung in 1-Stundenintervalle an, da die 
Fluglärmmessanlage den LAF95 standardmäßig in Intervallen von 1 Stunde ermittelt. Das Zeitin-
tervall ist in der Messanlage jedoch frei wählbar, so dass eine genaue Festlegung auch noch im 
Verlaufe des Projektes erfolgen kann. 
 
Zusammenfassend schlagen wir vor, für jede Teilzeit die folgenden Parameter zu bestimmen: 

• Akustische Parameter: LAeq (Zeiten ohne startende oder landende Flugzeuge), LAF95 
• Meteorologische Parameter: Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Inversion (ja/nein) 
• Betriebstechnische Parameter: Betriebsrichtung 

 
Ermittelt man akustische Werte an mehreren Tagen oder Nächten auf messtechnischem Wege, 
so erhält man trotz scheinbar gleicher Bedingungen unterschiedliche Werte. In Anlehnung an 
VDI 3723-2, 2006-03; „Anwendung statistischer Methoden bei der Kennzeichnung schwanken-
der Geräuschimmissionen Teil 2: Qualitätsprüfung bei der Beurteilung von Geräuschsituatio-
nen“ wird daher aus den Einzelwerten der sog. maßgebliche Wert sowie das Vertrauensintervall 
bestimmt.  
 
Die Bestimmung des maßgeblichen Werts sowie des Vertrauensintervalls erfolgt zunächst ein-
zeln für jede der zu vergleichenden Situationen. Anschließend werden die Ergebnisse miteinan-
der verglichen und auf signifikante Unterschiede hin untersucht. Zusätzlich werden Stabilitäts-
untersuchungen (z.B. Variation der Länge der Teilzeiten) durchgeführt. 
 
Sofern sich die Vertrauensintervalle von zwei zu vergleichenden Situationen überlappen, ist da-
von auszugehen, dass sich keine relevante Änderung der Situation ergeben hat. Sofern sich die 
Vertrauensintervalle nicht überlappen, ist prinzipiell von einer Veränderung auszugehen. Inwie-
weit es sich dabei um eine wesentliche Änderung handelt, hängt von der Pegeldifferenz zwi-
schen den maßgeblichen Werten ab.  
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Hinweise zur Dauer der Messungen lassen sich VDI 3723-2, Anhang C entnehmen. Sofern ähn-
liche meteorologische Bedingungen vorliegen, gehen wir derzeit davon aus, dass für jede Si-
tuation ein Messzeitraum von ca. 4 Wochen notwendig ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

BeSB GMBH BERLIN 
Schalltechnisches Büro 
 

 
Dipl.-Ing. S. Becker 
 
 



 
Drucksache Nr. 51/2018 

 
Dokumentart: Beschlussvorlage 18.01.2018 / Ud 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung 

Fachdienst  LIEGENSCHAFTEN, SICHERHEIT u. ORDNUNG 

Sachbearbeiter Frau Wilhelm, Frau Dreyer 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 20.02.2018 beschließend 

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Umweltschutz 

12.03.2018 beschließend 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 beschließend 

 

Betreff: 

5. Abweichungssatzung zur Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Kelsterbach vom 

30.05.1995 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat nimmt den Entwurf der 5. Abweichungssatzung zur 

Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Kelsterbach vom 30.05.1995 sowie die Planskizze 

“Abrechnungsgebiete Länger Weg II und III Kelsterbach“ zur Kenntnis. 

 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, Folgendes zu beschließen: 

 

“Die im Entwurf vorliegende 5. Abweichungssatzung zur Erschließungsbeitragssatzung der 

Stadt Kelsterbach vom 30.05.1995 wird als Satzung beschlossen.“ 

 

 

 

Sachdarstellung 

Das Ausbauprogramm (beidseitiger Gehweg gem. § 13 der Erschließungsbeitragssatzung) 

wurde für diverse Erschließungsanlagen in den Neubaugebieten Länger Weg II und III 

geändert. Zur Abrechnung der Erschließungsbeiträge ist der Erlass einer 

Abweichungssatzung für das Merkmal “Endgültige Herstellung“ erforderlich. Der 



Satzungsentwurf ist mit dem Fachbereich I.3 Bauen, Planen, Umwelt abgestimmt; eine 

Planskizze der Abrechnungsgebiete Länger Weg II und III Kelsterbach ist zur Information 

beigefügt. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter Herr Reuthal 

Personalrat Keine Beteiligung notwendig 

Frauenbeauftragte Keine Beteiligung notwendig 

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. Anlage 1 Satzungsentwurf     

2. Anlage 2 Skizze Abrechn. Gebiet     











 
Drucksache Nr. 44/2018 

 
Dokumentart: Beschlussvorlage 06.02.2018 /     
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Innere Organisation 

Fachdienst  Organisation/Sitzungsdienst, Zentrale Dienste 
(Wahlamt) 

Sachbearbeiter Herr Beck 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 27.02.2018 beschließend 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 beschließend 

 

Betreff: 

Bildung einer Kommission zur Vergabe einer Gaskonzession in der Legislaturperiode 

2016/2021 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Gemäß § 72 Abs. 1 HGO bildet der Magistrat eine Kommission zur Vergabe einer 

Gaskonzession in der Legislaturperiode 2016/2021. 

 

Der Magistrat beschließt, dass der Kommission gem. § 72 Abs. 2 HGO neben dem 

Bürgermeister (Vorsitzender) ein weiteres Mitglied des Magistrats angehört und wählt 

 

Herrn/Frau Stadtrat/Stadträtin …   (stellv. Vorsitzende/r), 

 

als Vertreter/in des Magistrats in die Kommission zur Vergabe einer Gaskonzession in der 

Legislaturperiode 2011/2016. 

 

Des Weiteren beschließt der Magistrat, dass der Kommission zur Vergabe einer 

Gaskonzession fünf Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung angehören und empfiehlt 

der Stadtverordneten-versammlung, dass die Sitzzuteilung der fünf Mitglieder der 

Stadtverordnetenversammlung nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen vorgenommen 

wird. 



 

Demgemäß ergeben sich 2 Sitze für die SPD-Fraktion, 

 1 Sitz für die CDU-Fraktion, 

 1 Sitz für die WIK-Fraktion, 

 1 Sitz für die Fraktion FW/FDP/EUK. 

 

Die genannten Fraktionen benennen danach namentlich ihre Kommissionsmitglieder und 

deren Stellvertreter/innen. 

 

 

 

 

Sachdarstellung 

./. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

  

Sonstige Hinweise: 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter Herr Oberamtsrat S. Weikl 

Personalrat Keine Beteiligung notwendig. 

Frauenbeauftragte Keine Beteiligung notwendig. 

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 



 
Drucksache Nr. 69/2018 

 
Dokumentart: Sachstandsbericht 21.02.2018 / ÖA-js 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Stabsstelle 

Fachdienst  Öffentlichkeitsarbeit/Stadtarchiv 

Sachbearbeiter Jochen Schaab 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 27.02.2018 beschließend 

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Umweltschutz 

12.03.2018 vorberatend 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 beschließend 

 

Betreff: 

Bericht „Fahrradbeauftragte der Stadt Kelsterbach 2018“ 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat stimmt dem vorliegenden Entwurf des Berichts „Fahrradbeauftragte der Stadt 

Kelsterbach 2018“ zu und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung diesen Entwurf zu 

beschließen. 

 

Der Magistrat beschließt weiterhin René Wollmerstedt für zwei weitere Jahre als 

ehrenamtlich tätigen Radverkehrsbeauftragten der Stadt Kelsterbach zu ernennen. 

 

 

 

 

Sachdarstellung 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  



Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter     

Personalrat     

Frauenbeauftragte     

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. 18_02_27_Drucksache_Fahrradbeauftragter_Anlage     
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Bericht Fahrradbeauftragte der Stadt Kelsterbach 2018 

 

Fahrradbeauftragte 2018 

2015 wurden Andrea Goy und René Wollmerstedt als ehrenamtlich tätige 

Fahrradbeauftragte der Stadt Kelsterbach vom Magistrat ernannt. Frau Goy hat mit 

Schreiben vom 18. Januar 2018 Ihr Amt aus privaten Gründen niedergelegt. Eine 

Nachfolgeregelung wurde noch nicht getroffen. 

 

Aufgaben 

Dem Amt der Fahrradbeauftragten wurden die nachfolgenden Aufgaben zugeordnet: 

 Kontrolle der Radwege und der Beschilderung  

 Mitarbeit an Planungen zur Verbesserung der Fahrradwege 

 Überarbeitung der Radrouten im Gemarkungsgebiet der Stadt 

 Mitarbeit an der Umsetzung des Fahrradkonzeptes der Stadt 

 Einbindung von historischen und kulturellen Themen in die vorhandenen 

Fahrradrouten 

 

Arbeitsweise 

In regelmäßig durchgeführten Gesprächen mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, dem 

Bürgermeister und den Fahrradbeauftragten wurde eine „Checkliste“ erarbeitet, die sich zum 

Arbeitsprogramm zum Thema „Radverkehr in der Stadt Kelsterbach entwickelte (vgl. 

Anlage).  

 

Ergebnisse 

Als wesentliche Ergebnisse aus den Tätigkeiten der Fahrradbeauftragten sind festzuhalten: 

 Öffnung der Einbahnstraßenregelung „Gartenstraße“ für den Radverkehr 

 Entfernung der Drängelgitter „Lindenstraße“ 

 Entfernung der Granitsteine als Absperrmittel und Ersatz durch weniger 

verletzungsanfällige Pfosten im gesamten Stadtgebiet 

 Absenkung von Bordsteinen für ein besseres Überfahren mit dem Rad 
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 Zusammenarbeit mit Ordnungsamt und Polizei bei der Sichtung und Entfernung von 

„herrenlosen“ Fahrrädern im Stadtgebiet 

 Beteiligung an den für den Radverkehr bedeutsamen Stadtplanungsprojekten 

o Neue Mitte 

o Kreisverkehrsanlage „Südliche Ringstraße / Mörfelder Straße“  

o Umgestaltung Mainradweg im Bereich „Auf der Mainhöhe“ 

 Durchführung von Stadtführungen und Unterstützung beim Projekt „STADTRADELN 

2017“ 

 Identifizierung von für den radverkehr kritischen Bereichen 

o Radwegeführung „Kirschenallee / Am Sportfeld“ 

o Radwegeführung „Mörfelder Straße / Taubengrund“ 

 

Beteiligung an Projekten und Maßnahmen 2018 

 Umgestaltung Südpark mit verbesserter Anbindung an das örtliche und regionale 

Wegenetz 

 Asphaltierung Mainradweg von Feuerwehr-Anlage bis zum Mönchhof-Gelände 

o Projekt Regionalpark SüdWest 

 Querungshilfe „Okriftler Straße“ (Bereich Viadukt) 

o Projekt Kreis Groß-Gerau / Fraport AG 

 STADTRADELN 2018 

o 27. Mai („Der Kreis rollt“) – 16. Juni (Mainradfest in Rüsselsheim) 



CHECKLISTE FAHRRADBEAUFTRAGTE

Datum Aufgabe Stand 13.01.2018

Schilder „Füttern Verboten“ am Main

Sitzbänke im gesamten Stadtgebiet

Verkratzte Verkehrsschilder, Neue Mitte u Gartenstraße, Ausführung 
Pflasterarbeiten

Vermüllung gesamtes Stadtgebiet 

Netz an der Schallschutzwand Neubaugebiet

Baum steht noch immer schräg

Beach Clean Up 2018

Fahrradbeauftragten Bericht

Ordnungsamt Personal keine Rückmeldung bei Anzeigen

Hundetüten Längerweg/Hundetüten leer

In Planung Umgestaltung Kreuzung Mörfelder-Südliche Ring Str. Kreisel

Neu Überschwemmung Neubaugebiet Fußweg

Neu Straßenschild Azaleenweg 

Neu Main Parkplatz riesige Löcher in der Asphalt Decke

kurzfristige 
Maßnahme kurzfristige Ausbesserung Radwegabfahrt HBG Löcher

NEU Wegeverbindungen auf Baugenossenschafts Gelände Aussigerstraße

NEU Abfahrt hinter dem Sportplatz Beschilderung!? Teil ausgebessert

NEU Verbindung Rüsselsheimerstraße- Staudenring

Viadukt B43 Friedhofsfraße 06.16. Rückschnitt, Rodung Herbst 16

Ausführung, Herbst 
2017 Zufahrt Villa Rustica/Brunnen

Geplant 2019 Unterführung Mörfelder Straße Radweg Fußgänger in Ausführung

Geplant 03.2019 Umleitung Baumaßnahme Mainradweg HBG Anbindung Quartier 
Niederhölle/Mainhöhe Ortstermin, Melden an den ADFC und wer es sonst noch wissen muss.

Geplant 03.2019 Mainradweg HBG Anbindung Quartier Niederhölle/Mainhöhe

In Planung Umgestaltung Südpark, Viadukt Südpark/Südliche Ringstraße Rad- u Fußwege, Boulebahn, Hundezonen

In Planung Überführung Hinkelstein Planungsbüro Auslaufzone Sportpark, Pflasterfläche, Entfernung Pflanzung/Schild

In Planung Überführung Hinkelstein Planungsbüro Abfahrt Reichenberger Str., Übergang Str. Waldweg Bordsteinkante

In Planung Kirchenallee/ Am Sportfeld/Planung Radweg Planungsbüro In Verbindung mit Überführung Hinkelstein an Planungsbüro

In Planung Mainradweg, Mainstraße Auf Gefährlichkeit hingewiesen

In Planung Regio Park, Prof. Staudinger Str. Viadukt Anbindung Mainradweg

In Planung Radweganbindung Schindkaut Bahnhof

In Planung Mainuferweg Richtung Mönchhof asphaltieren

In Planung Querungshilfe Okriftler Str.- Mönchwaldsee

In Planung Edersheimer Schleuse Barriere frei 

In Planung Im Taubengrund Radwegführung Mörfelder Str. 

In Planung Fahrradabstellanlagen um den Bahnhof

Sanierung!? Überführung Frankfurter Straße Bahntrasse Im Zuge der Sanierung 

Schulwege

26.9.17 17 Fahrräder am Bahnhof markiert 10.10.2017 sichergestellt

1.2.16 Lindenallee Drängelgitter Feb. 16 sichergestellt

1.3.16 Gartenstraße Einbahnstraße Freigabe Fahrtrichtung März 16 freigegeben

1.6.16 Entfernung Fahrrad Leiche Stegstraße entfernt

1.5.16 Entfernung Fahrrad Leiche Hinkelstein entfernt

1.7.16 Webseite Fahrradbeauftragte läuft

1.11.16 Webseite Stadtführer läuft

16.11.16 4.11.16 Fahrrad Leichen FStänder Bahnhof markiert 4 F.Räder Sichergestellt, 1. Leiche entsorgt

24.11.16 3. Fahrräder markiert Bahnhof Vom Besitzer entfernt

13.1.17 2. Frahrradleichen im Stadtgebiet entfernt

�1



7.1.17 4. Fahrräder sichergestellt eingelagert

10.1.17 Fahrradständer am Bahnhof Bahnstraße erneuern Reinigung???

andere 
Radwegsführung Zufahrt HBG Am Main Radweg kreuzt Str. Bordsteinabsenkung

15.2.17 Rüsselsheimer Str. REWE Fuß u Radweg Bordsteinabsenkung

15.2.17 Entfernung Pkw Einfahrtsperre Stein Radweg am Staudenring entfernt

1.2.17 Rad und Fußweg Staudenweiher

1.2.17 Regio Park, Wege um Mönchwaldsee

25.3.17 Fahrradleiche entfernt

30.7.17 Acht Uhrweg Anbindung Rosenstr, Pflasterfläche

Ausgeführt Pflasterfläche IGS Mörfelderstr. Ampel Übergang Ausgeführt 10.2017

Datum Aufgabe Stand 13.01.2018
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Drucksache Nr. 45/2018 

 
Dokumentart: Kenntnisnahme 08.02.2018 /     
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Innere Organisation 

Fachdienst  Organisation/Sitzungsdienst, Zentrale Dienste 
(Wahlamt) 

Sachbearbeiter Herr Beck 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 20.02.2018 zur Kenntnis 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 zur Kenntnis 

 

Betreff: 

Bürgersprechstunde der Stadt Kelsterbach im Zeitraum von Juni 2017 bis Dezember 2017 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat nimmt den Bericht der Verwaltung vom 07.02.2018 über die 

Bürgersprechstunde im Zeitraum von Juni 2017 bis Dezember 2017 zur Kenntnis. 

 

Der Bericht ist der Stadtverordnetenversammlung ebenfalls zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

 

 

 

Sachdarstellung 

./. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  



Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter Herr Oberamtsrat S. Weikl 

Personalrat Keine Beteiligung notwendig. 

Frauenbeauftragte Keine Beteiligung notwendig. 

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. Bericht der Verwaltung vom 07.02.2018     



Bericht über die Themen und Anzahl der Termine zur 
Bürgersprechstunde beim Bürgermeister der Stadt Kelsterbach für 
den Zeitraum Juni 2017 bis Dezember 2017 
 
In der Zeit von Juni 2017 bis Dezember 2017 fanden insgesamt vier Termine zur 
Bürgersprechstunde statt, am 22.06.2017, 24.08.2017, 12.10.2017 und 07.12.2017. 
 
 
Die einzelnen Termine sind nachfolgend im Detail aufgeführt: 
 
 
22.06.2017 (5 Personen) 
1. Wohnungssuche; 
2. Wohnungssuche; 
3. Wohnungssuche; 
4. Baumaßnahmen im Stadtgebiet; 
5. Stellplatz und Hausordnung für eine städtische Wohnung sowie Probleme mit Fa. Reiser. 
 
24.08.2017 (5 Personen) 
1. Veränderung der Lebensqualität aufgrund der Bebauung des Sandhügelplatzes; 
2. Stellplatzproblematik im Wohngebiet „Länger Weg II/III“; 
3. Wohnungssuche aufgrund familiärer Situation; 
4. Wohnungssuche aufgrund familiärer Situation; 
5. Wohnungssuche aufgrund familiärer Situation. 
 
12.10.2017 (3 Personen) 
1. Wohnungssuche; 
2. (Wiederholte) Nachfrage nach einem städtischen Kleingarten; 
3. Wohnqualität und -situation im Wohngebiet „Hasenpfad“. 
 
07.12.2017 (2 Personen) 
1. Wohnungssuche; 
2. Bauliche Erweiterung eines Gastronomiebetriebes. 
 
 
 
Kelsterbach, 07.02.2018 
 
 
 
 
(Beck) 
Amtsrat 



 
Drucksache Nr. 62/2018 

 
Dokumentart: Kenntnisnahme 10.02.2018 / LE 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Finanzdienste 

Fachdienst  Kämmerei und Steuerverwaltung 

Sachbearbeiter Herr Leonhardt 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 27.02.2018 zur Kenntnis 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 zur Kenntnis 

 

Betreff: 

Beteiligungsbericht 2016. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat nimmt den Beteiligungsbericht für das Jahr 2016 zur Kenntnis. Der 

Beteiligungsbericht ist der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorzulegen. 

 

 

 

Sachdarstellung 

Durch § 123 a Hessische Gemeindeordnung (HGO) sind die Kommunen verpflichtet, einen 

jährlichen Beteiligungsbericht zu erstellen.  

 

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, den städtischen Gremien und der Öffentlichkeit einen 

aktuellen Überblick über das Beteiligungsvermögen der Stadt Kelsterbach zu geben. 

 

In dem Beteiligungsbericht sind alle Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts 

aufzunehmen, an denen die Stadt Kelsterbach mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder 

auch mittelbar beteiligt ist. Diese Voraussetzung für das Berichtsjahr 2016 erfüllen die 



Untermain Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH sowie die Untermain EnergieProjekt 

AG & Co. KG. 

 

In dem Bericht 2016 werden die finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den 

städtischen Haushalt aufgezeigt. Ebenfalls geben Auszüge aus den Lageberichten einen 

Überblick über die wirtschaftliche Situation der Beteiligungen. 

 

Als eine zusätzliche Information der städtischen Gremien sowie der Öffentlichkeit enthält 

der Beteiligungsbericht der Stadt Kelsterbach über die gesetzliche Verpflichtung hinaus eine 

Übersicht aller weiterer Beteiligungen sowohl in öffentlich-rechtlicher als auch in 

privatrechtlicher Form. 

 

Diese Übersicht dokumentiert, in welchem Umfang städtische Aufgaben auch durch 

Zweckverbände und weiterer Beteiligungen bei Vereinen und anderen Institutionen 

wahrgenommen werden, an denen die Stadt mit weniger als 20 Prozent beteiligt ist.  

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter     

Personalrat     

Frauenbeauftragte     

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 



 

 

Anlage(n): 
1. 2016_Entwurf_Beteiligungsbericht_FINAL_20_2_2018     
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Vorwort 
 
Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) verpflichtet die Kommunen zur Erstellung und 
Offenlegung eines jährlichen Beteiligungsberichtes (§ 123 a HGO).Ziel des Beteiligungs-
berichtes ist es, den städtischen Gremien und der Öffentlichkeit einen aktuellen Überblick über 
das Beteiligungsvermögen der Stadt Kelsterbach zu geben. In den Beteiligungsbericht sind 
alle Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts aufzunehmen, an denen die Stadt 
Kelsterbach mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 
 
Der Beteiligungsbericht, der nun zum zweiten Mal vorgelegt wird, soll sich also nicht nur an 
die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker wenden, sondern auch Bürgerinnen und 
Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, sich über Beteiligungen Ihrer Stadt näher zu 
informieren. 
Grundlage des Beteiligungsberichts bilden die geprüften Jahresabschlüsse für das 
Geschäftsjahr 2016. Die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt werden 
aufgezeigt und das Geschäftsjahr 2016 den Jahren 2015 und 2014 gegenübergestellt.  
 
Für jede Beteiligung in Rechtsform des Privatrechts an der die Stadt Kelsterbach mit 
mindestens 20 Prozent beteiligt ist, wird der Unternehmenszweck beschrieben und wichtige 
ökonomische und rechtliche Daten dargestellt. Auszüge aus den Lageberichten sollen einen 
Überblick über die wirtschaftliche Situation und der Zukunftsprognose der Beteiligung geben.  
 
Zur zusätzlichen Information sowohl der städtischen Gremien als auch der Öffentlichkeit wurde 
über die gesetzliche Pflicht hinaus in den vorliegenden Beteiligungsbericht eine Übersicht der 
weiteren Beteiligungen der Stadt in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form 
aufgenommen. 
 
Diese Übersicht dokumentiert, in welchem Umfang städtische Aufgaben auch durch 
Zweckverbände und weitere Beteiligungen bei Vereinen und anderen Institutionen 
wahrgenommen werden, an denen die Stadt mit weniger als 20 Prozent beteiligt ist.  
 
Wir hoffen, dass mit dem vorliegenden Bericht allen Stadtverordneten, aber auch den 
Bürgerinnen und Bürger, eine informative und aufschlussreiche Lektüre vorgelegt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Manfred Ockel 
Bürgermeister  
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1.  Allgemeines  
 
1.1. Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung  

  
Gemäß § 121 Abs. 1 HGO darf sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn:  
 

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt 
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 

Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten 

erfüllt wird oder werden kann 
 
Die unter Ziffer 3 genannte Einschränkung gilt nicht für Tätigkeiten, die schon vor dem 
01.04.2004 ausgeübt wurden. § 121 Abs. 2 HGO enthält Ausnahmen, die nicht unter 
den Begriff „wirtschaftliche Betätigung“ fallen. Genannt sind hier gesetzliche 
Pflichtaufgaben, Tätigkeiten auf den Gebieten, Bildungs-, Gesundheits-, und 
Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und 
Abwasserbeseitigung, der Breitbandversorgung sowie Tätigkeiten zur Deckung des 
Eigenbedarfs.  

 
1.2. Beteiligungsbegriff  

 
Die HGO enthält zunächst keine Definition des Begriffs „Beteiligung“. Lediglich in 
§ 122 HGO enthält den Hinweis, dass unter den Betriff „Beteiligung“ Gesellschaften 
fallen, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. 
Beispielhalft werden Aktiengesellschaften genannt. 
 
Zur näheren Definition des Begriffs “Beteiligung“ ist daher auf die Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB) zurückgreifen.  
 
Nach dem HGB sind Beteiligungen Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, 
dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu 
jenem Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in 
Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligungen gelten dabei auch Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals an einer 
Kapitalgesellschaft überscheitet.  

 
2.2. Rechts- und Organisationsformen 
 
2.2.1. Eigenbetriebe 

 
Eigenbetriebe sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die über 
organisatorische Selbstständigkeit, eine eigene Wirtschaftsführung (Planung, 
Buchführung, Rechnungslegung) sowie über eine eigene Personalwirtschaft verfügen. 
Finanzwirtschaftlich gelten Sie als Sondervermögen der Stadt. Spezifische Organe der 
Eigenbetriebe sind die Betriebsleitung und die Betriebskommission. 

 
2.2.2. Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) verfügen über eine eigene 
Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind, mit ihren Einlagen auf das in 
Stammanteile zerlegte Stammkapital beteiligt. Die Haftung ist auf das Stammkapital 
beschränkt. Die Organe der Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind die 
Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrats 
ist nach dem Gesellschaftsrecht freigestellt. Für Gesellschaften mit kommunaler 
Beteiligung muss jedoch der Einfluss im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden 
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Überwachungsorgan sichergestellt werden. Das „Gesetz betreffend der Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung“ ist Rechtsgrundlage für eine GmbH.  
 

2.2.3. Zweckverbände 
 
Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen 
Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Sie verwalten ihre 
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des 
Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorstand. 
Rechtsgrundlage finden die Zweckverbände im Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit. (KGG). 
 

2.2.4. Eingetragene Vereine  
 
Vereine sind auf Dauer angelegt freiwillige Zusammenschüsse von mindestens sieben 
Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, wobei der Zweck vom 
jeweiligen Mitgliederbestand unabhängig ist. Organe des Vereines sind die 
Mitgliederversammlung und der Vorstand. Die Rechtsfähigkeit wird durch Eintragung 
in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht erlangt.  

 
2.3. Gegenstand des Beteiligungsberichtes 
 

Der Beteiligungsbericht soll gemäß § 123 a HGO mindestens folgende Angaben 
enthalten:  

 der Gegenstand des Unternehmens  

 die Beteiligungsverhältnisse  

 die Besetzung der Organe  

 die Beteiligung des Unternehmens  

 den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen 

 die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die 
Kapitalzuführung und Kapitalentnahmen durch die Gemeinde und die 
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft  

 die Kreditaufnahmen  

 die von der Gemeinde gewährte Sicherheiten 

 das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen 
(wirtschaftliche Betätigung)  

 die jährlichen Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung.  
 
 
Der Beteiligungsbericht verarbeitet die vorliegenden Jahresabschlüsse des Jahres 2015. 
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3. Beteiligungen  
 
3.1 Grafischer Überblick 
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3.2 Wirtschaftliche Daten 

 
3.2.1 Untermain Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH  
 

Anschrift: 65479 Raunheim, Gottfried-Keller-Straße 25-27 
 

Gegenstand des Unternehmens:  Die Erzeugung, Speicherung und Einspeisung 
erneuerbare Energie sowie die Verteilung von 
hieraus gewonnener thermischer Energie im Gebiet 
der Kommunales Gesellschafter und in deren 
regionalem Umfeld, 
die Übernahme der Geschäftsbesorgung für bzw. 
der Geschäftsführung von kommunalen 
Gesellschaften der Städte Kelsterbach und 
Raunheim, deren Gesellschaftszweck in der 
Deckung der kommunalen Aufgabenstellung und 
rechtlichen Möglichkeiten die weitere Versorgung 
von Verbrauchern mit Energie 
 

Handelsregister: GRB 91626 
 

Gründungsjahr: 2012 
 

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
 

Stammkapital: 25.000 Euro 

Gesellschafter: 
 
 
 
 

Stadt Kelsterbach     (25 %) 
Netzwerk Untermain GmbH   (25 %) 
Energieservice Rhein-Main GmbH  (25 %) 
Rüsselsheim  
Süwag Erneuerbare Energien  (25 %) 
GmbH Frankfurt/M. 
 

Gesellschafterversammlung: Dirk Gerber, Karsten Jost, Jörg Ritzkowsky, 
Mathias Schweitzer, Lothar Stanka  
 

Stand der Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks: 

Geschäftsführung der Untermain Erneuerbare 
Energien GmbH & Co. KG  
 

Kapitalzuführungen oder –
entnahmen: 

keine 

Kreditaufnahmen: Keine 
 

von der Stadt gewährte 
Sicherheiten:  

Keine 
 

Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß § 121 Abs. 1 HGO: 

Gesellschaft gemäß den Anforderungen von 
§ 121 Abs. 1 HGO 
 

Bezüge des Geschäftsführers: 6.254 Euro 
 

Beteiligungen keine  
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Vermögens- und Finanzlage        

    2016 2015 2014 

   Euro Euro Euro 

      

AKTIVA (Zusammenfassung)       

       

  + Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  0 0 0 

  + Finanzanlagen     

        

  Anlagevermögen:  0 0 0 

       

  + Forderungen aus Lieferung und Leistung  0 0 0 

  + Forderungen gegen Gesellschafter  0 0 0 

  + Sonstige Vermögensgegenstände 15.994 51.271 46.817 

  + Liquide Mittel  32.162 120 1.163 

        

  Umlaufvermögen: 48.156 51.391 47.980 

          

  Rechnungsabgrenzungsposten  0 0 0 

       

Aktiva insgesamt  48.156 51.391 47.980 

      

PASSIVA (Zusammenfassung)        

       

  + gezeichnetes Kapital  25.000 25.000 25.000 

  + Rücklagen  0 0 0 

  + Ergebnisvortrag  0 0 0 

  + Gewinnvortrag 5.757 4.207 2.103 

  + Jahresergebnis  2.062 1.550 2.104 

        

  Eigenkapital  32.819 30.757 29.207 

       

  + Steuerrückstellungen  406 791 396 

  + sonstige Rückstellungen  2.468 3.850 14.671 

        

  Rückstellungen  2.874 4.641 15.067 

         
  + Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  0 0 0 

  + Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung  10.857 11.207 702 

  + Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter  0 0 0 

  + sonstige Verbindlichkeiten  1.605 4.786 3.003 

        

  Verbindlichkeiten  12.462 15.993 3.706 

       

  Rechnungsabgrenzungsposten  0 0 0 

       

Passiva insgesamt  48.155 51.391 47.980 
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Ertragslage        

    2016 2015 2014 

   Euro Euro Euro  

      

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung)       

       

  + Umsatzerlöse 0 0 109 

  + sonstige betriebliche Erträge  17.173 18.106 19.401 

  - Materialaufwand  0 0 0 

  - Personalaufwand  -6.254 -6.752 -4.896 

  - Abschreibung  0 0 -1.350 

  - Sonstige betriebliche Aufwendungen  -8.418 -8.854 -10.828 

        

  Betriebsergebnis  2.501 2.500 2.435 

       

  + Forderungen aus Lieferung und Leistung  0 0 0 

  - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  0 0 0 

          
  Finanzergebnis  0 0 0 

         
  Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 

         
  Steuern vom Ertrag (-)  -438 -950 -331 

         
Jahresergebnis  2.063 1.550 2.104 

      

Personal-Kennzahlen        

       

Anzahl der Beschäftigten  2,0 2,0 2,0 

Zahl der Stellen  0,3 0,3 0,4 
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Auswirkungen auf den Stadthaushalt  
 
Für das Geschäftsjahr 2016 gab es keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen 
Haushalt, da die Gesellschaft einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat.  
 
 
Auszug aus dem Lagebericht 2015 (Chancen, Risiken, Ausblick)  
 
Ertragslage  
Die Untermain Energien GmbH &Co.KG ersetzt der Gesellschaft alle erforderlichen 
Aufwendungen. Im Geschäftsjahr 2016 wurde deshalb ein Jahresüberschluss in Höhe der 
Haftungsvergütung abzüglich der Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag erzielt.  
 
Chancen- und Risikobericht sowie Risikomanagement 
Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des 
Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. 
Der Markt für Produktion und Vertrieb erneuerbare Energie befindet sich derzeit aufgrund der 
Änderungen im Erneuerbare Energien Gesetz in der Phase einer Stagnation und 
Umorientierung. Grundsätzlich wird der Markt nach erfolgter Richtungsänderung wachsen. 
 
In den meisten Projekten können sich die Investoren auf eine staatlich garantierte Vergütung 
(Einspeisevergütung) verlassen, so dass es derzeit keine Preis- oder Marktrisiken gibt. Das 
Risiko der jeweiligen Investition liegt lediglich in einer zu geringen Produktion am jeweiligen 
Standort. Diesem Risiko wird durch eine sorgfältige Standortanalyse und Begutachtung des 
jeweiligen Standortes entgegen getreten. 
Ein potenzielles Risiko welches für die Entwicklung der nächsten Jahre zu berücksichtigen ist, 
ist das der Senkung der staatlichen Anreizsystemen (z.B. Einspeisevergütungen). Projekte 
welche zum jetzigen Zeitpunkt noch wirtschaftlich sind, könnten zukünftig unwirtschaftlich sein. 
Dieses Risiko kann nur durch eine konkrete, allumfassende Planung der Projekte im Einzelfall 
und ein projektbezogenes Controlling aufgefangen werden. 
Grundsätzlich wird aber immer davon auszugehen sein, dass der Staat ausreichende 
wirtschaftliche Anreize schaffen wird, da nur so das Ziel der Energiewende wirklich umgesetzt 
werden kann. 
 
Voraussichtliche Entwicklung 
Die Entwicklung der Verwaltungs-GmbH hängt natürlich unmittelbar mit der Entwicklung der 
KG zusammen. Sollten die derzeit in der Planung befindlichen Projekte (Finanzbeteiligungen, 
Nahwärmenetz, Kleinversorgung) verwirklicht werden, so hat der damit verbundenen 
Betriebsaufwand naturgemäß Auswirkungen auf Größe, Personal- und Aufgabenstruktur der 
Verwaltungs-GmbH. 
In der derzeitigen Entwicklungsphase sind die Aufgaben der Verwaltungs-GmbH noch 
überschaubar. 
 
 
 

  



Stadt Kelsterbach          Beteiligungsbericht 2016 
 

Seite 10 von 15 

3.2.2 Untermain EnergieProjekt AG & Co. KG 
 
 

Anschrift: 65451 Kelsterbach, Mörfelder Straße 33 
 

Gegenstand des Unternehmens:  im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgaben-
stellung die Versorgung der Verbraucher mit 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse bzw. 
der Daseinsvorsorge insbesondere im Bereich der 
Energieversorgung 
 

Handelsregister: HRA 84942 Amtsgericht Darmstadt 
 

Gründungsjahr: 2013 
 

Rechtsform: AG & Co. KG 
 

Stammkapital: 100.000 Euro 

Gesellschafter: 
 
 
 

Stadt Kelsterbach     (46 %) 
Stadt Raunheim       (5 %) 
Süwag Energie AG, Frankfurt/M.   (49 %) 
 

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Stadt Kelsterbach:  Bürgermeister  
Vertreter der Stadt Raunheim: Bürgermeister  
Vertreter der Südwag Energie AG:  Vorstand  
 

Stand der Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks: 

Jahresüberschuss im Geschäftsjahr:  
100.394,20 Euro 
Garantieverzinsung Stadt Kelsterbach:  
79.595,67 Euro 
 

Kapitalzuführungen oder –
entnahmen: 

959.796,01 Euro (Gründungsanteil Kelsterbach) 

Kreditaufnahmen: 2.000.000 Euro 
 

von der Stadt gewährte 
Sicherheiten:  

Keine 
 

Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß § 121 Abs. 1 HGO: 

Gesellschaft gemäß den Anforderungen von 
§ 121 Abs. 1 HGO 
 

Bezüge des Geschäftsführers: Keine 
 

Beteiligungen Keine 
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Vermögens- und Finanzlage        

    2016 2015 2014 

   Euro Euro Euro 

      

AKTIVA (Zusammenfassung)       

       

  + 
Sachanlagen und immaterielle 
Vermögensgegenstände  4.929.215 4.817.855 4.640.589 

  + Finanzanlagen     

  Anlagevermögen:  4.929.215 4.817.855 4.640.589 

       

  + 
Forderungen aus Lieferung und 
Leistung  0 0 0 

  + 
Forderungen gegen 
Gesellschafter  20.352 0 0 

  + Sonstige Vermögensgegenstände 12.688 4.179 0 

  + Liquide Mittel  34.894 129.936 287.701 

  Umlaufvermögen: 67.934 134.115 287.701 

       

  Rechnungsabgrenzungsposten  0 0 0 

       

Aktiva insgesamt  4.997.149 4.951.970 4.928.290 

      

PASSIVA (Zusammenfassung)        

       

  + 
Kapitalanteile des persönlich 
haftenden Gesellschafters 926.961 926.961 926.961 

  + 
Kapitalanteile der 
Kommanditisten 964.796 964.796 964.796 

  + Ergebnisvortrag  0 0 0 

  + Jahresergebnis  100.394 66.489 55.485 

  Eigenkapital  1.992.151 1.958.246 1.947.242 

        

    
Sonderposten für 
Investitionszuschüsse  7.383 7.734 8.085 

  Sonderposten 7.383 7.734 8.085 

       

  + Steuerrückstellungen  0 0 0 

  + sonstige Rückstellungen  5.300 5.300 5.525 

  Rückstellungen  5.300 5.300 5.525 

       

  + 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten  2.000.000 2.000.000 2.000.000 

  + 
Verbindlichkeiten aus Lieferung 
und Leistung  0 0 0 

  + 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschafter  79.616 86.332 95.574 

  + sonstige Verbindlichkeiten  0 0 15.484 

  Verbindlichkeiten  2.079.616 2.086.332 2.111.058 
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  Rechnungsabgrenzungsposten  912.699 894.359 856.381 

       

Passiva insgesamt  4.997.149 4.951.971 4.928.291 

      

      

Ertragslage        

      2016 2015 2014 

   Euro Euro Euro 

      

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung)       

       

  + Umsatzerlöse 480.866 463.168 444.903 

  + sonstige betriebliche Erträge  27.829 864 351 

  - Materialaufwand  0 0 0 

  - Personalaufwand  0 0 0 

  - Abschreibung  -229.987 -220.832 -212.163 

  - 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen  -22.718 -21.116 -22.010 

        

  Betriebsergebnis  255.990 222.084 211.081 

       

  + 
Forderungen aus Lieferung und 
Leistung  0 0 0 

  - 
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen  -76.000 -76.000 -76.000 

        

  Finanzergebnis  -76.000 -76.000 -76.000 

       

  

Aufwendungen für 
Garantieverzinsung  des 
Kommanditkapitals -79.596 -79.596 -79.596 

       

  Steuern vom Ertrag (-)  0 0 0 

       

Jahresergebnis  100.394 66.488 55.485 

      

      

Personal-Kennzahlen        

       
Anzahl der 
Beschäftigten      0 0 0 

Zahl der Stellen  0 0 0 
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Auswirkungen auf den Stadthaushalt 
 
Für das Jahr 2016 erhielt die Stadt Kelsterbach die festgelegte Garantieverzinsung in Höhe von 
79.595,67 Euro. 

 
 
Auszug aus dem Lagebericht 2016 (Chancen, Risiken, Ausblick)  
 
Geschäftsentwicklung  
Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die erforderlichen kaufmännischen Arbeiten 
werden über einen kaufmännischen Betriebsführungsvertrag durch die Süwag Energie AG erbracht. 
Im Geschäftsjahr 2016 hat die Gesellschaft ein Grundstückstauschgeschäft mit der Stadt Kelsterbach 
vollzogen. Dabei wurden zwei Grundstücke im Eigentum der Gesellschaft gegen ein Grundstück im 
Eigentum der Stadt Kelsterbach getauscht. Da die Anschaffungskosten des mittels Tausch erhaltenen 
Grundstücks nach dem Zeitwert der hingegebenen Leistung bemessen wurden, ist ein Ertrag in Höhe 
von 27 TEURO realisiert worden. 
Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 100 TEUR und entspricht damit 
den Erwartungen. 

 
Vermögens- und Finanzlage 
Zum 31.Dezember 2016 beträgt das Eigenkapital der Gesellschaft 1.992 TEUR 
(Vj.  958 TEUR). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40 % (VJ. 40%) 
Zum 31. Dezember 2016 beträgt der Finanzmittelbestand 35 TEUR. Die Finanzierung des 
laufenden Geschäftsbetriebs war im abgelaufenen Geschäftsjahr stets gesichert. Der 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 287 TEUR. 
 
Ertragslage 
Das Ergebnis nach Steuern des Geschäftsjahres beträgt 180 TEURO (Vj. 146TEURO) beträgt 
146 TEUR (Vj. 135 TEUR). Nach Abzug der Garantieverzinsung des Kommanditkapitals 
ergibt sich ein Jahresüberschuss von 100 TEUR (Vj. 66 TEUR). 
 
Risikobericht 
Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Geschäftsbesorgerin 
Süwag Energie AG eingebunden. Bei der Süwag Energie AG sorgt ein gruppenweites 
Risikomanagementsystem dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt, standardisiert erfasst, 
bewertet, gesteuert und überwacht werden. Das Risikomanagement ist dabei in die 
Strategie- Planungs- und Controllingprozesse der Süwag Energie AG integriert. Es bestehen 
zurzeit keine Risiken, die den Bestand der Untermain EnergieProjekt AG & Co. KG gefährden. 
Auch entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen, die geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Unternehmens wesentlich zu beeinträchtigen, sind nach unserer 
Einschätzung derzeit nicht zu erkennen. Im Übrigen ergeben sich Chancen und Risiken 
gleichermaßen aus den regulatorischen Entwicklungen. 
 
Tätigkeitsabschlüsse 
Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben jeweils getrennte Konten zu 
führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs.  EnWG einen gesonderten 
Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Tätigkeitsabschlüsse sind mit dem geprüften 
Jahresabschluss beim Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen. Da die Gesellschaft 
lediglich die Tätigkeit Elektrizitätsverteilung aufgrund der wirtschaftlichen Nutzung eines 
Eigentumsrechts an Stromnetzen ausübt, entfällt die Notwendigkeit des Führens getrennter 
Konten. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung 
entsprechen somit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des gesamten 
Unternehmens.  
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Ausblick 
Der mit der Stadt Kelsterbach abgeschlossene neue Stromkonzessionsvertrag zum 1. Januar 
2015 hat eine Laufzeit von 20 Jahren und stellt die Basis für die Fortführung der 
Geschäftstätigkeit der Untermain EnergieProjekt AG & Co. KG dar.  
In 2017 sind weitere Investitionen in das Stromverteilnetz im Gebiet der Stadt Kelsterbach 
geplant. Insgesamt sind Investitionen in das Stromverteilnetz im Wirtschaftsplan 2017 in Höhe 
von 430 TEUR vorgesehen. Hierzu zählen unter anderem Investitionen in die Erstellung bzw. 
Erneuerung von Hausanschlüssen und Zählern und der Neubau bzw. die Erneuerung von 
Ortsnetzkabeln- und -stationen.  
Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2017 ein positives Jahresergebnis von ca. 
75 TEUR erwartet.  
 
 

4. Sonstige Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 
Form (nachrichtlich)  

 
Beteiligungen Anteil der 

Stadt 
Kelsterbach 

in % 

Geschäftsanteil 

Zweckverband 
Mönchhof 

45,90  -/- -/-  

Zweckverband 
Städtenetzwerk Fernost  

33,33 -/- -/- 

Untermain Erneuerbare Energien GmbH 
& Co. KG  

16,67 16.670 Euro Kommanditeinlage 

Bürgerenergie 
Untermain eG 

8,562 5.000 Euro  Genossenschafts-
anteil  

Regionalpark RheinMain 
Südwest GmbH 

5,88 5.200,00 Euro  Kapitaleinlage 

Gemeinnützige Baugenossenschaft 
Kelsterbach eG 

8,00 61.355,03 Euro Kapitaleinlage  

Zweckverband Riedwerke 
Groß-Gerau  

3,33 16.182,39 Euro Kapitaleinlage 

Regionalverband 
FrankfurtRheinMain 

1,075  -/- -/- 

Nassauische Heimstätte Wohnungs- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH  

0,052 56.804,53 Euro  Kapitaleinlage 

KulturRegion 
FrankfurtRheinMain 

0,506 150,00 Euro Kaptaleinlage 

Ekom21 – Kommunales 
Gebietsrechenzentrum 

0,228 1,00 Euro Erinnerungswert 

Frankfurter 
Volksbank eG 

0,00133 1.000,00 Euro 10 Anteile 

 
5. sonstige Mitgliedschaften bei Vereinen und anderen Institutionen 

(nachrichtlich) 
 
Neben den in Ziffer 2 – 4 aufgeführten Beteiligungen ist die Stadt Kelsterbach in zahlreichen anderen 
Vereinigungen Mitglied. Die nachfolgenden Angaben sind nach den mittelbewirtschaftenden 
Organisationseinheiten gegliedert.  

 

Bezeichnung der Institutionen bzw. Vereinigung  
Beitrag 

2016 
Budget 

Fachbereich I.1 – Innere Organisation   

Rat der Gemeinden u. Regionen Europas  382,00 2 

Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen u. -beamten e.V. 160,00 2 

Hess. Städte- und Gemeindebund einschl. Freiherr vom Stein Institut  11.808,92 2 
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Bezeichnung der Institutionen bzw. Vereinigung  
Beitrag 

2016 
Budget 

KulturRegion Frankfurt RheinMain 1.498,10 2 

Verband kommunaler Wahlbeamte 30,00 2 

Hessischer Städtetag  7.924,09 2 

BVF – Bundesvereinigung gegen Fluglärm 300,00 2 

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V. 2.178,26 2 

Deutscher Fluglärmdienst e.V. 750,00 2 

KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement  950,00 2 

Europa-Union Landesverband Groß-Gerau 50,00 2 

Förderverein Jüdische Geschichte u. Kultur, Groß-Gerau 310,00 2 

KAG – Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen Frankfurt 511,29 2 

Fluglärmschutzverein Rhein-Main 500,00 2 

Gesellschaft zur Förderung des Ingenieurstudiums  154,00 2 

 

Bezeichnung der Institutionen bzw. Vereinigung 
Beitrag 

2016 
Budget 

Deutsche Verkehrswacht 102,26 2 

Hessischer Verwaltungsschulverband  6.436,29 2 

agah – Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen 204,52 2 

Fachbereich I.2 – Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung, Wirtschaft    

Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen 208,00 3 

vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.  260,00 3 

Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain 943,26 3 

Fachbereich I.3 – Bauen, Planen, Umwelt   

Stadt Rüsselsheim – Dachgesellschaft Regionalpark –  10.714,28 4 

VKU – Verband kommunaler Unternehmen, Hessen  1.027,50 4 

Fachbereich I.4 – Bildung, Kultur, Soziales    

Bundesgeschäftsstelle deutscher Bibliotheksverband 177,16 1 

Soziale Hilfe Darmstadt e.V. 16,00 1 

Lebenshilfe, Kreisvereinigung Groß-Gerau 50,00 1 

Hessischer Museumsverband 39,00 1 

Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte 30,68 1 

Werkstätten für Behinderte Rhein-Main 60,00 1 

Sozial-Psychiatrischer Verein Groß-Gerau 36,00 1 

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung  150,00 1 

Verband Hessischer Kommunalarchivare 10,00 1 

Gewerkschaft Deutscher Journalistenverband  696,00 1 

Fachbereich I.5 – Finanzdienste    

Fachverband der Kommunalkassenverwalter  50,00 5 

 48.717,61  

 
 = neu hinzugekommene Mitgliedschaft 

 



 
Drucksache Nr. 42/2018 

 
Dokumentart: Beantwortung Anfrage 07.02.2018 / ÖA-js 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Innere Organisation 

Fachdienst  Organisation/Sitzungsdienst, Zentrale Dienste 
(Wahlamt) 

Sachbearbeiter Jochen Schaab 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 20.02.2018 beschließend 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 beschließend 

 

Betreff: 

Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WIK) zum Thema Glyphosat vom 15.01.2018 

Beschlussvorschlag: 

Die Anfrage der WIK wird zur Kenntnis genommen. Der Magistrat verweist zur Beantwortung 

der Anfrage auf die Stellungnahme des Eigenbetriebs „Kelsterbacher Kommunalbetrieb“ 

vom 06. Februar 2018 einschließlich der Anlagen.  

 

 

 

 

Sachdarstellung 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

   Kostenstelle 



 
Deckungsvorschlag 
 

Kosteneinsparung 
 

Betrag Euro Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter     

Personalrat     

Frauenbeauftragte     

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. 18_02_20_Drucksache_Anfrage_WIK_Glyphosat_Anlage     























 
Drucksache Nr. 66/2018 

 
Dokumentart: Beantwortung Anfrage 19.02.2018 / SH-TT 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Bauen, Planen, Umwelt 

Fachdienst  Stadtplanung, Hochbau 

Sachbearbeiter Hildebrandt, Stephanie 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 27.02.2018 zur Kenntnis 

Haupt - und Finanzausschuss 15.03.2018 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 zur Kenntnis 

 

Betreff: 

 

Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WiK) vom 15.01.2018 bzgl. der Legionellen-

Kontamination in der Mehrzweckhalle Süd 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die vorgelegte Anfrage der WiK vom 15.01.2018 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach beantwortet die Anfrage wie folgt und empfiehlt der 

Stadtverordnetenversammlung dies zur Kenntnis zu nehmen: 

 

Zu 1) 

Gemäß § 14b der aktuellen Trinkwasserverordnung wird einmal jährlich eine 

Trinkwasseruntersuchung bzgl. des Rohrleitungsnetzes durchgeführt.  

Das Badebeckenwasser und die Filter, die in der Schwimmbadtechnik eingebaut sind, 

werden monatlich untersucht. Das Beckenwasser war nicht kontaminiert. 

 



Zu 2) 

Das Rohrleitungsnetz der MZH Süd ist größtenteils noch aus den 60er Jahren. Durch die 

altersbedingten Ablagerungen und Aufrauhungen innerhalb der Trinkwasserrohre können 

sich Keime „festhalten“ und vermehren. Biofilme in den Leitungen bieten den perfekten 

Nährboden, so dass die Voraussetzungen für die meisten Erreger ideal sind. Hier bildet sich 

ein regelrechtes kleines Ökosystem innerhalb der Leitungen, das sowohl den harmlosen 

Keimen, als auch den gefährlichen Arten wie Legionellen entgegen kommt. 

Optimale Verhältnisse für Keime ist eine Umgebung von 30-45 Grad. In kaltem und sehr 

heißem Wasser ist die Legionellen-Konzentration so gering, dass keine 

Gesundheitsgefährdung durch die Erreger zu befürchten ist.  

Neben der Temperatur begünstigt vor allem stehendes Wasser die Vermehrung der 

Bakterien. Am höchsten belastet ist immer das Wasser, das auf den letzten Metern vor der 

Zapfstelle in der Leitung steht, so wie z.B. Duschbrausen, wie es hier der Fall war. 

Schon bei Wassertemperaturen > 50 Grad sterben Legionellen ab. Eine sichere und mit 

steigenden Temperaturen zunehmend raschere Abtötung findet knapp oberhalb von 60 

Grad statt.  

Diese notwendige Temperatur ließ sich aufgrund eines technischen Defektes im 

November/Dezember nicht kontinuierlich erreichen. Die wöchentlich durchgeführte 

thermische Desinfektion hatte anscheinend nicht den gewünschten Effekt.  

Der Defekt in der Heizungsregelung wurde zwischenzeitlich von einer Fachfirma behoben. 

 

 

Zu 3) 

Die Elternschaft wird über die Schulleitung informiert, nicht direkt durch das Bauamt.  

Am 4.12.17 erhielt das Bauamt eine Vorab-Info von Hessenwasser per Mail bzgl. der extrem 

hohen Kontamination mit Legionellen in den Herren-Duschen. Das Gesundheitsamt Groß-

Gerau erhält bei jeder Trinkwasseruntersuchung den Analysebericht in Kopie um sich ggf. 

einschalten zu können.  

Die Hausmeister der MZH Süd und der KTS wurden sofort nach Erhalt dieser Mail vom 

Bauamt telefonisch benachrichtigt.  

Eine Sperrung der betroffenen Duschen (Herren EG) wurde veranlasst. 

Es wurden erneute thermische Desinfektionen eingeleitet. Eine Fachfirma wurde von Anfang 

an mit einbezogen, um die Probleme in der Regeltechnik zu beheben. Die geforderten 

Zirkulations-Temperaturen liegen bei > 60 Grad, damit thermisch desinfiziert werden kann. 

Allerdings schwankten die Temperaturen stark- die Desinfektionen konnten aufgrund dessen 

zu dem damaligen Zeitpunkt nicht optimal durchgeführt werden. 

Am 7.12.17 erhielt das Bauamt eine Vorab-Info von Hessenwasser per Mail bzgl. der 

Überschreitung des Richtwertes für die Legionellen im Filtrat (Filter in der 

Schwimmbadtechnik). Die Badebeckenwasserprobe war nicht auffällig. 

Eine Hochchlorung der Leitungen (chemische Desinfektion), damit das Filtrat gereinigt wird, 

wurde ebenfalls am 7.12.17 veranlasst. 

Am 8.12.17 bekam das Bauamt vom Gesundheitsamt Groß-Gerau eine Rückmeldung zum 

Analysebericht des Zentrallabors Hessenwasser. In dem Schreiben wurde darauf 

hingewiesen, welche Maßnahmen wir als Betreiber des Bades sofort einzuleiten haben. 



Alle geforderten Maßnahmen (thermische und chemische Desinfektionen) wurden aber 

bereits zu diesem Zeitpunkt schon umgesetzt.  

Weiterhin wurde aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes und unter 

Berücksichtigung der besonders schutzbedürftigen Personengruppen der Kinder bzw. 

Kleinkinder sowie der Senioren ein Hinweis auf die Infektionsgefährdung bei der 

Vernebelung von warmen Trinkwasser veranlasst.   

 

Die Hausmeister brachten umgehend die geforderten Hinweisschilder an zentralen Stellen zu 

allen Dusch- und WW-Zapfbereichen an. 

 

Die Schulleitung wurde ebenfalls direkt am 8.12.17 per Mail über das generelle Duschverbot 

in der MZH Süd informiert. 

 

Da das Badebecken nach wie vor kontaminationsfrei war, wurde dessen Benutzung den 

Vereinen und der Schulleitung freigestellt. 

 

Eine für Ende Januar angesetzte Nachbeprobung bestätigte den zwischenzeitlichen Erfolg 

der Reparaturarbeiten durch die Fachfirma.  

Die Temperaturen können für die thermische Desinfektion konstant bei hoher Temperatur 

gefahren werden. Es konnten keine Legionellen mehr nachgewiesen werden. 

 

 

Zu 4) 

Eine Kontamination durch Legionellen kann immer mal wieder auftreten. Verhindern lässt 

sich das nicht.  

 

Die Stadt Kelsterbach wird genauso weiter verfahren, wie sie es bislang getan hat. Die 

Hausmeister machen seit vielen Jahren prophylaktisch 1x wöchentlich eine Hochchlorung 

und eine thermische Desinfektion. Sollte aber mal die Technik versagen, können 

Temperaturschwankungen bei einer thermischen Desinfektion nicht zum gewünschten 

Erfolg führen.  

 

Die Hausmeister wurden angehalten, die Endtemperaturen bei den Entnahmestellen 

regelmäßig zu messen, um ggf. noch vorzeitiger Maßnahmen ergreifen zu können. 

 

 

Zu 5) 

Baugé-Halle: 

 

In der Baugé-Halle wurden ebenfalls eine Kontamination mit Legionellen festgestellt. 

 

Die Gründe liegen hier ähnlich wie bei der MZH Süd. Die max. Wassertemperatur an den 

Entnahmestellen erreichte oft nicht die geforderten 55 Grad. 

 



Zwischenzeitlich wurde auch das Problem gelöst und die Nachbeprobungsanalyse bestätigte 

absolute Kontaminationsfreiheit. 

 

 

 

Sachdarstellung 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter Keine Beteiligung notwendig 

Personalrat Keine Beteiligung notwendig 

Frauenbeauftragte Keine Beteiligung notwendig 

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. MV-Anfrage_WIK_19_02_18_Anlage     





 
Drucksache Nr. 74/2018 

 
Dokumentart: Beschlussvorlage 20.02.2018 / kam 
 öffentlich  
 

Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung 

Fachdienst  Gewerbe- und Ordnungsamt, 
Straßenverkehrsbehörde 

Sachbearbeiter Hiss, Oliver 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 27.02.2018 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

19.03.2018 zur Kenntnis 

 

Betreff: 

Stellungnahme zur Anfrage der WIK-Fraktion vom 15.01.2018  

 

 

Beschlussvorschlag: 

  

Die Anfrage der WIK vom 15.01.2018 wird wie folgt beantwortet. 

Punkte 1 – 3: 

Die Höchstgeschwindigkeit in der Unterführung Stadtmitte wurde nach Abschluss der 

Arbeiten „Neue Mitte“ nicht auf 50 km/h festgelegt. Tempo 50 km/h war in der Unterführung 

bereits vor Beginn der Arbeiten „Neue Mitte“ angeordnet. 

In der Unterführung Stadtmitte galt seit ihrem Bau Tempo 50 km/h. Später wurde dort eine 

„Zone-30“-Beschilderung angeordnet, welche kurz darauf, nach berechtigtem Einwand der 

Vertreter des RP Darmstadt während einer Verkehrsschau, wieder aufgehoben werden 

musste, da die Voraussetzungen für die Verkehrsbeschränkung nicht vollumfänglich vorlag. 

Die Mörfelder Straße ist keine Zone, zumindest nicht im Bereich Unterführung. Also wurde 

die Höchstgeschwindigkeit wieder auf 50 km/h erhöht.  

 

2 

2 



Die jetzige Temporeduzierung begründet sich damit, dass dem Fahrzeugführer nunmehr 

zwischen der Einmündung Bergstraße/Mörfelder Straße und der Einmündung Mörfelder 

Straße/An der Kesselsschmiede (und umgekehrt) durchgehend Tempo 30 km/h angeordnet 

wird. Die vormals einzige Lücke (Tempo 50 in der Unterführung) wurde durch die 

Neubeschilderung geschlossen, was auch für den Verkehr insgesamt positiv ist. Es ist nicht 

mehr ein ständiger Wechsel von Geschwindigkeiten auf relativ kurzen Abschnitten zu 

beachten, sondern eine konstante, den neuen Örtlichkeiten angepasste, Geschwindigkeit zu 

fahren, die somit auch den Verkehrsfluss und die Sicherheit verbessert. 

Punkte 4 + 5: 

 

Die Kosten für ein Verkehrszeichen belaufen sich auf ca. € 35,00. Bei der Montage von 

Verkehrszeichen durch den KKB entstehen hier Kosten von  ca. € 39,00 pro Verkehrszeichen. 

Das sind die Lohnkosten, die der Stadt Kelsterbach als Fixkosten für die Mitarbeiter ohnehin 

entstehen.  

 

Punkt 6: 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach wird in die Planung von Änderungen der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten im Stadtgebiet nicht mit einbezogen, jedoch unmittelbar nach der 

Umsetzung, wie Polizei und Zentrale Leitstelle Groß-Gerau auch, davon unterrichtet. 

 

Punkt 7: 

 

Es sind künftig keine Veränderungen mehr vorgesehen. 

 

 

        

        

 

Sachdarstellung 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  



Sonstige Hinweise: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter Ritzkowsky, Jörg 

Personalrat     

Frauenbeauftragte     

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. Anfrage     
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